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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 5 Minuten 
Präsidentin Anna E l isabeth Haselbach: Ich 

e r ö f f n e die 539. Sitzung des B undesrates. 

Das Amtliche Protokol l  der 538.  Sitzung des 
B undesrates vom 7. März 1 99 1  ist aufgelegen ,  un
beanstandet geb l ieben und gilt daher als geneh
migt. 

K r a n k geme ldet haben sich d ie M itgl ieder 
des Bundesrates Satt lberger, Dr. Rezar, Kainz, 
Ludescher, Dr. Wabl ,  Bacher. Bergsman n  und 
Dr. Frauseher. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Mitgl ieder 
des Bundesrates Tmej, Dr. Gusenbauer und Fart
hofer. 

Ich begrü ße den im Hause ersch ienenen Herrn 
Bundesminister für Soziales. (Allgemeiner Bei
fall.) 

Einlauf 

Präsidentin: Eingelangt ist e in  Schreiben des 
Präsidenten des Salzburger Landtages betreffend 
Mandatsveränderung im B undesrat. 

Ich ersuche die Frau Schriftführerin um Verle
sung dieses Schreibens. 

Schriftführerin Grete Pirchegger: 

"An die Präsidentin des Bundesrates 

Anna El i sabeth Haselbach 
1 0 17 Wien  
Sehr geehrte Frau Präsident in !  
Ich erlaube mir, aufgrund der heutigen  S itzung 

des Salzburger Landtages folgendes mitzutei len :  
M it Wirkung vom 20. 3. 1 99 1  hat Herr Bun

desrat Wolfgang Sal iger auf sei n  Bundesratsman
dat verzichtet. Ebenso hat das E rsatzmitgl ied. 
Herr Landtagsabgeordneter Sepp Salier, auf seine 
Ersatzmitgl iedschaft verzichtet. 

Anstclle von Herrn Bundesrat Wolfgang Sali
ger wurde Herr Landtagsabgeordneter Ludwig 
Bieringer, geboren am 25. 1 1. 1 943,  Bürgermei
ster der Gemeinde Wals-Siezen heim, wohnhaft 
507 1 Wals, Unterfeldstraße 20, zum B undesrat 
gewählt, nachdem dieser auf sei n  Landtagsman
dat verzichtet hatte. 

Zum Ersatzmitg l ied des Bundesrates wurde 
abermals Landtagsabgeordneter Sepp Salier ge
wäh lt. 

Ich b itte um Kenntnisnahme u nd Berücksichti
gung d ieser Information. 

Mi t  vorzügl icher Hochachtung 

Dr. Sch reiner" 

Präsidentin: Danke. 

Angelobung 

Präsidentin: Herr Bundesrat Ludwig B ieringer 
ist im Hause anwesend. Ich werde daher sogleich 
se ine Angelobung vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbn isformel durch d ie 
Frau Schriftführerin wird d ie Ange lobung mit 
den Worten " Ich gelobe" zu  le isten se in.  

(Schriflführerin Grete Pi reh e g g e r  verliest 
die Gelöbnisformel. - Bundesrat Ludwig B i  e -
r i 11 g e r  leistet die Angelobwzg mit den Worten 
.. Ich geLobe ".) 

Präsidentin:  Ich begrü ße das neue Mitglied des 
Bundesrates recht herzl ich in unserer M itte. (All
gemeiner Beifall.) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsidentin: E ingelangt ist we iters e in Schrei
ben des Bundeskanzlers betreffend E nthebung 
beziehungsweise E rnennung zur Bunclesmin iste
rin für Umwelt,  J ugend und Famil ie. 

Ich ersuche die Frau Sc hriftführerin um Verle
sung dieses Schreibens. 

Schriftführerin Grete Pirchegger: 

"An die Präsident in  des Bundesrates 

Anna E li sabeth Hase lbach 

Ich beehre mich, m itzutei len, daß der Herr 
Bundespräs ident m it Entsch l ießung vom 5. März 
1 99 1 .  Zl .  1 006-9/9 1 ,  über meinen Vorschlag ge
mäß Arti ke l  74 Abs. 3 des B undes-Verfassu ngs
gesetzes die Bunclesmin isterin für U mwelt, Ju
gend u nd Fami l ie Dr .  Maril ies Flemming vom 
Amte enthoben hat. 

Gleichzeit ig hat der Herr Bundespräsident auf 
meinen Vorsch lag vom gleichen Tage gemäß Ar
tikel 70 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
Frau D kfm. Ruth Fe ldgril l -Zankel zur  Bundes
ministeri n  für Umwelt,  Jugend und Famil ie er
nannt. 

Dr. Vranitzky" 

Präsidentin: Danke. 

Eingelangt sind ferner drei Anfragebeantwor
tungen ,  die den Anfragestel lern übermittelt wur
den. 

Die A nfragebeantwortungen wurden vervielfäl
tigt und auch an al le übrigen Mitglieder des 
B undesrates vertei lt .  
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Präsidentin 

Einge langt sind weiters zwei Besch lüsse des Na
tional rates vom 14. März 1 99 1  betreffend 

e in  Bundesgesetz, mit  dem die E rmächtigung 
zur Veräu ßerung von Antei lsrechten an der "Cre
ditansta lt-Bankverein" und der "Österreich ischen 
Länderbank Aktiengesel lschaft" u nd zum Erwerb 
von Anteilsrechten an Banken oder Bankenhol
dinggesellschaften erteilt sowie das Bundesgesetz 
BGBI .  Nr .  323/1987 abgeändert wird ,  und 

ein Bundesgesetz über die Veräu ßerung von 
unbeweglichem Bundesvermögen. 

Wie in elen Erläuterungen der Regierungsvorla
gen hiezu ausgeführt wi rd, beziehungsweise nach 
Rechtsauffassung des Bundesm in ister iums für Fi
nanzen, u nterl iegen d iese Beschlüsse nach Ar
tikel  42 Abs. 5 B-VG n icht dem E inspruchsrecht 
des Bu ndesrates. 

E ine weitere geschäftsord nungsmäßige Be
handlung der vorl iegenden Beschlüsse durch den 
Bundesrat ist daher nicht vorgesehen. 

Einge langt si nd jene Besch lüsse des Nationalra
tes. die Gegenstand der heutigen Tagesordnu ng 
sind. 

Ich habe d iese Besch lüsse den in Betracht kom
menden Ausschüssen zur Vorberatung zugewie
sen .  Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen 
abgesch lossen u nd schri ftl iche Ausschu ßberic hte 
erstattet. 

Ich habe daher al le diese Vorlagen auf d ie Ta
gesordnung der heutigen Sitzung gestel l t. 

Wird zur Tagesordnung das Wort gewünsc ht? 
- Dies ist nicht der Fal l .  

Behandlung der Tagesordnung 

Präsidentin:  Aufgrund e ines mir  zugekomme
nen Vorsc hlages beabsichtige ich, d ie Debatte 
über d ie Punkte 4 bis 7 der Tagesordnung unter 
einem abzuführen. 

D ie Punkte 4 b is 7 sind Beschlüsse des Natio
nal rates vom 1 4. März 1 99 1  betreffend 

e in Bundesgesetz über die Erhöh ung der Quote 
Österreichs beim I nternationalen Währungs
fonds, 

ein Bundesgesetz über die Le istung eines zu
sätzl ichen Beitrages zum Internationalen Fonds 
für landwirtschaft l iche Entwicklu ng, 

e in Bundesgesetz betreffend Beitragsleistungen 
der Republ ik  Österre ich bei inte rnationalen Fi
nanz institutionen u nd 

ein Bundesschatzscheingesetz. 

Erhebt sich gegen die Zusammenziehung der 
Debatte ein E i nwand? - Dies ist nicht der Fall .  
Wir  werden daher in  d iesem S inne  vorgehen. 

1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Freibe
rufliche Sozialversicherungsgesetz, das Ange
stelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das 
Landarbeitsgesetz 1 984 und das Bauarbeiter-Ur
laubs- und Abfertigungsgesetz geändert werden 
(Sozialrechts-Änderungsgesetz 1991)  (99/ A-II-
929 und 85/NR sowie 4028/BR der Beilagen) 

Präsidentin : Wir gehen nunmehr in die Tages
ordnung e in  und ge langen nun zum 1 .  P unkt: Be
sch luß  des National rates vo m 14. März 1 99 1  be
treffend Sozial rechts-Änderungsgesetz 199 1 .  

Die Berichterstattu ng hat Herr Bundesrat Karl 
Sch lögl übernommen .  Ich b itte ihn um den Be
richt. 

Berichterstatter Kal'I Schlögl: Sehr  geehrte 
Frau P räsident! Herr M in ister! Meine Damen und 
Herren !  Der vorliegende Gesetzesbesch luß ent
häl t die notwendigen gesetzl ichen Änderungen  
zur Aufhebung der  Ru hensbest immungen im 
ASVG und  den Sozialversicherungsgesetzen der 
selbständ ig Erwerbstätigen.  

Ausgelöst wurden d ie Gesetzesänderungen 
durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho
fes vom 1 5. 1 2. 1 990. mit dem die Ruhensbestim
mungen des § 94 ASVG als verfassungswidrig 
aufgehoben worden s ind .  Um zu verhindern, daß 
die Alterspension zur  Altersprämie wird. sind je
doch gleichzeitig verschiedene begleitende Maß
nahmen zu setzen. 

Bereits nach ge ltendem Recht darf der Pen
sionswerber am Stichtag n icht pflichtversichert 
se in .  D ie Neurege lu ng so l l  bewirken, daß die 
Stic htagsregelung wei terhin zur vollen Wirksam
keit kommt. und zwar auch ohne Ruhensbestim
mungen .  I n  diesem S inn  wird bezüglich des An
spruches auf Alterspension vorgesehen , daß d iese 
Pension nur  gebührt .  wenn  der Versicherte wäh
rend e ines Zeitraumes von sechs Monaten ab dem 
Stichtag nicht bei seinem bisherigen Dienstgeber 
e ine Erwerbstätigkeit  annimmt, welche die 
Pfl ichtversicherung in der Pensionsversicherung 
begründet. Nach Ablauf dieser Frist kann neben 
einer Beschäftigung beim bisherigen  Dienstgeber 
die Pension vol l  bezogen werden .  Bei der Wieder
a ufnahme e iner Erwerbstätigkeit bei e inem ande
ren Dienstgeber nac h Antritt der Pension sind 
keine vergleichbaren gesetzl ichen Maßnahmen 
erforder l ich .  Bei e inem anderen Dienstgeber ist 
es näml ich sehr  u nwahrsche in l ich ,  daß jemand 
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Berichterstatter Karl Schlögl 

seine frühere Erwerbstätigkeit in vo l lem Umfang 
wieder aufnehmen kann. 

Diese Neuregel ungen sol len  auch für den Be
reich der Pensionsversicherungen nach dem 
GSVG und dem B-SVG ge lten. Die b isherige Er
werbstätigkeit muß für e inen Zeitrau m  von sechs 
Monaten ab dem Stichtag aufgegeben werden. 

Im Bereich der Pensionen aus den Versiche
rungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit 
( Erwerbsfähigkeit) ist nebe n den b isherigen Vor
aussetzungen beim Pensionsanspruch vorgese
hen, daß am Stichtag keine Pfl ichtversicherung i n  
der Pensionsversicherung nach dem ASVG, 
GSVG oder B-SVG und auch kein entsprechen
der Bezug nac h dem Bezügegesetz besteht. Auch 
d iese Neurege lung verfolgt den Zweck ,  d ie Stich
tagsregelung effektiv zu gestalten u nd zu verhin
dern, daß neben e inem vo l len Erwerbseinkom
men aus der Erwerbstätigkeit ,  i n  welcher  Inval idi
tät (Berufsunfähigkeit, E rwerbsunfäh igkeit) be
steht, zugleich Pension bezogen wird . 

Ergänzt wird das Maßnahmenpaket im Bere ich 
des ASVG durch die Einführung e iner Bonifika
tion für den Aufschub der Geltendmachung des 
Pensionsanspruc hes. Diese Regelung hat bereits 
von 1 973 bis 1 984 im ASVG gegolten und ist i m  
GSVG beziehungsweise B-SVG geltender Rechts
bestand. Gemäß den Best immunge n  über die Bo
n ifikation gebührt Versicherten,  die bei Errei
chen der Altersgrenze elie Alterspension nicht in 
Anspruch nehmen und weiterhin e i ne r  Erwerbs
tätigkeit  nachgehen, eine Erhöhung der Alters
pension .  Die Erhöhung wird als Prozentsatz jener 
Alterspension berechnet, auf die der Versicherte 
ursprünglich Anspruch gehabt hätte. 

Die E rweiterung eier bestehenden E ntziehungs
tatbestände steht m it der "sechsmonatigen Ka
renzfrist" im Zusammenhang und sieht die E nt
ziehung e iner Alterspension vor, wen n  während 
eies Zeitraumes von sechs Monaten e ine Erwerbs
tätigkeit im oben dargestel lten S inn  ausgeübt 
wird. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in sei ner Sitzung vom 1 9 . März 1 99 1  i n  
Ve rhand lung genommen u nd mit Stimmenmehr
heit beschlossen ,  dem Hohen Hause zu  empfeh
len ,  keinen Einspruch zu  erheben und elen Frist
setzungen des Art ikels XI Abs. 2 für die Ausfüh
rungsgesetzgebung zu Arti kel  IX ( Landarbeitsge
setz) die Zust immung gemäß Arti ke l  1 5  Abs. 6 
B-VG zu ertei len.  

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der Sozial
ausschuß somit  den A n  t I' a g, der Bundesrat 
wol le besch l ießen : 

1 .  Gegen den Beschl u ß  des National rates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend e in  Bundesgesetz, mit  

dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
das Gewerb l iche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialve rsicherungsgesetz, das Freiberuf
l iche Sozialversicherungsgesetz, das Angestel lten
gesetz, das G utsangestel l tengesetz, das Landar
beitsgesetz 1984 und das Bauarbeiter-Urlaubs
und A�fertigungsgesetz geändert werden (Sozial
rechts-Anderu ngsgesetz 1 99 1 ) , wird kein E in
spruch erhoben .  

2.  Den Fristsetzungen des Arti kels XI  Abs. 2 
wird gemäß Art ikel 1 5  Abs. 6 B-VG die Zust im
mung ertei l t .  

Präsidentin: Ich danke für den Bericht. 

Wir gehen in  d ie Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Erich Putz. 
Ich ertei le es i hm .  

9./ 7  .. 
B undesrat Erich Putz (OVP, Wien) :  Frau Prä-

sidenti n !  Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
D ie Österreichische Volkspartei hat 20 Jahre lang 
gegen d ie Existenz  der Ruhensbest immungen an
gekämpft. Durch d ie in langen u nd zähen Ver
hand lungen gemeinsam mit unserem Koal itions
partner nunmehr erzielte endgültige Ein igung 
über den Wegfal l  der Ruhensbest immungen wird 
die b isherige U ngleichheit zwischen Beamten- ,  
ASVG-, B-SVG und GSVG-Pens ionisten ausge
gl ichen.  Auch das bisherige Arbe itsverbot, mit 
dem die Pensionisten aufgrund der Ruhensbe
st immungen i m mer wieder ko nfrontiert waren, 
wurde nun beseitigt. Diese endgült ige und gänzl i 
che Aufhebung der Ruhensbestim m ungen bedeu
tet auch für d ie Österreichische Volkspartei so
ziale Gerechtigkeit. 

Gestatten Sie mir  h ier  eine Anmerkung in 
Richtung Kol legen von der Freiheit l ichen Parte i .  
Dieses Gesetz wird voraussichtlich auch im B un
desrat mit Stimmenmehrheit besch lossen werden. 
Dagegen ist überhaupt n ichts einzuwenden, es ist 
das durchaus legitimes Recht einer Oppositions
partei ,  mit e iner  Gesetzesvorlage n icht e inver
standen zu sein .  Dennoch stört mich etwas; dies 
vor a l lem deshalb, da gerade Sie so viel von politi
scher Kultur sprechen, was ich durchaus begrüße 
und wo ich mir auch wünschen würde, daß es hier 
auch zu  einem Umdenken kommt. Zur politi
schen K ultur gehört es meiner Meinung nach ein
fac h auch ,  daß man auch im zuständigen Aus
schu ß Ste l lung n immt. u nd am Dienstag, bei der 
Sitzung des Sozialausschusses - ich habe genau 
aufgepaßt - ist keine einzige Wortmeldung von 
Ihnen von der FPÖ gekommen. Dort hätten S ie 
Gelegenheit gehabt, mit  den Beamten zu disku
t ieren ,  Fragen zu  ste l len, vie l le icht  auch Mei
n ungsversch iedenheiten zu k lären. 

Das verstehe ich auch u nter pol i t ischer Kultur,  
daß man sich, wenn man gegen etwas ist ,  meldet 
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und seine Bedenken kundtut. Ich sage das gerade 
deshalb, wei l  Ihr Klubobmann, Herr Mag. Lak
ner, den i ch  persönl ich sehr,  sehr schätze, kurze 
Zeit später im Unterrichtsausschuß, wo es e ine 
sehr k luge , intensive Diskussion gegeben hat. 
sin ngemäß gesagt hat, er würde es begrü ßen.  
wenn i n  den Ausschüssen v ie l  mehr d iskutiert 
würde . 

An die Adresse der Freiheitl ichen Partei ge
richtet. möchte ich sagen. daß ich deren Verhal
ten wirk l ich bedaure. Es ist durchaus legitim.  ge
gen ein Gesetz zu stimmen. aber es ist durchaus 
auch pol itischer Anstand, die Meinung  im Aus
schuß kund zutun und zu sagen .  warum man ge
gen etwas ist. (BeifaLL bei Ö VP llnd SPÖ. ) 

Zurück zum Sozialrechts-Änderungsgesetz. Ich 
darf in diesem Zusammenhang in  Erinnerung ru
fen,  daß berei ts im Herbst 1 989 d ie Ruhensbe
stimmungen gelockert wurden und damit auch 
e i n  erster Schritt ge lungen ist, den n  seit Jän
ner  1 990 wurde der Freibetrag von 3 790 S auf 
8 000 S erhöht. 

Durch e ine Verfassllngsk lage des ÖV P-Just iz
sprechers Michae l Graff wu rde die D iskussion 
neu entfacht. und mit Hi l fe des Verfassllngsge
richtshofes wurde nun d ie Aufhebung  der Ru
hensbest immungen wegen Verfassu ngswidrigke i t  
erreicht. 

Das bede utet. daß jeder Pension ist, der älter als 
65 Jahre ist. jede Pension istin .  die älter als 
60 Jahre ist, aufgrund des Wegfalls der Ruhens
best immungen - unabhängig von der Art der 
Pension und ohne jegl iche Pensionskü rzung -
jede Tätigkeit ausüben kann .  

Wie sieht dieses Sozialrechts-Änderungsgesetz 
im Detai l  aus? - Für Bezieher vo n Alterspensio
nen, Witwen- beziehungsweise Witwerpensionen ,  
Berufsunfäh igkei ts- , Erwerbsunfähigkeits- u nd 
Invaliditätspensionen wird es ab 1 .  Apri l  1 99 1  
keine Ruhensbestimmllngen mehr geben .  D ies 
bedeutet besonders für Witwen .  aber auch für alle 
anderen Pensionsbezieher,  mehr Freiheit bei der 
persönl ichen Lebensgestaltung. 

Personen, d ie ab 1. April 1 99 1  neu in die AI
terspension übertreten, müssen das Stichzeit
raum-Prinzip beachten.  D ies bedeutet, daß sie 
während der ersten sechs Monate aus i h rem bis
herigen U nternehmen ausscheiden müssen ,  aber 
sie können selbstverständlich ohne Beeinträchti
gung ihrer Pension bei  einem neuen A rbeitgeber 
sofort weiterarbeiten. Tätigkeiten be im selben 
Dienstgeber. d ie n icht der Versicherungspfl icht 
u nterl iegen, dürfen auch während des Sechsmo
natszeitraumes ausgeführt werden.  Das bedeutet, 
daß bei m  sei ben Dienstgeber während d ieser Zeit 
e in  E inkommen bezogen werden darf, das d ie Ge
ringfügigkeitsgrenze nicht überste igt, und daß 

auch Werk- beziehungsweise Konsulentenverträ
ge zulässig s ind.  Selbständig Erwerbstätige, also 
insbesondere Gewerbetreibende u nd Bauern,  
müssen das Stichzeitraum-Prinzip ebenso beach 
ten. 

Das Stichzeitraum-Prinz ip von sec hs Monaten 
ist auch bei der Umwandl ung e iner Berufsunfä
higkeits-, Erwerbsunfäh igkeits- und Inval iditäts
pe nsion in e ine Alterspension bei Erreichen des 
65. Lebensjahres bei Männern und des 60. bei 
Frauen zu  beachten. 

Hoher Bundesrat ! Viele Pensionisten .  die bis
her einen Tei l  ihrer Pension ruhend gestellt hat
ten. viele Witwen u nd Waisen, bei denen das auch 
der Fall war, deren Pension also auf gut deutsch 
gekürzt war. werden ab 1 .  April 1 99 1  die Pens ion 
trotz Beschäftigung vol l  ausbezahlt bekommen .  
Dafür darf i ch  auch e in  Dankeschön an  den 
Herrn Bundesmin ister richten, daß uns das ge
meinsam gelungen ist. 

Mei ne sehr geehrten Damen und Herren !  Wir  
kommen mit  diesem Sozialrechts-Änderungsge
setz 1 99 1  dem Ziel: Ruhensbest immungen für 
niemanden !  sehr nahe. E i ne wesentl iche Neue
rung d ieser Novel l ierung bi ldet ja auch die Pen
sionsbon i fi kation für Männer, die über das 
65. Lebensjahr, und Frauen ,  die über ihr 60. Le
bensjahr h inaus we iter arbeiten wollen .  Pro Jahr 
wi rd es künft igh in  zwischen dem 60. und dem 
65. Lebensjahr e inen Zuschlag zur Pension von 
2 Prozent,  zwischen dem 66. und dem 70. Le
bensjahr von 3 Prozent, und ab dem 7l. Lebens
jahr von 5 Prozent geben .  Selbstverständ lich wer
den auch d ie anderen Versicherungszeiten in nor
malem Umfang angerechnet. 

Dam it, Hoher Bundesrat, ist ein Grundsatz ver
wirklicht worden,  den d ie Österreich ische 
Volkspartei immer wieder vertreten hat: daß län
geres Arbeiten bei der Zuerkennung der Pension 
auch honoriert werden sol l .  

Wir  alle, l iebe Kolleginnen und Kol legen, ken
nen aber auch d ie Praxis, daß gerade bei der vor
ze itigen Alterspension Frauen mit 55. wen n  
3 5  Dienstjahre vorhanden sind, und Männer mit 
60 Jahren ,  wen n  auch sie d ie notwendigen 
Dienstjahre aufweisen können,  sehr  häufig vom 
Dienstgeber in Pension geschickt werden.  D ies 
geschieht vor al lem deshalb .  wei l  eben j üngere 
Arbeitskräfte finanzie l l  günstiger sind bezie
hungsweise auf der anderen Se ite j unge Mitarbei
ter gerade i m  H inbl ick auf neue Technologien 
stärkeres Interesse u nd größere F lexibi l ität auf
weisen .  

Meine  Damen und Herren !  Die Durchschnitts
pension für Frauen mit langer Versicherungsdau 
er, also nach 35 Jahren, w o  eine Versicherungslei
stung von 64,5 P rozent gegeben wird, l iegt zwi-
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sehen 5 000 und 5 500 S brutto . Die 
Geringfügigkeitsgrenze ermöglicht es aber,  d iese 
m inimale Pension wenigstens um 2 792 S anzu
heben. 

Hoher Bundesrat! Meine Fraktion ist schon se it 
Jahren fü r den Wegfall der Ruhensbestimm ungen 
eingetreten. weil es e infach unserem Weltbi ld ei
nes freien Menschen entspricht. Einwände,  die 
gekommen sind,  wei l  man unter dem Aspekt,  daß 
die Pension der Ausgleich für den Entfal l  der Er
werbstät igkeit sei ,  an Ruhensbestimmunge n  fest
halten  wol lte. s ind zweife l los ernst zu nehmen. 
Ich kan n allerdings jenen ,  die bei Alterspensioni
sten ständig von .,Altersprämie" sprechen ,  n icht 
folgen .  Bei den Alterspe nsion isten gibt es im 
Durchschnitt e inen durch laufenden Arbe itsver
lauf von 40 bis  45 Jahren,  also, wenn Sie so wol
len,  e ine Überbedeckung.  Das bedeutet, daß Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerbeträge, die wäh
rend e ines Arbe itslebens für d iese Menschen ein
bezahlt wurden ,  höher s ind,  als jene Beträge, die 
sie aufgrund der Lebenserwartung in der Pension 
bekommen werden. 

Dort, wo es aber mögl ich ist, u nd gewünscht 
wird, sollten wir die entsprechenden Rahmenbe
di ngungen schaffen ,  daß Menschen ihrer Lebens
situation entsprechend fre i  wählen kön nen.  Da
her bedaure ich es auch, daß gerade bei der  vor
zeitigen Alterspension - ich wei ß schon, h ierbei 
handelt es sich n icht um Ruhensbest immungen, 
sondern eher u m  Wegfal lbest immungen - die 
Möglichkeit des Weiterarbeitens über die Gering
fügigkeitsgrenze h inaus, n icht vorhanden ist. 

Gerade Menschen,  die m it einer sehr geringen 
Pension ihr  Auslangen finden m üssen, s ind da
durch sehr benachte i l igt. Und ich sehe es fast als 
Zyn ismus an , daß man es ihnen nach fünf Jah ren,  
wen n  sie d ie Alterspension erreichen, völ l ig frei
stel lt, s ich in  das Arbeitsleben zu  stürzen ,  nach
dem man es ihnen fünf Jahre lang verboten hat . 

Daher, meine Damen und Herren, hoffe ich 
sehr,  daß wir .  da wir heute die Ruhensbestim
mungen in so vielen Bereichen abschaffen, was 
fü r d ie Menschen in  u nserem Land Vortei le und 
bessere GestaItungsmögl ichkeite n  mit sich bringt, 
in absehbarer Zei t  - u nd das wünsche ich mir 
wirkl ich - auch für jene Arbeitnehmerin ne n  und 
Arbeitnehmer, die eben wegen langer Versiche
rungsdauer in Pension gehen können und müs
sen, d iese Möglichkeit schaffen. 

Meine Fraktion stimmt  diesem Sozialrechts
Änderungsgesetz mit Freude zu. ( Beifall bei Ö VP 
und SPÖ.J 929 

Präsidentin :  Als nächste zu Wort gemeldet ist 
Frau Bundesrat Dr .  Hödl .  Ich ertei le ihr d ieses. 

9.29 
Bundesrätin Dr. E leonore Hödl (SPÖ. Steier

mark) : Sehr geehrte Frau P räsident in !  Werter 
Herr M i nister !  Meine Damen und Herren ! Das 
vorliegende Sozialrechts-Änderungsgesetz ist ein 
posit ives Beispiel für die Weiterentwicklung un
seres Soz ialrechts. und es ist gleichzeitig auch e in  
Schritt zu  einer Harmon isierung der  Pensionssy
steme, nämlich der Pensionssysteme für d ie un
se lbständig und selbständig Erwerbstätigen mit 
dem Beamtenpensionssystem, was das Ruhen an
be langt. 

Diese Ruhensbest immungen des ASVG haben 
zwar nur e ine k leine Gruppe betroffen - es wa
ren rund 1 ,5 Prozent der Pension isten - , aber in  
der  Gruppe,  die es  betroffen hat, hat es wirkl ich 
soziale Härtefälle gegeben; für sie war d ieses Ru
hen sehr  hart. 

Ich den ke in d iesem Zusammenhang vor allem 
an d ie Witwen. denn drei Viertel der R uhensfä l le 
betrafen Witwen. Es waren d ies oft j unge Wit
wen, die ohnehin nur eine kle ine Witwenpension 
hatten und auch nur e ine k le ine Waisenpension 
für die zu versorgenden Kinder bekamen. Sie 
m u ßten sich Arbeit suchen ,  um überhaupt den 
Lebensunterhalt bestre iten zu können.  Diese 
Frauen waren besonders betroffen .  Nicht nur hat
te sich durch den Verl ust des Famil ienvaters ihre 
Lebenssituation geändert; dadurch, daß sie arbei 
ten  gegangen sind, bekamen s ie  auch noch einen 
Tei l  i h rer  Witwenpension nicht ausbezahlt, wei l  
es z u  einem Ruhen kam. W i r  wissen a u s  dem So
zialbericht, daß im Jah re 1 989 die durc hschnittl i
che Witwen pension monatl ich etwa 5 000 S be
trug, die Waisenpension durc hschn itt l ich etwa 
2 000 S. Also man kann sich ja ausrechnen, mit 
wie wenig Geld Witwen oft leben hätten müssen. 
wenn sie n icht arbe iten  gegangen wären .  

Meine Damen und Herren!  Ziel der Ruhensbe
stimmungen im ASVG, die es ja dort schon sei t  
dem Jahre 1956, näml ich seit der Einführung des 
ASVG ,  gibt, war es, zu verhindern, daß ein Pen
sionist e inem anderen e ine n  Arbeitsplatz weg
nimmt. Es hat sich aber gezeigt, daß Empfänge
r innen von Witwenpensionen e ntweder ohnehin 
schon berufstätig waren oder eben Arbeit  aufneh
men m ußten, wei l  sie sonst i hren Lebensunterhalt 
nicht hätten bestrei ten  können.  Viele W itwen ha
ben auch e inen Ausweg gesucht u nd sind in unan
gemeldete Beschäftigungsverhältnisse getreten -
mit  al len sozialrechtl ichen Nachtei len, d ie sie da
d urch erfahren mußten. 

Ich freue mich daher wirkl ich für al l  jene Wit
wen,  die nun ab 1. April d ie vol le Witwenpension 
ausbezahlt bekommen, und ich freue m ich auch 
für jene Frauen, denen es in Zukunft erspart 
b le ibt, daß ihre Witwenpension gek ü rzt wird, 
wenn sie arbeiten gehen m üssen .  
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Was die Alterspension isten anbelangt - da war 
es auch nur eine k leine Gru ppe, d ie davon betrof
fen war; ungefähr ein Sechstel der Alterspenioni
sten mu ßten ein Ruhen der Pension erfahren - .  
glaube ic h. daß d ie Sorge, daß durch den Wegfall 
der Ru hensbestimmungen jetzt sozusagen j ünge
ren Arbeitskräften von den Pension isten der Ar
beitsplatz weggenommen wird, ger ing sein kann.  
denn einerseits hat sich d ie wirtschaft liche Lage 
verändert - es gibt eine gro ße Nachfrage nach 
guten Arbeitskräften -, und andererseits ist 
durch die nunmehrige Regelung. nämlich durch 
diese Sechsmonatsfrist und dadurch. daß zum 
Stichtag keine Erwerbstätigkeit gegeben sei n  darf. 
eine Lösung gefunden worden , d ie eben verhin
dern so l l .  daß ein Pension ist einem J üngeren den 
Arbeitsplatz wegnimmt. Au ßerdem wissen wir. 
daß d ie Pensionisten ja meistens keine Vol lar
beitsplätze in nehatten. so ndern nur  Tei lzeitbe
schäftigungen aufgenommen hatten,  und damit 
ist auch kei nem Jü ngeren der Arbeitsplatz wegge
nom men worden. 

Die Aufhebung der Ruhensbest imm ungen wird 
natür l ich  zu einer Belastu ng der Pensionskasse 
und zum Tei l  natürlich auch des B udgets führen. 
aber ich glaube. diese Belastung ist verkraftbar. 
Man muß sich auch vo r Augen halten,  da ß der 
Verwaltu ngsaufwand für d iese diff iz i len Berech
nungen und Anwendungen der Ruhensbestim
mungen bei den Pensionsversicherungen erhebli
chen Arbeitsaufwand verursachten und die Kon
tro l len und laufenden Überprüfu ngen sehr viel 
Arbeit bewirkten. Dieser Verwaltungsaufwand 
fä l lt  damit weg. 

Letztendlich werden d ie höheren Pensionen 
auch wieder eine gesteigerte Kaufkraft bewirken, 
und über d iese gesteigerte Kaufkraft wird wieder 
Umsatzsteuer und dergleichen mehr an den Staat 
zurückfl ießen. 

Meine Damen und Herren!  Im Beamtenpen
sionsrecht hat es ja ebenfalls d iese Ruhensbestim
mungen gegeben. Sie wurden dort später einge
führt und früher abgeschafft, denn schon im 
Jahr 1 988 fiel der § 40a Pensionsgesetz weg, und 
zwar auch infolge eines E rkenntn isses des Ver
waltungsgerichtshofes. 

Schon damals wu rden Stimmen laut, da ß man 
auch im ASVG diese Ruhensbest immungen be
seitigen sol lte. Auch ich habe das damals lautstark 
verlangt, und ich freue mich daher, daß es nun 
end l ich dazu gekommen ist, diese Ru hensbest im
mungen generel l  zu elem i nieren. Ich sehe das als 
einen Schritt zur Harmon isierung der Pensionssy
steme an. 

Meine Damen und Herren!  Was d ie Bonifi ka
tion anbelangt, das hei ßt, eine Erhöhu ng der AI
terspension durch einen vorläufigen Verzicht dar
auf, in dem Sinne, daß d ie Inanspruchnahme auf-

geschoben wird, möchte ich auch darauf 
verweisen ,  daß wir das schon ein mal im ASVG 
hatten , nämlich vom Jahre 1 973 bis zum Jah
re 1984. Im GSVG besteht diese Regelung nach 
wie vor. D ie Zahl  jener, die diese Bonifikation in  
Anspruch nehmen, ist aber relativ geri ng. Im 
G SVG sind es  etwa 10  b i s  15  Prozent gewesen , 
d ie das beansprucht haben . 

Ich glaube, daß es letztlich nur eine geringe 
Zahl  von Menschen sein wird . d ie d iese Bonifika
tion nach dem ASVG beanspruchen werden kön
nen. nä ml ich nur jene Bediensteten, d ie in einem 
unkü ndbaren D ienstverhältnis sind .  Nur  d iese 
werden die Möglichkeit haben , das in Anspruch 
zu nehmen, denn wir wissen ja al le - mein Vor
red ner hat es ja auch schon angesprochen -, die 
Real ität sieht so aus, daß viele unfreiwi l l ig  schon 
frü her in Pension gehen müssen, wei l s ie ihren 
Arbeitsplatz verlieren oder weil sie aus gesund
heit l ichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, 
d iesen Anforderungen gerecht zu werden . 

Wenn wir uns den Sozialbericht des Jah
res 1989 anschauen. dann sehen wir bei den Neu
zugängen an Pensionsfä l len , daß bei den Arbei
tern schon die Hä lfte um Invaliditätspension an
sucht und etwa die Hälfte um die Alterspension. 
Also hier hat sich das schon ganz kraß  in  Rich
tung F rühpensionen verschoben . 

Ic h glau be daher, daß diese Bestimmung der 
Bo nifikation keine gro ße Bedeutu ng haben wird, 
da ja die Tendenz besteht. ältere Arbeitskräfte 
durch j üngere, bil l igere zu ersetzen, wodurch 
kaum jemand d ie Möglich keit hat ,  über das Pen
sionsanfatlsal ter h inaus zu arbeiten . 

Meine Damen und Herren! Ich möchte bei d ie
ser Gelegenheit noch zwei Fragen ansprechen, 
d ie mir persönl ich auch sehr am Herzen l iegen. 
Das ist z unächst e inmal d ie E ntscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes h insichtlich Aufhe
bung des untersch iedl ichen Pensionsanfal lsalters 
für Mann und Frau. gestützt auf den Gleichheits
grundsatz. Wir werden u ns ja demnächst mit den 
Auswirkungen d ieses Erkenntnisses zu befassen 
haben. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat viele Möglich
keiten  offengelassen, und er hat auch darauf hin
gewiesen , da ß eine Änderung nur  langfristig, ge
stützt auf den Vertrauensgrundsatz, erfolgen 
darf. Er hat es auch offengelassen. daß man d ie 
sach l ich gerechtfertigte Differenzierung, daß die 
Mehrheit der Frauen eine Doppelbelastung trägt, 
als Grund n immt, das unterschied l iche Pensions
anfatlsalter aufrechtzuerhalten . 

Ich möchte nochmals sagen - ich habe das ja 
schon mehrmals getan -, daß ich gegen die An
heb u ng des Pensionsanfal lsalters für Frauen b in ,  
solange die gesellschaft l iche Wirkl ichkeit - trotz 
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Famil ienrechtsreform - so ist, daß d ie Frau 
durch Beruf und Haushalt i n  der Woche durch
schnitt l ich 1 07 Stunden belastet wird, der Man n  
h ingegen n u r  60 Stunden , daß die Frau ihren Be
ruf wegen K indererziehung unterbrechen m u ß, 
ohne daß sie einen gesicherten Wiedereinstieg ins 
Berufsleben hat, u nd so lange es so ist . daß wir de 
facto einen getei lten Arbeitsmarkt haben,  den n  
d ie Fra uen verd ienen u m  e in  Dri ttel, ja bis zu 
40 Prozent wen iger, und sie haben n icht d ie glei
chen Aufstiegschancen wie die Männer. 

Solange das so ist , halte ich es aus soz ialpolit i
scher Sicht d urchaus für vertretbar. beim derzei 
tigen d ifferenzierten Pensionsalter zu  b le iben .  Ich 
spreche mich dagegen aus,  daß man unter dem 
Titel " G le ichheitsgrundsatz" das Pensio nsanfal ls.� 
alter für Frauen h inaufsetzt. (Beifall bei der SPO 
und Beifall bei Bundesrätinnen der Ö VP.J 

Ich glaube. man könnte, um dem Verwaltungs
gerichtshoferkenntnis zu entsprechen, durchaus 
e ine Fr isterstreckung besc hl ießen,  e ine Frister
streckung bis wir genauere Untersuchungen ha
ben ,  bis wir d ieses Problem in einer sozia lpol i 
t isch gerechtfertigten Dimension so lösen,  daß die 
Frauen n icht u nter d ie Räder kommen. 

Ich spreche m ich für eine Fristerstreckung a us. 
und ich glaube, daß diese Differenzierung des 
Pensionsanfal lsa lters sachl ich durc haus gerec ht
fertigt ist, wei l  eben die Frauen eine Doppelbela
stung zu tragen haben und wei l  sie überwiegend 
die Verantwortung für die Kindererziehung tra
gen. 

Der zweite Punkt, den ic h noch ansprechen 
möchte, betrifft d ie Anrechnung vo n Zeiten der 
Kindererzieh u ng. Ich freue mich ,  daß d ie Diskus
sion schon soweit Erfolge gezeigt hat, daß sich 
eigentl i ch  keine Partei mehr dagegen ausspricht 
und keine Partei mehr anzweifelt, daß der Fra u  
für die M ü he, d i e  i h r  durch die Kindererziehung 
aufgebürdet wird. ein Äquivalent im Pensions
recht gegeben werden muß,  und zwar sowohl der 
Frau, d ie nur im Haushalt  tätig ist ,  als auch der 
Frau, die eben die Doppelbelastung von Beruf 
u nd Haushalt e inschl ießl ich Ki ndererziehung auf 
sich n immt. 

Es ist ja a l lgemein bekannt, daß d ie n iedrigen 
Pensionen von Frauen hauptsächl ich auf den 
Ausfa l l jener Zeiten zurückzuführen sind, in  de
nen die Frauen ihre Kinder betreut haben.  Das 
sehen wir  seh r  deutl ich an  der Nettoersatzquote, 
die ja  be i Frauen um 13 bis 15 Prozent geringer 
ist. Das entspricht genau d iesem Zeitraum von 
etwa 1 0  Jahren ,  für den die meisten Fra uen ihren 
Beruf unterbrechen müssen.  

Aber auch d ie berufstätigen Frauen sind natür
l ich durc h  d ie Sorge um die Kinder, durc h  Obsor
gepflichten gegenüber den K indern, die trotz Fa-

mi l ienrecht und Partnerschaft i n  erster Linie lei
der noch immer sie zu tragen haben, behindert, 
Karriere zu machen wie ihre männl ichen Kol le
gen. S ie können ja nicht so viele Überstunden ma
chen, denn sie müssen das Kind vom Kindergar
ten oder von der Schule abholen,  oder sie müssen 
mit den Kindern lernen. S ie kön nen nicht so wie 
ein Mann unbegrenzt Ü berstunden machen und 
a l les dafür e insetzen, e ntsprechend Karriere zu 
machen. 

Meine Damen und Herren!  Es geht jetzt a lso 
nicht nur um d ie Frage, 0 b wir d iese Zeiten der 
Kindererziehung anrechnen.  sondern nur mehr 
darum .  w i e. Ich glaube, da ist es ganz wic htig, 
zu beachten,  da ß eine Rege lung kom mt, die al le 
Frauen gleich berücksichtigt: die Hausfrauen ,  d ie 
berufstätigen Frauen, die Bäuerinnen. Es muß 
e ine  Regelung kommen, die a l le Frauen in glei
chem Maße berücksicht igt. (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP smrie Beifall des Bundesrates Schwab.J 

Die anzurechnenden Zeiten der Kindererzie
hung sol lten aber n icht n ur pensionserhöhend 
wirken - d iese Pensionserhöhung könnte zum 
Beisp iel a ls  Steigerungsbetrag oder. was noch bes
ser wäre, als F ixbetrag vo rgesehen werden,  soda ß 
sozusagen jede Frau pro Kind e inen F ixbetrag als 
Zusch lag zu ihrer Pension bekommt - .  sondern 
es m u ß  unbedingt noch geregelt werden, daß d ie
se Zeiten der Kindererziehung auch pe nsionsan
spruchsbegründend wirken, das hei ßt, daß sie 
auch auf die Wartezeit anrechenbar sind. (BeifaLL 
bei SPÖ und Ö VP wut Beifall des Bundesrates 
Sch'rvab.J 

Ich könnte mir vorstel len ,  daß pro Kind vier bis 
sechs Jahre eben auch pens ionsanspruchsbegrün
dend wirken,  denn n ur dann wird gewährleistet 
sein ,  daß nicht wieder e in  großer Tei l  der Frauen 
davon ausgesc hlossen ist . Ich denke da vor a l lem 
an die vielen geschiedenen Frauen , denen oft nur 
mehr einige Jahre fehlen würden ,  um einen Pen
sionsanspruch zu erwerben. Denen könnten wir 
helfen, wen n  wir ihnen für d ie Kindererziehung 
pro Kind e ine best immte Zeit a ls Ersatz für die 
entfal lene Berufstätigkeit anrechnen. 

Ich bitte a lso den anwesenden Sozia lminister, 
bei seinen kü nftigen Ü berlegungen und sei nen 
k ünftigen Reformvorsch lägen d iese Gedan ken 
mitei nzubeziehen .  

Da d ie  Zeiten der Kindererziehung finanziell  
sicherl ich d urch den Fami l ien lastenausgleichs
fonds unterstützt werden ,  ist es, glaube ich. sehr 
wohl  auch berechtigt, s ie  quasi a ls  Beitragsze iten 
zu berücksichtigen .  Es werden ja Beiträge dafür 
gezahlt ,  und daher müssen sie auch pensionsan
spruchsbegrü ndend wirken. 

Ich glaube, daß das keine ungerechte Forde
rung der Frauen ist, sondern daß das sehr wichtig 

539. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)10 von 43

www.parlament.gv.at



Bundesrat � 5 39. Sitzung - 2 1 . März 1 99 1  2482 1 

Dr. Eleonore Hödl 

ist, um den vielen F rauen,  d ie  derzeit, sowohl  was 
den Unterhalt als auch was d ie Altersversorgung 
anbelangt, durch den Rost fal len,  zu helfen .  (Bei
fall bei SPÖ und Ö VP.) 

Meine Damen u nd Herren !  Ich möchte nun ab
sch ließ�nd sagen: Zum vorliegenden Sozial
rechts-Anderungsgesetz wird seitens unserer 
Fraktion sehr gerne die Zustimmung ertei lt .  (All
gemeiner Beifall.) 9.45 

Präsidentin: Als nächster zu Wort gemeldet ist 
Herr Bundesrat Karl Schwab.  Ic h erte i le ihm d ie
ses. 

9.45 
Bundesrat Karl  Schwab (FPÖ. Niederöster-

reich) :  F rau Präsidentin ! Herr Bundesm in ister !  
Geschätzte Damen und Herren !  Ich möchte zu
erst auf die Ausführungen meiner Vorrednerin ,  
Frau Bundesrat Dr .  Hödl, e ingehen und möchte 
ihr bestätigen, daß S ie mit ihren Worten, das Pen
sionsalter der Frauen n icht h inaufzusetzen, wirk
l ich recht hat. Die F rau und Mutter hat wirkl ich 
eine Doppelbelastung zu tragen .  Das sehe ich 
jetzt erst richtig. Ihr wi ßt a l le, meine Frau ist vor 
einem Monat gestorben ,  und wenn die Frau im 
Haushalt fehlt, dan n sieht man erst, was für eine 
Belastung das ist und welche Arbeit zu leisten ist .  

Ich möchte mich wirkl ich dafür bedanken, daß 
Sie, Frau Kol legi n ,  für die Frau so anerken nende 
Worte gefunden haben. Ich kann es sicher nicht 
besser machen als S ie, aber es freut mich, daß Sie 
es gemacht haben .  Wir  i n  unserer Männerwelt 
sollten u ns wi rk l ich öfter bewußtmachen,  was die 
Frau leistet und was in einem Haus fehlt, wen n  
die Frau fehlt .  Das möchte ich nur dazu gesagt 
haben. (Allgemeiner Beifall. ) 

Der Verfassungsgerichtshof hat die Ruhensbe
stimmungen des ASVG am 1 5 .  Dezember  1990 
aufgehoben, Es wäre daher zeitlich möglich gewe
sen,  einen Entwurf zur Begutachtung zu versen
den und e ine diesbezügl iche Regierungsvorlage 
e inzubringen.  Statt dessen hat man den bequeme
ren und kü rzeren Weg eines Initiativantrages ge
wählt . 

Im Antrag 99/A, der heute in Verhandlung 
steht, geht es hauptsächl ich um Ruhensbestim
mungen .  Zweifel los sind das wichtige Gesetzesän
derungen, d ie  sowoh l  das Al lgemeine Sozialversi
cherungsgesetz als auch das Gewerb liche Sozial
versicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz, das F reiberufl iche Sozialversiche
rungsgesetz, das Angestelttengesetz, das 
Gutsangestelttengesetz , das Landarbeitsgesetz 
und das Bauarbe iter-Urlaubs- und Abfertigungs
gesetz betreffen. 

Geschätzte Damen und Herren !  D ie Aufhe
bung der Ruhensbestimm ungen war seit vielen 
Jahren ein Anl iegen von u ns Freiheit l ichen .  Si-

cherlich wird es daher heute der eine oder andere 
n icht verstehen,  daß wir d iesem Gesetzesbeschl u ß  
n icht d ie Zustimmung erte i len .  Aber ich werde i n  
mei nen Ausführungen noch darauf e ingehen. 

Die SPÖ war immer vehement für die Be ibe
haltung  der Ruhensbest immungen.  

Dem Kollegen Putz möchte ich sagen - er ist 
n icht im Haus (Bundesrat P II l z: Ist da.' Immer 
pflichlbewußI!) - ,  aus welchem Grund ich mich 
im Ausschuß n icht zu  Wort gemeldet habe . Ich  
habe die Ausschußsitzungen im Nationalrat m it
gemacht, da ich verständigt worden bin, daß wir 
Bundesräte auch Gelegenheit haben, im National
ratsausschuß mit dabe i sein  zu dürfen. Wir haben 
dort u nsere Anl iegen eingebracht und sind auf 
taube O hren gestoßen.  Deshalb habe ich mich im 
Aussch u ß  des B undesrates, wei l  es ja schon eine 
beschlossene Sache gewesen ist und wei l  ich vie l
leicht auch ein b i ßchen verärgert war, n icht mehr 
zu Wort gemeldet. (Bundesrat PUL z:  Bedeute t  
das. daß die Resignation der FreiheitLichen schon 
so rasch fortschreitet?) Nein ,  ne in !  Aber das ist 
meine Einste l lung gewesen.  (Bundesrat 
S t r Cl t z e n  b e  r g er: Sie hätten UIlS ja eines Bes
seren belehren können.') 

Ich möchte nur dazu sagen, daß auch Frau 
Bundesrat Hödl im Ausschuß  Beden ken geäu ßert 
hat. Ich tei le ihre Meinung bezügl ich des Stichta
ges bei der Inval idität, wozu sie gesagt hat, man 
wird ja sehen, ob sich das in der Praxis durchset
zen wird .  

Ob d ie ÖVP immer so e indeutig für die Aufhe
bung der Ruhensbest immungen war wie heutzu
tage, möchte ich dahingestel lt sei n  lassen .  (Beifall 
des Bundesrates Mag. Lakner. ) Wir sind der Me i
nung, daß jeder Mensch das Recht auf Erwerbs
freiheit haben muß.  rBlllldesrat P Ul z :  Wir auch.') 

Das auslösende Moment dafür, daß wir heute 
d iese Debatte fü hren müssen,  war e in  Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes. Durch dieses Er
kenntnis wurde aufgeze igt, daß Gesetze nicht i m
mer optimal vorberaten werden, und die freiheit
liche F raktion ist der Meinung. da ß auch dieser 
In itiativantrag n icht optimal vorberaten wurde . 
Selbst Fachleute bezweife ln, ob dieses Gesetz vor 
dem Verfassungsgerichtshof halten wird . 

Wir Freiheitl ichen haben im Sozialausschuß 
des Nationalrates am 1 1 . März dieses Jahres die 
Einsetzung eines Unterausschusses verlangt, um 
noch vorhandene Ungereimtheiten ausräumen zu 
können .  Wie üb l ich wurde unser Antrag aber ab
gelehnt. (Bundesrat Ing. P e  n z: Warum haben Sie 
ihn eingebracht, \1/enn Sie ge\'Vußt haben. daß er 
abgelehnt \vird?) Na viel leicht wär's vernünftig 
gewesen .  Das wird sich ja in  der Zukunft noch 
weisen .  (Bundesrat Sir U I z e ll b e r g e r: Nur 
vernünftigen Anträgen wird zugestimmt!) 

539. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 11 von 43

www.parlament.gv.at



24822 Bundesrat - 539. Sitzung - 21 . März 1 991 

Karl Schwab 

Sicherl ich s ind auch positive Aspekte in dem 
Gesetz enthalten.  E i nige davon hat schon Frau 
Bundesrat Hödl angeführt;  ich möchte nur  auch 
noch als positiv anmerken,  daß ich d ie Änderung 
der Feststel l ung der Berufsunfäh igkeit für sehr 
vernünftig und sehr begrüßenswert halte. 

Als negativ betrachten wir natürl ich im An
trag 99/A die Frist von sechs Monaten, d ie wäh
rend der Ruhensbestimmungen für den Fall des 
Weiterarbeitens nicht i n  Anspruch genommen 
werden können .  Versch lechterungen gibt es auch 
d urch § 253b Abs. 2 l it .a  b is d.  vorzeitige Alters
pension bei langer Versicherungsdauer. Es dürfen 
nur  2 772 S dazuverdient werden .  außerdem ist 
noch die Belastung durc h  die sechsmonatige War
tefrist dazugekommen. 

Geschätzte Damen und Herre n !  Die Warteze it 
von sechs Monate n ist für Arbeitgeber genauso 
u ntragbar wie für Freiberufler, Ärzte. Gewerbe
tre ibende und Bauern. Vor allem für Freiberuf
ler,  Ärzte und Bauern ist sie überhaupt n icht trag
bar. Ich kan n  mir nicht vorste l len ,  daß zum Bei
spiel ein Arzt, der we iterarbeiten wi l l ,  nac h  einem 
halben Jahr  noch Pat ie nten hat. E ventuell emp
fiehlt er se inen Patienten. daß sie ein ha lbes Jahr 
nicht krank werden dürfen .  

Herr Bundesminister Hesoun!  Bei  Ihrer letzten 
Anfragebeantwortung im Bundesrat haben Sie 
d ie vom Kol legen Penz gestel lte Frage, ob es in 
der Bauernversicherung e ine Verbesserung gibt, 
i nsbesondere h insicht l ich des f iktiven Ausgedin
ges, mit  ne in  geantwortet. S ie  begründeten diese 
Antwort damit, daß d ie Bauern zu n iedrige Bei
tragsleistungen bezah len .  

Herr B undesminister !  D ie Bauern s ind durch 
Beitragszahlungen sowieso arg belastet. Wenn die 
Beit ragspfl icht für die Bauern erhöht wi rd. dann. 
Herr Min ister ,  muß d ie  B undesregierung dafür 
sorgen , daß es auch für  die Bauern e in  besseres 
E inkommen gibt.  Wer mit den Bauern u nd mit 
der Bauern-Sozialversicherung zu tun hat, weiß .  
wie viele Bauern mit d e n  Beitragszahlungen i m  
Rückstand s ind.  Es g i b t  sogar Pfändu ngen und 
Exekutionen, um diese Gelder e inzutreiben. 

Herr M in ister !  Die S ituation in der Landwirt
schaft ist derzeit nicht  so . daß man die Beitrags
grundlage erhöhen kön nte . Was das fik t ive Aus
gedi nge an langt, möchte ich sagen ,  daß es wirk
l ich an der Zeit wäre, d ieses U nrecht abzuschaf
fen ,  denn wenn Bauern, denen das fiktive 
Ausgedi nge abgezogen wird, mit 1 500 S oder 
2 000 S im Monat ih r Auslangen finden m üssen ,  
so i s t  das  wirklich ein Hohn!  Ich kenne n icht nur 
e in ige, sondern e inen großen K re is von Bauern 
und Bäuerinnen,  die davon betroffen sind. 

Ic h kan n  Ihnen e in  Be ispiel aus meiner eigenen 
Famil ie ,  aus meinem e igenen Betrieb nennen.  

Meine M utter bekommt auch 1 500 S an Pension .  
Das ergibt sich dadurch.  daß ic h den Betrieb zu  
einer Zeit übernommen habe, a l s  es noch die Zu
schu ßpension gegeben hat, wodurch dann  der Va
ter mit einer kleinen Bemessungsgrundlage i n  
Pension gegangen ist. Die Mutter  bekommt jetzt 
60 Prozent davon ,  eben diese 1 500 S. Das Gra
vierendste daran ist ,  daß mei ner Mutter. wei l  der 
Einheitswert für meinen Betrieb al le zehn Jahre 
erhöht wird, dann auch mehr für das fiktive Aus
gedinge abgezogen wird. Das ist doch wirk l ic h  
n icht z u  verste hen !  

Aber das i s t  n icht  nur  i n  meiner Fam i l ie so ge
sche hen ,  da gibt es viele Famil ien.  Alle Famil ien ,  
d ie  in  d iesen Zeitraum der Umstel l u ng von der  
Zusch u ß pension in  d ie Pension h ineingekommen 
sind, haben da sehr stark draufgezah lt. Wen n  
meine Mutter gemäß unserem Betrieb die Pen
sion bekäme,  würde sie sicherlich 8 000 S bis 
9 000 S bekommen. Auch bei anderen Betrieben 
wäre das der Fal l ,  denn die Beitragsgrundlage ist 
ja immer nach der Anzahl der Hektar bemessen 
worden und war nie auf d ie Person bezogen.  Ich  
meine, Herr  M inister,  daß man diesbezüglich et
was machen sol l te . 

Aus al l  d iesen Gründen kann, wie schon gesagt, 
die Fre iheit l iche Partei d iesem Gesetzesbeschlu ß  
leider n icht  d ie Zust i mmung ertei len . (Beifall bei 
der FPÖ. ) 9.58 

Präsidentin: Als nächster zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Dr. Hummer. Ich erte ile i h m  
dieses. 

9.58 
Bundesrat Dr .  G ünther Hummer (ÖVP, Ober

österreich ) :  Sehr verehrte Frau Präsident in !  Seh r  
geehrter Herr Bundesminister !  Hoher Bundesrat ! 
Meine Damen und Herren! Der in  Beratung ste
hende Besch luß  des Nationalrates vom 14. März 
betreffend das Sozialrechts-Änderungsge
setz 1 99 1  beinhaltet im wesentl ichen - wie heute 
schon mehrfach erwähnt wurde - die Aufhebung 
beziehungsweise Mi lderung der  sogenannten Ru
hensbest immungen und d ie  Wiedereinführung 
der Bonif ikation i m  Bereich des Allgemeinen So
zial versiehe ru ngsgesetzes. 

Die Ruhensbest immungen bewegen ja die Ge
müter, so lange es das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz gibt, also seit dem Jahre 1 955. D ie  
ursprüngl ich weitgefaßte Palette der  Ruhensbe
stimmungen wurde schon 1 960 erheb l ich einge
engt. Damals wurden jene Bestimmungen aufge
hoben. d ie e in  Ruhen für den Fal l  des Zusam
mentreffens mehrerer Pensionen aus der  Pen 
sionsversicherung beziehungsweise aus der 
Pensionsversieherung und der Unfal lversiche
rung oder aber des Zusammentreffens e iner Pen 
sion mit  einem Ruhegenußanspruch aus e inem 
öffentl ichen Dienstverhältnis vorgesehen hatten .  
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Die noch verb l iebenen Bestimmungen erfassen 
nur in einem e inzigen Punkt. näml ich dem Zu
sammentreffen von Erwerbse i nkommen und 
Pension ,  e in  zentrales Problem der Leistungsge
währung. Das geltende Recht geht  ja davon aus. 
daß die Pension Ersatz für entfal lendes Erwerbs
einkommen darste l lt .  Erwirbt daher ein Pensio
nist weiter E inkommen durch se lbständige oder 
unse lbständ ige Tätigkeit, so wird ein Tei l  der Pen
sion nac h dem geltenden Rec ht für d ie Dauer d ie
ses Einkommensbezuges ruhend geste l lt. D ieser 
Grundsatz wurde allerd ings im Lauf der Jahre 
wesentl ich abgeschwächt. 

Strenger sind nach dem Gewerbl ichen Sozial
vers icherungsgesetz und dem Baue rn-Sozialversi
cherungsgesetz d ie Ruhensfolgen dann ,  wenn 
eine d ie  Versicherungspflicht nach d iesen G eset
zen begründe nde selbständige Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird. In d iesem Fall ruht die Pension 
grundsätzl ich zur Gänze. E ine Ausnahme b i lden 
nur der Witwen- oder Witwerfortbetrieb nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. 

Ruhen l iegt also nach dem Rechtsverhältnis des 
österreich ischen Sozialversicherungsgesetzgebers 
dann vor, wen n  wegen eines vorübergehe nden 
Wegfalls eines S icherungsbedürfn isses Soz ia lver
sicherungsleistu ngen vorübergehend zur Gänze 
oder te i lweise n icht zustehen. obwohl der Lei
stungsanspruch dem Grunde nach bestehen 
bleibt. Als Motiv für den Gesetzgeber, Leistu ngen 
ruhend oder teilweise ruhend zu stel len,  ist d ie 
Überlegung zu sehen, daß der Gesetzgeber fun k
tionsgle iche Mehrfachleistungen vermeiden wol l
te oder daß er anzunehmen kön ne n  glaubte, daß 
e in Sicherungsbedürfnis vorübergehend wegge
fal len  se i .  

Bereits im Bericht des Ausschusses für soz iale 
Verwaltung zum Stammgesetz des ASVG wird 
ausgeführt: ,.So lange die Rente, wie dies nach 
dem derzeit geltenden Recht der Fal l ist, zu dem 
im Lauf e ines ganzen Berufslebens erarbeiteten 
Lebensstandard in keinem direkten Verhä ltnis 
stand. sondern s ich nach dem Durchschni tt der 
während der gesamten Versicherungsdauer gelei
steten Beiträge errechnete .  war es im H i nbl ick auf 
das Versicherungsprinzip gerechtfertigt ,  die Ren
te nach Erreichung der Altersgrenze auch neben 
einem Erwerbse inkommen voll zu gewähren ." -
Ende des Zitats. 

Der Bericht fährt fort, daß dies aber in Zukunft 
n icht mehr vertretbar erscheine, zumal  d iese Ren
ten ohne laufende Zusch üsse des Staates i n  be
deutender Höhe bekan ntlich n icht ausgezahlt 
werden könnten .  

Damit ist a n  d ie  Ste l le des sei nerzeit  gel tenden 
Versicherungsprinzipgs jenes der Altersversorge 
getreten ,  einer Altersvorsorge, die keinesfal ls aus 
den sei nerzeit e ntrichteten Beiträgen zur Versi-

cherung, sondern im wesentl ichen aus dem von 
den Erwerbstätigen erarbeiteten Volkseinkom
men abgezweigt werden kann, denn Altersvorsor
ge ist immer - das muß man in Erinnerung rufen 
- Umverte i lung zwisc hen den Alten. d ie aus dem 
Arbe itsleben ausgeschieden sind, und den Jungen,  
genauer, den Erwerbstätigen .  Dabei ist es zweit
rangig, ob d iese zusätzliche Be lastung offen als 
Be itragserhöhung oder als neue Steuer, oder auch 
viel leicht a ls e ine Wertschöpfungsabgabe dekla
riert wird. 

Diese Überlegungen müssen im Auge behalten 
werden,  wen n  man dem in Beratung stehenden 
Nationalratsbeschluß eines Sozialrechts-Ände
rungsgesetzes 1 99 1  sach l ich  und fair gerecht wer
den wi l l ,  denn der vorl iegende Gesetzentwurf 
hebt die Ruhensbest immungen nur  insofern auf, 
als er den Pensionsanwärter zwingt, vom Stichtag 
an gerec hnet wenigstens e in halbes Jahr lang sei
ner b isherigen selbständigen Erwerbstätigkeit 
oder seinem bisherigen Dienstgeber ad ieu zu sa
gen.  und gibt nur unter d ieser Vorbedingung die 
Ruhensbestimmungen auf. 

Der Nationalratsbeschluß wi l l  a lso verhindern,  
daß der Pensionsanwärter vo l l  a n  se inem bisheri
gen Arbeitsplatz bleibt und die Pensionsleistung 
sozusagen als Altersprämie,  wie heute gesagt wur 
de, kassiert. Es steht i h m  allerd ings offen, nach 
e inem halben Jahr wider zu sei ner früheren Tä
tigkeit beziehungsweise zu seinem früheren 
Dienstgeber in ein Dienstverhältnis zurückzukeh
ren, ohne daß diese Leistungsansprüche aus der 
Pensionsversicherung i rgendwie berührt würden .  
Insofern fal len  also, gewissermaßen bed ingt, d ie 
Ruhensbestimmungen tatsächl ich zur Gänze weg. 

Im übrigen hat das Erkenntn is des Verfassungs
gerichtshofes vom 1 5. 1 2 . 1 990, mit dem die Ru
hensbesti mmungen des § 94 ASVG a ls verfas
sungswidrig aufgehoben worden sind, ke inesfalls 
Ruhensbestimmungen grundsätzlich als verfas
su ngswidrig angesehen, nur die in dieser gesetzl i
chen Best immung enthaltene tatsächl iche Ausfor
mung der Ruhensbestimmungen .  Dieser § 94 
normiert, wie in Er innerung zu rufen ist, daß .  
wen n  neben ei nem Pensionsanspruch aus der 
Pensionsversicherung noch Erwerbse inkommen 
aus e iner gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätig
keit erzielt wird, 40 Prozent der Pension mit dem 
Betrag ruhen ,  um den das im Monat gebührende 
Erwerbse inkommen 8 000 S übersteigt, höch
stens jedoch m it 50 Prozent des Betrages, um den 
die Summe aus Pension zuzüglich Hi lflosenzu
schuß und Erwerbse inkommen im Monat den 
Betrag von 14 000 S übersteigt. 

Im Absatz 2 ordnet der § 94 ASVG an, daß 
soweit  d iese Best immung auf e inen Anspruch auf 
Witwen- und Witwerpension anzuwenden sei ,  
40  Prozent dieser Pension mi t  25  Prozent des Be
trages, um den die Summe aus Pension zuzügl ich 
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H ilflosenzuschu ß und Erwerbseinkommen i m  
Monat den Betrag von 1 4  000 S übersteigt. ru
hen .  

Der Verfassu ngsgeric htshof rügte in diese m 
Zusammenhang, daß der G rundgedanke des Ru
hens wegen Wegfal ls des S ic herungsbedürfn isses 
nicht ohne weiteres von der E igenpension auf die 
abgeleitete Pension übertragen werden dürfe. Zu
dem erzielten diese Ruhensbestimmungen nicht 
den vom Gesetzgeber angenommenen wichtigen 
Nebeneffekt, den Arbeitsmarkt zu entlasten. 

Der in  Beratung stehende Nationalratsbeschluß  
ist also geradezu als k lassischer Kom promiß zwi
schen einem l iberalen Verständnis der Altersvor
sorge und einer mehr ganzheit l ichen Schau zu se
hen. Er scheint aber auch ein gelungener und 
tragfähiger Kompromiß  zu sein .  Dem Pensions
wil l igen wird sozusagen e ine sechsmonatige 
Überlegungspause gewährt. Dann s ind für ihn 
a l le  Ruhensbestimm ungen gefal len. Offen bleibt 
natürl ich die F rage, ob der frühere Dienstgeber 
bereit ist, i hn  einzustel len,  beziehungsweise ob er 
in seinem früheren Aufgabenkreis noch vol l  ak
zeptiert wird . Darin besteht aber eben nun einmal 
dieser Kompromiß. 

Das System der Bonifikation, wie es im § 284b 
des ASVG eingeführt werden so ll ,  ist im Bereich 
der Bauern-Sozialversicherung, § l 34 B-SVG, be
ziehungsweise der Gewerbl ichen Sozialversiche
rung, § 1 34 GSVG, geltendes Recht. Der neuzu
schaffende § 284b ASVG ist den entsprechenden 
Bestimmungen des B-SVG beziehungsweise 
GSVG praktisch wortgleich nachgeformt. Es wird 
damit auf e ine Möglichkeit zurückgegriffen. die 
im Bereich des ASVG ebenfalls bis 1 985 gegolten 
hat. 

Also auch hier ist ein k lassisc her Kompromi ß  
zu  spüren,  den n  es sol l  e inersei ts dad urch ein An
reiz geschaffen werden , trotz Erre ichens des Pen
sionsalters u nd obwohl  die sekundären Leistungs
voraussetzungen erfü l l t  sind, den Pensionsantrag 
h inauszuschieben, um dann dereinst e ine höhere 
Pension-erzielen zu können .  Dies kann durchaus 
im Gesamtinteresse der F inanzierbarkeit der Le i
stu ngen der Pensionsversicherung ge legen sein,  
und man kann ja  auch sagen ,  daß es jedem über
lassen b le ibt, ob er d iese Mögl ichkeit in Anspruch 
nehmen wil l .  

Dessen u ngeachtet eröffnet man aber auch den 
Anreiz dafür, a llenfal ls länger i n  einem Dienst
verhältnis zu b leiben, als e inem d ies guttut, als 
d ies im Interesse der Gesundheit und des Wohl 
befindens des Erwerbstätigen gelegen ist. Im 
sch limmsten Fa l l  wird v ie l leicht auch von Ange
hörigen ein b i ßchen Druck dah in  gehend ausge
übt, doch auf eine solche erhöhte Pensionslei
stung hinzuarbeiten und weiter zu d ienen, ob-

wo hl  das viel leicht weder dem Erwerbstätigen 
noch seiner Erwerbsumgebung u nbedi ngt guttut. 

Auch hier wird wieder s ichtbar, daß Kompro
misse n icht nur  zwischen Interessengruppen,  son
dern überhaupt zwischen Werten gefunden wer
den m üssen. Jeder Gedanke, zu Ende gedacht,  
würde letztl ich absu rd. Die Realisierung von 
Werten bedarf eben des Kompromisses. Kompro
misse ihrerseits können aber n ie ganz  zufrieden
stel Ien .  

Mit  dem gegenständl ichen Gesetzesvorhaben 
haben die Regierungsparteien e in Stück ihres Ar
beitsübereinkommens vom 1 7. Dezember 1 990 
realisiert, wonach schon für diese Gesetzgebungs
periode angestrebt wurde, daß die Ruhensbesti m
mungen für Empfänger von Alterspensionen ent
fal len ,  sofern es gel ingt, diese durch e in  Mode l l  
einer effektiven Stichtagsregelung, die M ißbräu
che verhindert, oder durch eine Verstärkung des 
Vers icherungsprinzips bei der Pensionsberech
nung zu ersetzen, und als d iese Modelle eine ver
fassungskonforme Rege lung im Bereich der H in 
terbl iebenenversorgung zulassen. 

Es he i ßt im Arbeitsübere inkommen. daß jeden
fal ls anzustreben se i ,  daß al le Bezieher einer Al
tersversorgung hinsichtlich der Ruhens
best immungen gleich zu behandeln sind. Mit dem 
Sozialrechts-Änderungsgesetz 1 99 1  wird nun tat
sächl ich ein Schritt i n  Richtung Harmonisierung 
der Pensionsversicheru ngssysteme gegangen,  bei 
dem e ine Gleichwertigkeit angestrebt und etwa 
im ASVG-Bereich das Ziel verfo lgt wird, daß 
nach 35  Versicherungsjahren 80 Prozent der Be
messungsgrundlage der besten 10 b is 1 5  Jahre als 
Pensionsanspruch erreicht werden .  

Mit  der  im vorl iegenden Gesetzentwurf real i 
sierten Ausdeh nung des Bonifikationssystems auf 
den Bere ich des ASVG wird gleichfal ls den Inten
tionen des Arbeitsüberei nkommens entsprochen ,  
wonach die Strukturreform langfristig d ie Mög
l ichkeiten für eine Verlängerung der faktischen 
Lebensarbeitsze it verstärken und dabei flexiblere 
Gestaltungen für den Übergang vo m Arbeitsle
ben in die Pension eröffnen so l l .  D iese Tendenz 
ist sowohl durch arbeitsmarkt- und gesundheits
pol i tische Maßnahmen a ls auch durch d ie Schaf
fung e ines finanziel len Anreizsystems zur späte
ren I nanspruchnahme der Pension zu fördern.  

Das System der Bonifikation für den späteren  
Pensionsantritt von Alterspensionisten ist gewi ß 
ein Schritt in d iese Richtu ng. Wie der Herr Abge
ordnete Dr. Feurstein  als Sozialsprecher der 
Volksparte i kürzlich hervorgehoben hat, s ind 
schon im vor igen Jahr die Ausgleichszulagen
richt l inien überdurchsch nittlich angehoben wor
den .  Durch den Wegfal l  der Ruhensbest immun
gen in al ten Bereichen könnten Witwen ab 
1 .  Apri l  1 99 1  e ine Erhöhu ng ihrer Jahrespension 
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u m  20 000 S und Alterspensionisten eine Steige
rung um 1 8 000 S erreichen. Ebenso sei d ie Ein
führung einer Bonifikation Ausdruck dessen, daß 
s ich längeres Arbei ten wieder lohnen so l l ,  wie Ab
geordneter Dr. Feurste in sagte. 

Bundeskanzler Dr. Vranitzky hat i n  der Regie
ru ngserklärung vom 18 . Dezember 1 990 unter
strichen, daß die Bundesregierung eine umfassen
de Strukturreform im Bereich der Sozialversiche
rungsträger - mit den Zielen: Verwaltungsver
e infachung, Vers ichertennähe, Effizienz und 
bessere Koordination zwischen den verschiede
nen Versicheru ngsträgern  - anstrebe. Zu diesem 
Zweck müsse eine Organ isationsanalyse rasch 
du rchgeführt werden, an deren Ergebnisse sich 
Umsetzungssch ritte unverzüglich anschl ießen 
m üßten. Das Arbeitsübere inkommen führt dazu 
aus, daß d ie Pensionsversicherung durch eine 
Struktu rreform an d ie demokratischen Entwick
l ungen so angepaßt werden m üßte,  daß sich auch 
in Zukunft ihre Funktion als Sicherung des Le
bensstandards im Alter erfü l len kann .  

Dam it  ist n icht meh r und  n icht wen iger gesagt, 
als daß das Ziel ei ner umfassenden Pensionsre
form noch in  dieser Legislaturperiode des Natio
nal rates real isiert werden muß .  E inzelschritte 
s ind richtig und müssen auch erfolgen ;  das Ge
samtziel  darf aber dabei nicht aus den Augen ver
loren werden.  

Die Anforderu ngen an e ine Pensio nsreform 
könnten so umrissen werden :  Es m u ß  e in durch
schaubares und vor al lem für jedermann über
prüfbares System geschaffen beziehungsweise das 
vorhandene System so reformiert werden,  daß das 
versprochene Pensionsn iveau auch in Zukunft 
gesichert werden kann und daß die Belastung der 
im Beruf Aktiven heute u nd in Zukunft in  zu
mutbaren Grenzen b leibt.  

Daß die F inanzierbarkeit der Pensionsversiche
rung ein Problem von gro ßem Rang ist, hat mit 
dem Geburtendefizit und der steigenden Lebens
erwartung zu tun, vor al lem auch mit dem sinken
den Pensionsanfal lsa lter. Das ist etwa bei den 
Männern im Bereic h des ASVG von 6 1 ,2 im Jah
re 1 970 auf 58 Jahre im Jahre 1988 gesu n ken; be i 
den Frauen von 60 auf 57,5 Jahre. U rsache hiefür 
ist die starke Zunahme der Inval iditätspensionen.  
60 Prozent der Empfänger von Neupensionen 
u nter den männ lichen Arbeitern erhielten 1989 
e ine Inval id itätspension mit durc hschnitt l ich 
54 Jahren.  

Die von mir schon einmal skizzierte gle itende 
Pension, überhaupt eine flexible Ausgestaltung 
des Überganges in d ie Pension, wird bestimmt 
Handhaben dafür geben,  daß einersei ts den Be
d ürfn issen der Menschen Rechnung getragen, an
dererseits die Finanzierbarkeit gewahrt b leibt. So 
mancher w ird gerne einen Abstrich - ein Entgelt 

etwa in der Höhe der Pension - in Kauf nehmen,  
wenn er dafü r e ine kürzere Arbeitszeit geboten 
beko mmt. In  d iesem Zusammenhang erweist sich 
wieder e inmal ,  daß sich die Aufhebung der Ru
hensbestimmungen näher betrachtet d urchaus in 
al len Bereichen a ls sinnvoll und auch menschen
würdig e rweist. 

Zum Absch luß  noch e ine Anmerk ung, d ie nur  
mittelbar mi t  dem Verhand lungsgegenstand zu  
tun hat. Das Arbeitsübereinkommen von ÖVP 
und SPÖ hat s i ch  unter anderem auch die Verein
fachung der  Verwaltung im Bereich der  Sozial
versicherungsträger zum Ziel gesetzt. I n  d iesem 
Zusammenhang sei es erlaubt, noch eine weitere 
Anregung für d ie Zukunft an den Gesetzgeber 
heranzutragen.  

Bei den sogenannten Verwaltungssachen der 
Sozialversicherung ist bekanntl ich der Landes
hauptmann beziehungsweise der Bundesmin ister 
für Arbeit und Soziales zuständig. Bei d iesen Ver
waltungssachen stehen Fragen der Versicherungs
pflicht, der Versicherungs- und Leistungszustän
digkeit, der Beitragspfl icht und Streitigkeiten der 
Versicherungsträger untereinander im Vorder
grund. 

Es wäre sicherl ich im Dienst der Sache und des 
Föderal ismus gelegen,  diese Kompetenzen vom 
Landeshauptmann beziehungsweise vom Bundes
min ister für Arbeit und Soz iales an die unabhän
gigen Verwaltungssenate zu übertragen.  (Beifall 
des Bundesrates Dr. ScJzambeck.) 

Die u nabhängigen Verwaltu ngssenate bestehen 
seit dem 1. Jänner 1 99 1  und sind Verwaltungsbe
hörclen ,  und zwar Landesbehörclen.  Die unabhän
gigen Verwaltungssenate sind zwar keine Gerich
te , ihre Mitglieder s ind aber mit richterlichen 
Qualitäten ausgestattet, d ie bekannterweise sind: 
Unabhängigkeit, Fre iheit von individuellen u nd 
generel len Weisungen, also etwa Erlässen,  re lati
ve Unabsetzbarkeit und relative U nversetzbar
keit. 

Die unabhängigen Verwaltungssenate haben 
die Möglichke it, aus Anlaß eines VerwaItungsver
fahrens d ie  Aufhebung e iner Verordnung, aber 
auch e ines Gesetzes beim Verfassungsgerichtshof 
zu begehren.  Die unabhäng igen Verwaltungsse
nate wären also i n  besonderer Weise befäh igt und 
berufen,  in d ie  Angelegenheiten der  mittelbaren 
Bundesverwaltung, zumal  eben in den Sozialver
sicherungsbereich ,  eingebunden zu werden. 

Da sic h  die Aufhebung der Ruhensbest immun
gen und d ie Ausdehnung des Systems der Bon ifi
kation im Bereich des ASVG in die geplante Pen
sionsreform harmonisch einfügt, ersuche ich 
gleichfa l ls, gegen den vor l iegenden Gesetzesbe
schluß des Nationalrates keinen E inspruch zu er
heben.  (Allgemeiner Beifall. ) 10 ./8 
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Präsidentin: Als nächster zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Drochter. Ich erteile ihm 
dieses. 

10.18 

B undesrat Karl Drochter (SPÖ. Niederöster
re ich ) :  Sehr geehrte Frau  Präsidentin ! Sehr ge
ehrter Herr B undesmin ister für Arbeit und Sozia
les, Kol lege Hesoun !  Meine seh r  geehrten Damen 
und Herren des B undesrates! W ie schon eingangs 
erwähnt, ist dem vor liegenden Sozialversiche
rungs-Änderungsgesetz 1 99 1  e ine sehr lang an
dauernde und e ine sehr heftige D iskussion vor
ausgegangen,  u nd ich erlaube mir zu bemerken,  
daß s ie  sicher l ich noch n icht ganz abgeschlossen 
sei n  w i rd.  Das hat man sc hon in Zwische ntönen 
der meist doch wohlwollenden und sehr  auf
sch lußreichen D iskussionsbeiträge gehört. 

Grundsätzl ich bin ich aber bei Sozialgesetzen 
der Auffassung, daß so lche Diskussionen richtig 
und notwendig sind und daß sie fortgesetzt wer
den, auch i n  Zukunft, nämlich  so lange. als es 
Gruppen in unserer Gese l lschaft gibt. die sich be
nachte i l igt füh len,  die glauben oder befürchten 
m üssen ,  daß sie ausgegrenzt werden. Das war 
auch der G ru nd dafür.  warum es zu der Anfech
tung der Ru hensbest immungen beim Verfas
sungsgerichtshof gekommen ist. 

Kol lege Schwab hat in seinem Debattenbeitrag 
gemeint ,  d ie  Sozialistische Partei sei immer für 
d ie Beibehaltung der Ruhensbestimmugnen ge
wesen .  Ich darf h ier k larstel len, daß die Sozial isti
sche Partei i mmer den Standpunkt vertreten hat: 
Ruhensbestimmu ngen für al le oder fü r nieman
den .  

Gerichtl iche Entscheidungen haben eben die 
Situation geb racht, daß wir uns damit abfinden 
müssen.  daß es keine Ruhensbest immungen gibt. 
Es hat sich auch herausgestel lt .  daß sich d ie Hoff
nungen .  d ie w i r  damals bei der Verwirkl ichung in  
d ie  Ru hensbestimmungen gesetzt hatten .  n icht 
erfü l l t  haben .  Wir  haben nämlich  geglaubt, daß 
man mit  der Einführung der Ruhensbest immun
gen - zum damaligen Zeitpunkt  - eine n  we
sentl ichen Beitrag dazu le isten könnte, den ange
spannten  Arbeitsmarkt zu entlasten und mehr 
Arbeits lose in Beschäftigung zu bringen. 

Im Erkenntnis des Verfassu ngsgerichtshofes 
steht n un, daß sich diese Hoffnu ng und d iese Er
wartung n icht erfü l lt  haben,  nicht ganz  erfü l lt  ha
ben ,  und es ist auch richtig, wie das die Kol legin 
Hödl in ihre m  Beitrag erwähnt hat, daß d ie Opfer 
d ieser Ruhensbest immugnen oder die am stärk
sten davon Betroffenen ju nge W itwen gewesen 
sind, d ie trotz Beschäftigung neben der W itwen
pension, d ie zum Tei l  geruht hat .  i n  e ine sehr  un
erträg l iche wirtschaftl iche und somit  soziale Lage 
gekom men s ind.  

Der vor liegende Gesetzesbesch luß sieht auch 
e ine Bonifikation für längeres Verwe i len  auf dem 
Arbeitsmarkt vor, und diese E inführu ng läßt vie
le Frauen befürchten ,  daß d ies  der erste Sch ritt zu 
e iner baldigen Hinaufsetzung  ihres gesetz l ichen 
Pensionsalters sei n  könnte. 

Ich glaube, daß d iese Befürchtungen berufstäti
ger Frauen nicht ganz unbegründet si nd. Wen n  
man d ie D iskussionen , die e inige Damen und 
Herren von der B undeswi rtschaftskammer oder 
in der FPÖ führen, verfolgt, so erkennt man, daß 
diese das untersc h iedliche Pensionsa lter von 
Mann und Frau, aber auch die Frühpension ie
rung insgesamt in Frage ste l len und daß dem ei
nen oder dem anderen diese Regelu ngen seit lan
gem ein Dorn im Auge s ind.  Sie s ind n icht, wie 
Kol lege Schwab, zur  Erkenntn is gelangt, daß die 
Frauen tatsächl ich ihr ganzes Leben lang unter 
e iner Doppelbelastu ng zu le iden haben ;  i nsbeson
dere berufstätige Frauen. U nd das sind n icht we
n ige in unserer Gesel lschaft. 42 Prozent  al ler Be
rufstätigen in Österre ich s ind F rauen . 

Ich sehe - ganz ehrl ich gesagt - b isher auch 
keine Bereitschaft, auf die bestehenden U nter
schiede und auf d ie Begründunge n  des unter
schied l ichen Pensionsalters bei Männern und 
Frauen einzugehen. Da gibt es welche, d ie mei
nen. daß die Osterreicher länger arbeiten so llten .  
Sie sind schnell mit  in  anderen Ländern prakti
zierten Model len zur Hand, d ie sie z u r  Nachah
mung empfehlen. I n  d iesem Zusammenhang wer
den vor al lem sehr gerne nord ische Länder zum 
Vergleich angeboten,  ohne aber - und das ist das 
Entscheidende - auf d ie Voraussetzungen .  die in  
d iesen nordischen Ländern für ältere Menschen 
und längere Beschäftigungen vorherrschen, ein
zugehen .  geschweige denn A nsätze zu  zeigen, d ie
se Voraussetzungen zu schaffen ,  damit auc h bei 
uns ältere Menschen länger a rbeiten können. 

Wir sollten uns aber auch e i n mal ehr l ich  - und 
ich möchte das heute tun - m it der Real ität und 
der tägl ichen Entwick lung auf  dem österreichi
schen Arbeitsmarkt auseinandersetzen .  (Bundes
rat H o l z i n  g e r: Was sind die Voraussetzun
gen?) Ich werde Ihnen  das schon aufzäh len .  (Bun
desrat H o l z i n g e r: Sehr gut.') Dann können S ie 
e inen Beitrag leisten ,  und v ie l leicht können S ie ,  
l ieber Herr Kol lege, Beispiele aus Ihrem Betrieb 
anführen, die uns zeigen, daß Sie d iese Maßnah
men, d ie ich empfe hlen oder anregen werde , 
schon durchgeführt haben.  

Wir sind i mmer sto lz darauf, daß wir  Beschäft i 
gungsrekorde haben - i m  vergangenen Jahr oder 
auch heuer i n  den Monaten Jänner, Februar m it 
2 9 1 7 000 - , vergessen dabei aber ganz, daß es 
trotz dieser positiven Beschäftigungslage 
235 000 Menschen in Österreich gibt ,  d ie Ende 
Februar arbeits los gemeldet waren .  (Bundesrat 
Dr. K a u  f m a n n: Und wie viele Pensionisten gibt 
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es?) Herr Kol lege, wir können  dann den Disput 
darüber führen .  Ich wol lte S ie nu r  ein b ißchen 
beunruhigen mit den Arbeitslosenzahlen, d ie für 
Sie als Interessenvertreter der Arbeitgeber ja auch 
von Bedeutung sein  kön nten .  Es könnte viel leicht 
für S ie eine Fundgrube sein für jene Qualif ikatio
nen ,  d ie Sie i m mer wieder verlangen ,  da Sie glau
ben, in der pr ivaten Arbeitsvermittlung Ihr Heil 
und Ih ren Frieden zu finden. 

Bei genauer Betrachtung und Analyse dieser 
Arbei tslosenzah len,  meine sehr  geehrten Damen 
und Herren,  müssen wir m it Bedauern festste l len,  
daß der Antei l  der älteren Arbeitnehmer, d ie eine 
ausgezeichnete Qualifikation haben ,  und auch 
der Antei l  der F rauen leider im Ste igen begriffen 
sind . Also das Wollen, das Sagen stimmt n icht mit 
der Real ität überein. 

Verglichen mit  dem Februar 1 990 war d ie Zah l  
der Arbeitslosen im Feb ruar 1 99 1  be i  den Män
nern um 23 700 ode r 1 8 ,8 Prozent und bei den 
Frauen um 12 000 oder 1 6.3  Prozent höher .  

Der Antei l  der arbeits losen Gastarbeiter ist 
enorm gestiegen :  jeder achte Arbeitslose in Öster
reich ist bereits ein Gastarbeiter. Gegenüber Fe
bruar 1 990 ist i m  Februar 199 1  die Zah l  der ar
beitslosen Gastarbeiter um fast 1 1 900 auf 3 1  000 
oder 1 3 . 1 Prozent gestiegen.  ( Bundesrat Dr. 
K a Cl f l1l a 11 Il : Das ist eine Kritik an der Arbeics
markt verH/allllng.' ) 

Das ist keine Krit ik an  der Arbeitsmarktverwal
tung, l ieber Her r  Kol lege Kaufmann .  Die Arbeits
marktverwaltung möchte mehr Beschäftigte. Un
ser Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kämpft um 400 zusätz l iche Dienststellen in  der 
Arbeitsmarktverwaltung. U nd das haben Sie trotz 
des Regierungsübereinkommens b isher verhin
dert. 

Das sind Leu te .  d ie von der Wirtschaft freige
setzt werden .  ( Z wischenruf des Bllndesraces 
K r  e n 11 . )  Sie, l ieber Kollege von der Freihe it i
chen Partei aus Kärnten,  sollten sich einmal d ie 
wi rtschaftl iche Entwick lung des Bu ndeslandes 
Kärnten anschauen, seitdem Herr Haider dort 
Landeshauptmann ist! Sie sollten sich die Ein
kommensentwick lung anschauen, bevor S ie h ier 
so polemische, unbegründete und durch nichts 
belegbare Beiträge aus der Bank l iefern.  

Zum Vergleich darf ich I hnen sagen, daß bun
desweit nur 46 500 offene Stel len gemeldet sind. 
Und wenn wir jetzt die Mi lchmädchenrechnung 
anste l len würden,  daß das o hnehi n  a lles Frühpen
sion isten sind, d ie n ichts arbeiten wollen ,  im Ka
renzurlaub Befindl iche u nd solche sind, die unter 
den Sammelbegriff "Sozialschmarotzer" fal len,  
der von Ihnen oder von der "Kro nen-Zeitung" 
geprägt worden ist, so wird sich das nicht ausge
hen .  

U nd wen n  S ie  gar so , lieber Herr Kol lege Kauf
mann,  an einer privaten Arbeitsvermitt l ung hän
gen ,  würde ich Sie e rsuchen: Vie l leicht können 
S ie sich mit  e in igen Ihrer Kol leginnen u nd Kolle 
gen einmal zusammenfinden in  e iner  k leinen 
k reativen Reisegruppe: Begeben Sie s ich i n  Ihr  
M usterland, nach Großbritannien.  Dort sind 
8 000 private ArbeitsvermittIer tätig. Und vergle i 
chen Sie dann diese Arbeitslosenzahlen mi t  jenen 
in Österreich !  

Da s ind wir  gut. und zwar dank der gro ßen Be
mühungen und der hohen E insatzbereitsc haft der 
Kolleginnen und Kol legen,  d ie i n  den Landesar
beitsämtern beziehungsweise in den Bezirksar
beitsämtern tätig sind. ( Bundesrat Dr. K a ll f -

l1l a n  11: Wie ist es im "Musterland "  Sch weden ?) 

Wir werden sc hon e ine gemeinsame Konstru k
t ion finden .  wo Sie auch Ihre idealistischen Vor
ste l lungen einbringen können, und Sie werden 
dann herausgefordert sein.  Es se i denn, S ie  haben 
dann v iel leicht noch h ier die Gelegenhe it ,  sich 
nach einer sogenannten Schonfrist e inmal  zu fra
gen ,  was Sie in  der p rivaten Arbeitsver m ittlung 
al les real isiert haben.  

Über die Leute, d ie leicht zu verm itte ln  s ind, 
b rauchen wir nicht zu  streiten :  das wird e in jeder 
können. Sie werden daran zu messen se in ,  wie
weit  Sie imstande sind, auch wen iger qual ifiz ierte, 
schwer vermittelbare Menschen unterzubr ingen ,  
u nd nicht i n  Bal lungszentren ,  sondern dort ,  wo es 
an Arbeitsplätzen fehlt .  Daran werden wir  S ie 
messen!  Wir  werden Ihnen das n icht leicht ma
chen. 

Ich möchte in  Er innerung rufen, daß es sehr  
viele Facharbeiter und hochqual i fizierte Frauen 
und Männer gibt, die es schwer haben .  wieder i n  
den Arbei tsprozeß eingegl iedert zu werden .  

Und n u n ,  wei l  mich der Kollege aufgefordert 
hat, doch e in ige Beispiele hier anzufüh ren .  wie 
wir  uns das vorstel len . daß ältere Menschen län
ger im Arbeitsproze ß behalten werden ,  darf ich 
Ihnen hier fo lgende Vorsch läge machen , über die 
wir schon öfters d iskutiert haben :  

Wir  glauben,  daß es  notwendig ist, ab e inem 
gewissen Alter für Männer und Frauen e inen bes
seren Kündigungssch utz einzuführen. 

Ich darf Sie auch daran erinnern, daß es i n  Ih
rer ausschl ieß l ichen E influ ßsphäre l iegt und l ie
gen könnte, daß Sie be i der Personalplan ung in 
Ihren U nternehmen und in Ihren Betr ieben be
rücksichtigen, daß ältere Menschen mehr Beach
tung und mehr  Berücksichtigung finden m üssen .  

Man könnte sich auch überlegen, l ieber Herr 
Kol lege Kaufmann, für ältere Arbeitneh mer -
wi r  sind e in  Sozialstaat und ein Wohlfahrtsstaat, 
und wir wol len das auch bleiben - altersgerechte 
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und t rotzdem ert ragbringende wertvolle Arbeits
p lätze zu erha lten beziehungsweise solche einzu
richten. 

Ich darf auch die Frage an S ie richten, meine 
sehr geehrten Damen und Herren :  Wieweit sind 
wir  den n  mit den Model len des gleitenden Über
ganges in  den Ruhestand? All  das wird meiner 
Auffassu ng nach viel  zuwenig diskutiert. 

Sie glauben, die Lösung gefunden zu haben.  
wenn Menschen - aus welchen G ründen immer, 
wahrschein l ich aus wirtschaftl ichen und sozialen 
G ründen - länger als bis 65 oder 70 Jahre arbei
ten wol len .  

I ch  glaube nicht ,  daß es  al lzu viele u nselbstän
dig E rwerbstätige sein  werden , die noch imstande 
sind u nd nach einem auslaugenden Arbeitsleben 
von 40 oder noch mehr Jahren Lust verspüren ,  
für eine ungewisse Zukunft doch noch das eine 
oder andere Prozenterl zu verdienen .  Ich darf Ih
nen versichern, daß auch Arbe itnehmer Interesse 
haben an e inem ku lturellen Abschn itt ihres Le
bens, und das können sie meistens nur  dann ver
wirkl ic hen,  wenn sie in Pension sind.  

Über das Problem der Alterspension brauchen 
wir aber n icht zu diskutieren, das regelt ja das 
heutige Gesetz. Ich b rauche darauf nicht näher 
e inzugehen, denn Kol lege Hummer hat das ja be
reits seh r  ausführ l ich und sehr  präzise getan. Ge
rege lt wird auch die vorzeitige Alterspension und 
d ie nach Invalid ität. 

Ich möchte abschl ießend noch ein b ißc hen bei 
der Bonifikation verwei len.  Das neue Gesetz sieht 
eine Bonifikation vor .  Wir meinen, daß e ine Bo
n ifikation n icht so verstanden werden kann.  als 
könnte sie der erste Schritt sein zur Hinaufset
zung des Pensionsalters oder gar der erste Schritt 
zur E inführung eines Bonus-Mal us-Systems mit 
B l ickr ichtung e iner etwaigen Redu zierung der 
Steigerungsbeträge für die k ünftige Pensionshö
he. 

Dieses nun  am 1. Apri l  in  Kraft tretende Ge
setz, meine seh r  geehrten Damen u nd Herren, 
stel lt sicherl ich eine Bewährungsprobe für al le 
dar, aber i n  gan z  besonderem Maße, glaube ich, 
eine Bewährungsprobe für d ie Wirtschaft. Es 
wird sich zeigen,  wieweit d ie Wirtschaft wi l lens 
beziehungsweise imstande ist, ältere Menschen -
ic h denke da in  erster L in ie an d ie 40- bis 60- oder 
65jährigen -, i n  den Arbeitsprozeß einzuglie
dern. U nd wen n  vielleicht e in Bedürfnis gegeben 
ist, so l l  es ja ohneweiters mögl ich  se in ,  auch dar
über hinaus noch beschäftigt zu sein .  ( Vizepräsi
dem Dr. 5 c h a  m b  e c k  übernimmt den Vor
sitz. ) 

Es ist heute schon sehr viel über d ie Harmoni 
sierung der  Pensionssysteme gesprochen worden .  

Ich glaube auch, da ß d ieses Gesetz e i n  erster 
Schritt in d iese Ric htung sein  kann .  Aber ich 
möchte h ier schon sehr  unmißverständlich depo
nieren, daß wir uns u nter einer Harmonisierung 
nur e ine Weiterentwic k lung des Pensionsrechtes 
nach vorne. in Richtung Verbesserung und daß 
wir  uns unter e iner Novel I ierung nicht eine N ivel
l ierung auf ein etwaiges n iedrigeres Leistungsni
veau vorstel len können. 

Wir Sozial isten gehen nach wie vor davon aus, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. daß es 
unse r Ziel sei n  m u ß  - ich hoffe , auch das Ih re 
- ,  da ß nach 35  Versicherungsjahren  80 Prozent 
de r Bemessungsgrundlage zu e rreichen sind , und 
die Bemessungsgrundlage für die Berechnung 
sol l ten  doch die 1 0  oder 1 5  besten Versicherungs
jahre sein .  Alle unsere k ünftigen Reformen -
und es werden ja mehr sein - und u nsere Bemü
hungen  für  d ie  Zukunft sol lten sicher l ich n icht 
dazu be itragen,  daß unser grundsätzl iches Pr inz ip  
de r Sozialversic herung in  Frage gestel l t  oder an
gezweifelt wird.  Ich möchte ein ige dieser G ru nd
prinzipien hier anführen .  

Darunter verstehe i ch  einmal die Beitragsge
rechtigke it .  Ich meine, es sol l  auch in Zukunft 
einen Zusammenhang geben zwischen der Lei
stung im Versicherungsfa l l  und der vorher gelei
steten Beiträge. Es sol l  e inen ursächl ichen Zu
sammenhang geben ,  und so wie das in der Ver
gangenheit der Fal l  war,  so l l  das auch in  Zuku nft 
sein. 

Es so l l  auch eine Lebensstandardsicherung ge
währleistet sei n .  Es so l l  möglich se in ,  wen n  je
mand den Versicherungsfa l l  in  Anspruch n immt,  
daß sein  Lebensstandard, den e r  s ich erarbeitet 
hat, zumi ndest geha lten werden kann. 

Unser größtes Anl iege n sol lte es doch se in ,  un
ser Sozial prinzip aufrechtzuerhalten.  Aufgrunel 
unserer großen Versicherungsgemeinschaft, in 
der ja grundsätzl ich al le E rwerbstätigen miteinge
sch lossen sind, sol l  es mögl ich sein ,  eine gewisse 
Umvertei lung zwischen den Beitragszah lern und 
elen Leistungsem pfängern  zu garantieren und 
darüber h inaus eine U mverte i lung zu organ is ie
ren i nnerhalb der verschiedenen Gruppen von 
Erwerbstätigen .  A lso der Leistungsfäh igere so l l  
etwas beitragen für den etwas wen iger Leistu ngs
fäh igen .  

D ie Ausgleichszu lagen ,  d ie  heute auch schon 
erwähnt worden sind, haben sich u nbestr itten be
währt. 

Ebenso haben sich in der Vergangenheit die 
Fami l ienzuschläge bewährt; s ie sind unserer Auf
fassung nach ein sichtbarer Ausdruck unseres So
z ial p r inz i  ps. 
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Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  Ich 
möchte S ie ersuchen,  bei Ihren k ünftigen sozial
po l it ischen Ü berlegungen doch die eine oder an
dere Überlegung auch von mir mit in  Betracht zu  
ziehen. Ich erwarte n icht, daß s ie  von Ihnen zu  
1 20 Prozent übernommen werden, aber ich glau
be, es so l l te unser gemeinsames Interesse sein ,  un
ser Sozialversicherungssystem zu erhalten und 
dafür zu sorgen,  daß d ieses Sozialversic herungs
system von al len Bevölkerungsgruppen m itgetra
gen ,  mitfinanziert u nd auch mitverantwortet wer
den kann .  ( Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) / II.of f 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort hat sich weite rs gemeldet Herr Bundesrat 
Mag. Gudenus. Ich ertei le es ihm.  

I OAf 

Bundesrat Mag. lohn Gudenus (FPÖ, Wien) :  
Herr Präsident !  Herr Bundesmin ister!  Mei ne Da
men und Herren!  Ich möchte d ie e in le itenden 
Worte, d ie Herr Professor Putz an uns gerichtet 
hat, wei l  seitens der F PÖ das Wort während der 
Ausschußsitzung nicht ergriffen worden ist, noch 
einmal  aufgreifen und sagen: Es sind doch starke 
Ausdrücke, we nn sich jemand verschwiegen hat, 
ihm " mangel nde pol itische Kultur" und "man
gelnden pol i tischen Anstand" vorzuwerfen.  -
Bislang war ich im Hohen Haus gewohnt, so lc he 
Vorwürfe bestenfalls bei Übergriffen verbaler Art 
zu verneh men .  Daß aber schon Schweigen dieser 
Art gerügt wird, erachte ich als etwas übertrieben .  
Ich nehme an,  Herr Professor Putz, Sie sehen das 
auch so , abe r als Professor ni mmt man sich viel
leicht manchmal heraus, die Dinge etwas sc hul
meister l ich zu behandeln .  U nd es ist  durchaus 
richtig, man sol l  auch manchmal reden . 

Die Ruhensbest immungen werden von uns 
Frei heitl ichen aus mehreren Gründen abgelehnt. 
N icht aus den Gründen , daß wir  nicht der Mei
nung wären, sie sollen fl i eßend sein,  sie sollen 
übergehen,  sondern wei l  sie doch ein ige Stolper
steine beinhalten, was bei längerer Gesetzesbera
tung hätte vermieden werden können. Und es 
wurden d iese ja auch von den Vorrednern groß
teils aufgegriffen. 

Insbesondere Frau Bundesrat Dr. Hödl hat hier 
diese U ngerechtigkeit bezügl ich Frauen erwähnt, 
und Sie haben es am Beifa l l  Ihrer,  aber auch un
serer Fraktion gemerkt, daß wir Ihnen da vo l l 
kommen zustimmen. 

Wir w issen ,  daß Frauen e iner besonderen Bela
stung ausgesetzt sind. Hier hat ein Vorredner, 
mein Kol lege Schwab, den bedauerlichen Todes
fa ll seiner  Frau angezogen.  Im anderen Fal l  kann 
man selbst sagen: Wenn man vier Kinder hat, 
we iß  man ,  was die Frauen zu leisten i mstande 
sind u nd leisten müssen, auch wenn sie es n icht  
immer s ind.  Frauen dürfen n icht krank werden ;  

:vIänner können krank machen, so  könnte man 
vielle icht  sagen. 

Es wäre in d iesem Fall v ie l le icht sogar das 
Wort, d ie Unterscheidung bei der Arbeits . . . 
(Beifall bei der SPÖ. - Bundesrat P o  m p e r: 
Nachträglicher Applaus.') Ich danke für den App
laus. ei nmal von meinen Freunden aus der sozial
demokratischen Ecke. Herzl ichen Dan k !  

Es wäre viel leicht bei der Di fferenzierung des 
Pensionsanfallsalters beziehungsweise bei den 
Pensionen überhaupt doch zu  k lä ren ,  i nsbesonde
re bei den Frauen,  ist sie als Frau und Mutter 
tätig, ist sie als Frau und Mutter tät ig und berufs
tätig oder ist sie nur  berufstätig, wobei das Wort 
"nur" n icht abwertend gemei nt ist, denn bei den 
Männern wäre es i n  den meisten Fäl len wirk l ich 
nur berufstätig. Daher ist d ieses Ü ber-einen
Kamm-Scheren nur  differenziert durch das Ge
schlecht oder durch die nach außen hin aufschei
ne nde Tätigkeit e in bi ßchen zuwenig und mü ßte 
einer modernen Betrachtung, sofern man immer 
auch gerne al les ega l isieren möchte, we ichen . 

Ich glaube auch, daß wir die Ruhensbestim
mungen in  anderen Ländern betrachten so l lten .  
vlein Vorredner hat  schon gemeint, England ist 
nicht unbedi ngt das Richtige, hat aber ein paar 
Sätze vorher geme int,  in  Skancl inav ien wird es 
ganz anders gemacht. 

Also : Jedes Land hat se ine Eigenart. Mir gefäl l t  
die skandinavische Idee auch besser.  (Bllndesrat 
D r 0 c h t e  r: Herr Kollege. ich möchte Sie nicht 
/lIlterbrechen.') Tun Sie es ruhig !  (Bundesrat 
D r 0 c h t e  r: Aber ich habe diesen Vergleich nicht 
gemacht.') Ja, aber das haben S ie ein b i ßchen auch 
gemacht, indem S ie Gro ßbr i tannien  mit Öster
reich verglichen haben.  (Bundesrat D r 0 c h ( e r: 
Die private Arbeilsmarktvermiulu.ng.') Das waren 
zumindest kleine B i rnen mit großen Bi rnen ver
glichen. (Beifall des Bundesrates Dr. Kaufman/! .  ) 

In Skandinavien - zumindest aus Schweden ist 
mir das bekannt - gibt es überhaupt kei ne Ru
hensbest immungen.  Sie hei ßen  v ie l le icht so, aber 
man kann durcharbeiten so lange man wi l l :  man 
bekommt dann wahrschein l ich  keine Pension. 

Es sind das Regelungen ,  d ie auch für Öster
reich denkbar wären, aber jedes Land muß  es aus 
seiner Tradition, aus sei ner Gesetzesgeschichte 
ableiten ,  um zu neuen Ufern zu kommen. U nd 
ich glaube, wir sind i rgendwie schon auf dem 
richtigen Weg; n ur ,  d ieses Gesetz ist  nicht richtig 
durchdacht. 

Warum eine Frist von sechs Monaten? Waru m  
n icht e ine von drei Monaten,  warum nicht von 
neun Monaten? Es ist da so artifiziel l ,  es gibt das 
der Sache keinen großen S inn .  
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Das andere sind die bäuerlichen Pensionen: Die 
bäuerlichen Pensionäre s ind - wie es gerade Kol
lege Schwab angeführt hat - wirkl ich im argen, 
d ie haben gar keinen Vorte i l  von dieser Bestim
mung. 

Dann gibt es die k le inen Selbständigen .  Wenn 
ich bedenke, jemand aus einer großen F irma, gut, 
der zieht sich kurz z urück.  macht seinen Urlaub 
- ich habe gar nichts dagegen .  wo auch immer, 
möglicherweise im Waldviertel und nicht auf de n 
Bahamas - ,  und dann tritt er wieder in d ie F i rma 
ein .  Aber derjenige, der a l le in arbeitet. der die 
Firma bestenfalls mit seiner Frau hat, kommt in 
schwere Probleme durch d iese Ru hensbestim
mungen.  Und warum sol lte er n icht we iterarbei
ten? 

E in  weiterer Punkt,  den ich anreißen möchte, 
ist d ie Umvertei lung. Mein Vorredner hat ge
meint, d ie Umverte i lung ist e in Zweck der Sozial
versicherung. 

Ich glaube, dem widersprechen zu müssen.  Die 
Umvertei lung soll vorgenommen werden durch 
die Steuergesetzgebung, und dort wird sie auch 
vorgenommen .  Daß man aber ein weiteres Mal 
und ein drittes Mal durch die Sozialversic herung 
noch einmal umvertei l t ,  das ist. wohl Zustand, 
l iegt aber. so meine ich .  nicht im S inne des Vers i
cherungspri nzips. Gle iche Leistung, gleiche Ko
sten ! .  so mü ßte man das wohl  sehen. - U nd das 
wird durch die Steuern erreicht. 

Ich wol lte damit nur ausdrücken. warum wir 
Fre iheitl ichen gegen ein solches Gesetz sind. Die 
I ntention ist gut. aber uns ist das Gesetz zu un
scharf, und wir werden es erleben.  daß wir in we
nigen Jahren - viel leicht schon in  einem Jahr -
d iesbezügl ich h ier wieder Gesetzesnovellen wer
den einarbeiten  müssen .  (Beifall bei der FPÖ. )  
/ r1.';'7 

Vize präsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr  Bundesrat Gottfr ied laud . 
Ich ertei le es i hm. 

! 0.47 
Bundesrat Gottfr ied Jaud (ÖVP. Tiro l ) :  Sehr 

geehrter Herr Präsident !  Sehr geehrter Herr Mi
n ister!  Hoher Bundesrat ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren!  Dem ÖV P-Abgeordneten 
Dr .  Michael G raff ist es zu verdanken, daß wir 
heute e ine jahrelange soziale Ungerechtigkeit -
die U ngleichheit zwischen Beamten- und ASVG
Pension isten in den Ruhensbesti mmungen - be
rei nigen können. 

D ie ÖVP hat durch die Verfassungsk lage ihres 
J usti zsprechers Dr. M ic hael Graff d ie Aufhebung 
der Ruhensbestimmu ngen wegen Verfassungs
widrigkeit erreicht. - Bereits seit den siebz iger 
Jahren hat die ÖVP eine Aufhebung der Ruhens
bestimmungen zu erre ichen versucht. 

Für bisherige Pensionsbezieher gibt es also ab 
1 .  April ü berhaupt keine Ruhensbestimmungen 
mehr. Wer nach dem 1 .  Apri l  1 99 1  i n  Pension 
geht, kann dann praktisch jede Tätigkeit ausfü h
ren :  er muß nur sei ne bisher ige Arbei t  sechs Mo
nate lang aussetzen .  

Diese Ü bergangsregelung, da ß e in  E rwerbstäti
ger einfac h seine b isherige Arbeit fortsetzt u nd 
trotzdem e ine Pension erhält. ist deshalb vorgese
hen, wei l  d ie Pension vom Gesetzgeber.  wie es im 
Sozialbericht hei ßt ,  nicht als versicherungsrec ht
l icher Anspruch angesehen wird. sondern als Er
satz für verlorengegangenes Arbeitse i nkommen.  

Meiner Auffassung nach sol lte es  grundsätzl ic h  
mögl ich se in ,  in  e inem absehbaren Zeitraum von 
dieser Regelung weg - und zu einem echten Pen
sionsrecht im versicherungsmathematischen S in 
ne  zu kom men. Dann könnte näml ic h  jeder sei n  
Pensions recht, u n d  zwar ohne jegliche E i nsch rän
kung, i n  A nspruch nehmen. Diese Sechsmonate
Regelung ist zweife lsohne eine Krüc ke - wie 
auch d ie Beamten des M inisteriums gesagt haben 
- .  offensichtl ich ist einem hier nichts Besseres 
ei ngefal len.  

Dem Arbe iter ist es an sich egal ,  aus welchen 
Beträgen seine Pension bezah lt wird , ob nun a us 
seiner Pensionszah lung oder aus seiner  Lohnsteu
er. 

Ähnl ich ist es auch beim Unterneh mer. Auch 
ihm spielt es keine Rol le, ob seine Pension aus 
den Pensionsbeiträgen bezahlt wird oder aus sei 
ner  E inkommensteuer,  die über den  Bundeshaus
halt vertei l t  wird. 

Eine Erhöhung der derze it geltenden Pensions
beiträge scheint mir al lerdi ngs kein gee ignetes 
Mittel zu sein ,  die ausbezah lten Pensionen durch 
d ie eingezahlten Bei träge abzudecken.  (Beifall 
des Bundesrates Mag. Gudenus. ) Wie e iner meiner 
Vorredner,  Kol lege Hummer, bereits erwähnte, 
ist es vielmehr notwendig, geeignete Ma ßnahmen 
zu treffen ,  d ie eine freiwi l lige - es l iegt d ie Beto
nung abso lut  auf "freiwi l l ig" - Verlängerung der 
Erwerbstätigkeit e rreichen. 

Eine Erhö hung des Pensionsalters bei  Frauen 
mit 60 Jahren und bei Männern mit  65 Jahren 
halte ich a u ßerdem auch n icht für s innvol l .  Hier  
so llte viel leicht angemerkt werden, da die Frauen 
heute schon besonders gelobt wurden ,  daß ja i n  
der Praxis das Pensionsalter b e i  den Frauen und 
Männern nahezu gleich ist. U nd das sol lte uns 
Männer doch zu  denken geben !  Wir könnten oder 
so l lten bis 65 arbeiten .  die Frauen n u r  bis 60, 
trotzdem gehen in der Praxis dann beide mit etwa 
58 Jahren in Pension .  Hier ein besonderes Lob 
für das hohe Pfl ichtbewu ßtse in  der F ra uen. (Bei
fall bei SPÖ und FPÖ.)  - Dan ke. 
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M it dem vor l iegenden Gesetzesbesch luß wird 
e ine d ieser Möglichkeiten ,  näml ic h  d ie Wieder
einfüh ru ng e iner  Erhöhung der Alterspension 
mit jedem Jahr des Pensionsverzichtes, besch los
sen . Dies war ja ,  wie i m  Bericht nachzulesen ist, 
bereits 1 973 b is 1 984 eingeführt. Ich glaube, das 
ist e ine wichtige und zuku nftsweisende Neue rung 
im Pensionsgesetz. 

Mit dieser Regelung a l lein wird es aber noch 
nicht gel ingen,  das Pensionsalter in Österreich 
wesentl ich zu erhöhen. Viele Erwerbstätige, die 
he ute vor dem 65. Lebensjahr bei Männern oder 
vor dem 60. Lebensjahr bei Frauen in Pe nsion ge
hen, tun  dies nicht freiwi l l ig. M i t  den versch ie
densten Lockangebote n, d ie oft auch aus der Ar
be itsmarktverwaltung bezahlt werden ,  wird der 
Übergang in die Pension schmackhaft gemacht. 
Und sogar mancher hat seinen "fre iwil l igen" -
unter Anführungszeichen - Pensionsantritt h in
terher b itter bereut. 

Durch die Modernisierung der Arbeitsplätze 
und die Verkü rzung der Arbeitsze it sowie durch 
gesetzl iche E missionsbegrenzungen am Arbeits
platz hat sich d ie Arbeitsbelastung in den letzten 
Jahren wesentl ich gesen kt .  E ine geänderte Le
bensweise von uns allen, d ie Gesund heitsvorsorge 
sowie eine enorme Verbesserung der ärztlichen 
Kunst tragen nicht nur dazu bei ,  daß die Lebens
erwartung ständig steigt. sonder n  sie erhö hen 
auch d ie Vital i tät älterer Menschen.  Viele F rauen 
und Männer mit 60 Jahren  und mehr  sind heute 
durchaus fäh ig, einen Arbeitsplatz vol l  und ganz 
auszufü l len.  Ich st imme da mit Herrn Kol legen 
Drochter übere in :  Wir so llten miteinander Mög
l ichke iten schaffen, älteren Erwerbstätigen  ver
mehrt Arbeitsmöglichkeiten zu b ieten .  Bei all d ie
sen Möglichkeiten muß jedoch immer der 
Mensch im M ittelpunkt stehen, der Mensch als 
Ind ividuum, das sich frei und freiwi l l ig entwik
kein kann.  (BeifaLL der Bundesrätin Dr. Hädl wut 
des Bundesrates Droclzter. ) 

Diese Regelungen müssen aber auch wi rtschaft
l ich vertretbar sein .  Lassen Sie mich als Unter
neh mer h iezu ein paar persönl iche Bemerkungen 
machen:  Ich habe oft das Gefühl .  daß bei den So
zialpartnern ganz bewußt ein Auseinanderd ivi
d ieren zwischen Unternehmer und M itarbeiter 
betrieben wird. 

Wir Unternehmer kön nen ohne u nsere M itar
beiter unsere Betriebe n icht führen.  Denn wer 
bitte sol l  unsere Maschinen bedienen? Das kön
nen wir n icht selbst tun. U nd außerdem: Wer sol l 
te es mir  a ls U nternehmer ermögl ichen, hier mei
ner pol it ischen Verpfl i chtung, die ich übernom
men habe, nachzukommen,  wen n  ich n icht hoch
qual ifizierte u nd verantwortungsvo l le M itarbeiter 
in  meinem Betrieb hätte , d ie in der Zwischenzeit 
die Arbeit - ich möchte sagen:  ebenso gut wie 
ich als U nterneh mer - machen? Deshalb sol lten 

wir .  glaube ich, in der Zukunft eben bei a l len so
z ialen Regel ungen besonders das Miteinander i n  
den Vordergrund ste l len .  

In  e iner modernen Betriebsfüh rung wird heute 
angestrebt. daß die Mi tarbeiter d ie Partner der 
Unternehmer sind. J unge Betriebe, d ie i n  d iese 
Richtung gehen , werden auch in Zukunft Erfolg 
haben . (Allgemeiner Beifall. ) 

Mit einer Bonifikation al le in wird also e ine we
sentl iche E rhöhung des Pensio nsalters nicht zu 
erreichen sein .  Es wäre schon vie l  getan, wenn es 
in unserem Staat selbstverständ l ich  wäre, daß je
der bis zur Erreich ung seines Pensionsalters 
bei Frauen 60, bei Männern 65 Lebensjahre -
einer  Erwerbstätigkeit nachginge. 

Ich möchte auch - obgleich bereits erwähnt 
worden ist, daß es angeb l ich n ic ht ganz sti mmt -
das Beispiel Norwegen und Dänemark anführen. 
Dort wird bis zum 60. Lebensjahr gearbeitet, also 
länger als bei uns in Österreich.  Das gi lt aber 
nicht nur im Norden ,  es gibt auch einen südl iche
ren Staat, in dem länger gearbei tet wird, näml ich  
Israel; dort beträgt das  Pensionsalter - laut Aus
sage der Presse al lerd ings - 70 Jahre. Dazu 
nimmt sich das faktische Pensionsalter i n  Öster
reich von 58 Jahren schon sehr, seh r  niedr ig aus. 

Eine fre iwil l ige Erhöhung des Pensionsa lters 
wird aber, glaube ich ,  umso schwieriger zu errei
chen sein,  je länger es noch E rwerbstätige gibt, 
die bere its mit 50 Jahren oder zwei ,  drei Jahre 
später in eine normale Pension e intreten können. 

Grundsätz lich sei aber noch gesagt: Jedes Ge
setz, das das enge Korsett der gesetzlichen Rege
l Llng bezüglich Erwerbstätige etwas lockert, ist zu 
befürworten .  Ich freue mich aber ganz besonders 
darüber, daß wir heute d ieser von der ÖVP seit 
langem geforderten Beseitigung der Ruhensbe
stimmungen zustim me n  kön ne n .  (Allgemeiner 
Beifall.) 10.58 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet hat s ich Herr B undesrat Kar! L it
schauer. Ich ertei le es ihm.  

! 1i.58 
B undesrat Karl Litschauer (ÖVP,  Niederöster

reich) :  Herr Präsident !  Herr M i nister !  Meine ver
ehrten Damen und Herren des Hohen B undesra
tes !  Mit dem heute zur  Debatte stehenden Sozial
versicherungs-Änderungsgesetz 1 99 1  wird auch 
- wi� der Name des Gesetzes schon aussagt -
eine Anderung vol lzogen ,  die von meiner Frak
t ion lange gefordert wurde und auf d ie heute 
schon von v ie len  meiner Vorredner h ingewiesen 
wurde. 

Es wird hiemit e in  weitere r  positver Schr itt i m  
Bereich der Sozialgesetzgebung gesetzt. E s  bein
haltet d ies - ich möch te in der Folge näher dar-
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auf eingehen - die Aufhebung der Ruhensbe
stimmungen für Bezieher von Alters-, Witwen-,  
Berufsunfähigkeits- und I nval iditätspensionen ab 
dem Apri l  1 99 1 .  

Wie schon Kollege Droc hter ausgeführt hat, 
war dies e in  langer,  mühevol ler und sc hwieriger 
Weg, e in Weg der Stolperste ine ,  möchte ich h in
zufügen, da Mag.  Gudenus gemeint hat, das Ge
setz beinhalte so viele Stolpersteine u nd daher 
könne er ihm n icht die Zustimmung geben. Ich 
meine, das ist mittlerweile eher ein K iesweg ge
worden ,  u nd daher würde ich Sie ein laden , viel
leicht doch mit uns mitzugehen bei der Abst im
mung. 

Bezüglich der konkreten und neuen gesetz li
chen Bestimmungen möchte ich auf d ie Ausfüh
rungen des Herrn Berichterstatters hinweisen 
sowie auf die vielen positiven Anmerkungen mei
ner Vorredner. Ich möchte mich vor al lem auf d ie 
sozialpol i tische Problemat ik  der Neu regelung be
schränken sowie auf die Frage, wie es zur gege n
ständlichen Gesetzesvorlage gekommen ist. a lso 
auf die Genesis. 

Wenn man vom Terminus technicus "Ruhens
best immungen" ausgeht, hat es zunächst den An
schein, daß es sich dabei um etwas Positives , An
genehmes handle, denn Ruhe strö mt ja dieses 
Verhalten in den meisten Fällen aus. Dieses Wort 
scheint - so glaubt man - Erleichterung u nd 
Gelassenheit auszudrücken. Der Schein trügt 
aber, meine verehrten Damen und Herren, denn 
der Inhalt d ieses Wortes und der Best immungen,  
d ie damit gemeint s ind,  sagt ewas anderes. 

Die b isherigen Ruhensbestimmu ngen sind 
nämlich nichts anderes als die Umschreibung von 
Verboten ,  Auflagen und Sanktionen , und das hat 
bei den Betroffenen zweifelsohne keine positiven 
Gefüh le ausgelöst - es waren immerh in  1 .5 Pro
zent der Pensionisten; Frau Kol legin Dr.  Hödl hat 
heute schon auf diese Zah l  h ingewiesen .  Viel
mehr haben diese alten Bestimmungen Unver
ständnis hervorgerufen, Existenzängste ausgelöst 
und Unsicherheit verbreitet. Das waren die Erfol
ge dieser a lten aus dem Jahr 1 956 stammenden 
sozialpolitischen Errungenschaft. Deshalb  hat die 
Österreich ische Volksparte i ,  also meine Fraktion ,  
i n  den letzten Jahren sehr vehement den Stand
punkt vertrete n ,  daß d ie Ruhensbestimm ungen 
gerade aus sozialpol itischer H insicht ein rechts
politischer I rrweg sind. 

Ich möchte dazu e inige Betrachtungen,  die sich 
im Zusammenhang mit einer  Pensionierung erge
ben,  anführen .  Aus unserer S icht m u ß  es d ie 
Mögl ichke it geben, die d urch die Pensionierung 
eingetretenen Reduzierungen u nd Redu ktionen 
des Lebensstandards, die in  vielen Fällen damit 
verbunden sind, wieder auszugleichen,  und das 

geschah durch Zuerwerb,  d urch eine k leine Ne
bentätigkeit, d urch Gelegen heitsarbeiten. 

Ich meine weiters, daß d ie Bezieher von ganz 
geringen Pensionen - ich denke da etwa an Wit
wen ;  es ist heute schon darauf h ingewiesen wor
den ,  daß die besonders dann berührt waren und 
s ind - die Chance haben müssen, durch e inen 
eventuellen Zuverdienst wieder auf ein Gehalts
n iveau zu kommen, das es ihnen ermöglicht,  d ie 
Lebensverhältnisse, die sie im Aktivstand gehabt 
haben,  wieder herzustel len bez iehungsweise die 
geänderten Lebensverhältnisse zumindest erträg
l ich  zu machen .  

Und dazu se i  mir,  meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ein Abstecher i n  den Bereich der So
zialpo l i t ik erlaubt. Ich verweise darauf, daß von 
meiner Fraktion seit geraumer Zeit immer wieder 
die Forderung nach Erhöhung der M indestpen
sion oder überhaupt nac h E inführung einer M in
destpension aufgestellt w i rd .  Diese Gedan ken 
bringe ich deshalb h ier ein, da der kürzlich er
sch ienene Sozia lbericht über das Jahr  1 989 u nter 
anderem aufweist. daß es über 300 000 Österrei
cherinnen u nd Österreicher gibt, d ie e inen Mo
natsverd ienst von weniger  a ls 1 0  000 S brutto ha
ben. In dieser Zahl sind - das so l lte für die Zu
ku nft e ine ganz besondere Motivation für uns 
sein  - 60 Prozent der Arbeiterinnen inklud iert, 
die im Jahr 1 989 mit einem monatlichen Netto
einkommen von nur 6 000 S in Pension gegangen 
sind. Ich glaube, a l le hier im Hohen Haus vertre
tenen Fraktionen sollten sich dieses sozia lpol i ti
schen Anliegens verstärkt  annehmen und dort, 
wo sie d ie Möglichkeit für d ie Gestaltung haben, 
aktiv m itwirken.  

Überd ies, meine vereh rten Damen u nd Herren, 
darf ein Sozialstaat meiner Überzeugung nach 
keine Rege lung schaffen ,  d ie den B ürger, d ie den 
Arbeitnehmer in Schwarzarbeit treibt. Und das 
war leider bisher oft der Fal l .  Es s ind damit aber 
auch - sagen wir es doch ganz offen - nicht 
unbeträchtl iche Summen an Steuereinnahmen 
nicht zur  Verfügung gestanden,  es s ind nicht un
beträcht l iche Summen n icht im Sozialvers iche
rungsbereich e ingelangt. 

Es war nicht richtig, daß  d iese gesetzl ichen Be
stimmungen .  d ie den Leistungswi l le n  des e inzel
nen u nd die vorhandenen Leistu ngskapazitäten 
immer wieder gedämpft u nd gedrückt hatten ,  so 
lange in  Kraft ware n. Daher freue ich mich über 
den heutigen Tag, der hier eine Änderung b r ingt. 

Alle sozialpol itischen Maßnahmen müssen -
d ie heutige Regelung ist e in  Ansatz dazu - so 
gestal tet sein ,  daß der Übergang vom Berufsleben 
in die Pension n icht nur nicht erschwert wird ,  
sondern besonders erleichtert wird .  E s  gibt viele, 
d ie m it dem Abschiednehmen vom aktiven 
Dienstverhältnis und dem Hinüberwechse ln  in 
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den Ruhestand auch psychische Probleme haben. 
D iese psych ischen Probleme werden verstärkt. 
wenn damit Hand in Hand materiel le Sc hwierig
ke iten auftauchen. U nd das war durch d ie Ru
hensbestimmungen bisher der Fal l .  

D ie  he ute zu besch l ießenden Ruhensbestim
mungen beziehungsweise das Sozialversiche
rungs-Änderungsgesetz beinhalten zweifelsohne 
eine Reihe von positiven Ansätzen und die Ver
wirkl ichung der Vorstel lungen meiner Fraktion. 

Hohes Haus! Leider muß ich fo lgendes noch 
sagen: Es wäre sicherlich nach außen h in  fü r d ie 
Betroffe nen in der Öffentl ichkeit positiver gewe
sen, wen n  es die po l itische Diskuss ion gewesen 
wäre, die zu einer Veränderung und zur  Vorlage 
der heutigen  Gesetzesmaterie geführt hätte und 
nicht eine oberstgerichtl iche Entscheidung. Ich 
glaube, wir so l lten daraus lernen. Bei der Gestal
tung des Sozialrechtes, aber auch im al lgemeinen 
sollten wir primär die politischen Mögl ichkeiten 
ausschöpfen und uns nicht unbedingt der Gerich
te bedienen,  wenn wir sowieso der Meinung sind. 
daß etwas verändert und verbessert werden muß. 

Zu d ieser Entwick lung möc hte ich feststellen. 
daß ich m ich des E indruckes nicht erwehren 
kann. daß in der Vergangenheit - ich betone: in 
der Vergangenheit - eine Re ihe von soz ial isti
sc hen Sozialpol itikern , aber auch Regierungsmit
g l ieder offensicht l ich n icht das notwendige Ver
ständis dafür aufgebracht haben.  diese Verände
rungen zu e inem früheren Zeitpunkt mitzutra
gen. Impulse h iefür sind ja i m mer wieder von 
meiner Fraktion ausgegangen.  Daß ich mit mei
ner Behauptung recht habe - zumindest glaube 
ich dieses - ,  darf ich Ihnen durch das Zitat eines 
Ausspruches des Abgeordneten Mag. G uggenber
ger zur Kenntnis bringen,  der vorige Woche im 
National rat gemeint hat ,  daß d ie SPÖ die Rege
l ung über die Ruhensbestimm u ngen nicht mit be
sonderer H ingabe behandelt hat. - Das deckt 
sich auch mit meiner Auffassung und macht klar. 
was ich ausdrücken wol lte. 

Ich d'lrf i n  diesem Zusammen hang d ie sehr er
freul iche Feststel lung treffen, daß sich der derzeit 
im Amt befindl iche u nd auch im Hohen Haus an
wesende Sozialminister bei der Behandlung dieser 
Rechtsmaterie ganz wesentl ich von seinen Amts
vorgänger n  abgesetzt hat - ich möchte n icht sa
gen: d istanziert hat - und hier e inen neuen. sehr 
positiven Weg gegangen ist. 

Ich möchte nicht verhehlen, daß ich mich dar
über seh r  freue, und ich darf I hnen. seh r  geehrter 
Herr Minister, seitens meiner Fraktion ein auf
richtiges Dankeschön sagen.  S ie  machen damit e i
gentlich schon einen Vorgriff - und das läßt 
m ich hoffen ,  daß es bei dem a uf uns zukommen
den großen Problem der Harmonisierung der 
Pensionssysteme ebenfalls weitgehend abge-

stimmte u nd gemeinsame Vorgangsweisen geben 
wird. Ich glaube daran und würde m ich freuen,  
wenn dem so wäre. Ich hoffe, daß d iese Harmon i 
sierung der Pensionssysteme grundsätzl ich - wie 
das sc höne Wort "Harmonisierung" schon aus
sagt - etwas Pos itives i n  Zukunft b r ingt. 

Da möchte ich auch den Ausführungen des 
Kol legen Drochter beitreten,  der meinte, es so l len 
damit grundsätz l ich Verbesse rungen erre ic ht 
werden .  Wir wol len die Harmonisierung nicht so 
verstanden wissen - da werden al le zustimmen 
-. daß sie durc h  U msch ichtungen und d urch 
Wegnahme von Maßnahmen in  anderen Berei
chen gesch ie ht. 

In Richtung Freiheitl iche Partei  se i mir e ine 
Bemerk ung erlaubt: Wir  haben es n icht  verges
sen, l iebe Freunde von der Freiheit l ichen Parte i ,  
daß S ie  seinerzeit be i  der  Verschärfung der  Ru
hensbest immu ngen ,  Mitte der achtziger Jahre, 
beziehungsweise bei der Ausdehnung d ieser Ru
hensbest immungen auch auf den öffentl ichen 
Dienst mitbete i l igt waren ,  wei l  Sie dem damals 
zugest immt haben .  

Wenn Kollege Schwab heute meinte, es se i im
mer e in  Anl iegen der  FPÖ gewesen,  die Ruhens
best immungen abzuschaffen.  so möchte ich dar
auf sagen :  Mir feh len d ie Taten !  Heute, meine 
verehrten Damen und Herren von der F PÖ, ha
ben Sie die Mögl ichke it, ich würde sagen ,  die gro
ße Chance, der nun folgenden Besch l u ßfassung 
zuzust immen. Es  wäre das e in gewisser Lernpro
zeß, es wäre das etwas Posit ives, und Sie könnte n  
vielleicht m ithelfen,  d i e  seinerzeit gemachten 
Fehler e in  b i ßchen zu korrigieren. Denn damals 
war es ja so, daß S ie sich zu  diesem Thema e he r  
nicht geäu ßert haben. ( Bundesrat Mag. L a k n e r: 
Auch wenn es ein Kiesweg ist, die SteinderL spürt 
man durch die Sohle auch noch.') Man m u ß  halt 
feste Schuhe anziehen, dann geht es schon ! Man  
darf halt n icht i m mer mi t  Sanda len gehen. (Bun
desrat Mag. L a k n e r: Am besten barfuß!) 

Wie gesagt: Erst auf Gru ndlage des E r kenntnis
ses des Verfassungsgerichtshofes ist es nun zwi
schen den Regierungsparteien zu einer  E in igung 
über die gesetzl ic he Neuregelung betreffend Ru
hensbestimmungen gekom men. Das i s t  sicher l ich 
ein sehr  wesentlicher Fortschritt, m i t  dem die bis
her bestehende U ngleichheit  zwischen den Beam
ten- und den ASVG-Pensionisten, die von meiner 
Fraktion und insbesondere auch von der  Fraktion 
Christ l icher Gewerkschafter im öffentl ichen 
Dienst kr itisiert wurde, ausgeglichen u nd bese it igt 
worden ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich 
habe sbeben den öffentl ichen Dienst e rwähnt.  Ich 
möchte a ls e iner ,  der aus d iesen Rei hen kommt,  
nochmals auf die Frage der Ruhensbest imm un
gen, d ie 1 984 auch  für Beamte e ingeführt wur-
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den, e ingehen u nd kurz die E ntwicklung aufzei 
gen .  

Kollege Drochter hat heute i n  seinen A usfüh
rungen gemeint ,  daß es schon immer seine Auf
fassung gewesen sei , daß es d ie 
Ruhensbest immungen für al le oder für n ieman
den geben so l l .  Im Jahre 1 984, Kollege D rochter, 
waren S ie eher dafü r, da ß sie zuerst e inmal für 
alle e ingeführt werden ,  sonst hätten damals die 
öffentl ich Bed iensteten diese Belastung nicht 
übernehmen m üssen. Ich wei ß. es hat eine Reihe 
von Argumenten gegeben. Es wurden arbeits
marktpol itische, arbeitsplatzsichernde Maßnah
men ins Treffen geführt. 

Wei l  jetzt Gelegenheit dazu ist, darf ich aber 
heute in Erinnerung rufen, da ß wir uns seitens 
der Gewerkschaft öffentlicher Dienst damals et
was al le ingelassen gefühl t  haben. Wir haben dann 
eben versucht, auch in der Öffentl ichkeit unsere 
Argumente besonders zu  unterstreichen ,  indem 
wir auf dem Bal lhausplatz vor dem Bundeskanz
leramt sehr stark  auf die historische Entwicklung 
hingewiesen und gemeint haben: Das ist kein 
ric htiger Weg, das ist n icht der Weg, den wir ge
hen wol len !  Wir sol lten eher danach trachten ,  daß 
auch die Bestimmungen  im Bereich des ASVG 
verändert werden .  

Leider ist u nser Auftritt in  der  Öffentl ichkeit 
damals nicht von Erfolg gekrönt gewesen ,  denn es 
wurden die bereits erwähnten Ruhensbest imm un
en befristet auch für d ie Beamten e ingefüh rt .  

Rückbl ickend betrachtet, muß man sagen ,  daß 
d ie damal ige sozialistische Sozialpol it ik in d ieser 
Frage offensichtlich von der Idee getragen war, 
das bestehende Unrecht dadurch zu "bese it igen" ,  
daß e ine rechtspolitisch falsche Regelung auf alle 
ausgedehnt wird. Ich glaube, hier festhalten zu 
dürfen, daß e in Unrecht  für den einze lnen nicht 
k le iner wird , wenn es auf mehrere ausgedehnt 
wird .  

Da ß durch diese Vorgangsweise das v o n  u ns 
immer schon angeprangerte Problem nicht besei 
tigt wurde, zeigt die E ntwicklung der letzten Jah
re. Die von mir  und von anderen Rednern heute 
wiederholt genannten Erkenntnisse des Verfas
sungsgerichtshofes haben 1 988 zur Aufhebung 
der Ruhe nsbest immungen im öffentlichen Dienst 
beigetragen und 1990 auch für den Bereich des 
ASVG. 

I n  d iesem Zusammenhan.g sei  mir  der Hinweis 
erlaubt, daß es gerade d ie OVP war, d ie die Dis
kussion über d ie Ruhensbestimm ungen in der 
jüngsten Zeit w ieder in Gang gebracht hat - heu
te wurde schon darauf h ingewiesen -, denn aus
schlaggebend und der Impuls dafür war ja dann 
die Verfassungsklage unseres Justizsprechers Mi
chael Graff. 

Für  mich persön l ic h  - ich darf das hier als 
Vertreter des öffent l ichen D ienstes sagen - ist 
damit a l le rd ings noch kein Idealzustand erre icht, 
vor allem deshalb n icht, da d ie Pensionisten, die 
aufgrund langer Versicherungsdauer eine vorzei
tige Alterspension in  Anspruch nehmen, von die
ser Neuregelung noch nicht erfaßt s ind.  In  dieser 
Richtung gilt es, auch in H inkunft weiterzuarbei
ten und sozia lpol i t isch befriedigende Lösungen 
zu erarbeiten. Ich darf hier den Herrn Sozialmini 
ster a ls  Praktiker ansprechen u nd ihn  ersuchen, 
entsprechend mitzuhelfen.  

Zur Pensionsbonifikation für Arbeit über das 
Pensionsalter h inaus ,  die im gegenständlichen So
zialversicherungs-Änderungsgesetz wieder neu 
e ingeführt wird, sei mir  nur  eine kurze Anmer
k ung gestattet: Das vorl iegende Bonifikationssy
stem wird auch aus meiner S icht grundsätzl ich 
positiv beu rtei l t ,  es handelt sich dabei al lerdings 
um eine Variante, d ie nicht auf a l le Beschäfti
gungsbereiche Anwendung fi nden kann ,  da beste
hende gesetzliche Schranken korrigiert werden 
m üßten. 

Für mich ergibt s ich aber durc h  d iese Neurege
l ung ein doppelter Effekt: E inerse its beinhaltet 
d iese einen gewissen Leistungsanreiz  und ent
spricht dam it ganz u nseren Vorstel lungen von ei
nem Leistungsprinz ip ,  andererseits wird durch 
die freiwi l l ige Verlängeru ngsmögl ichkeit der Le
bensarbeitszeit auch eine gewisse Entlastung des 
ohnehin schon sch wer finanzie rbaren Sozialversi
cherungssystems erreicht. (Beifall des Bundesra
tes Mag. Gudenus. ) 

Zusammenfassend darf ist festhalten ,  daß d ie 
vorliegende Gesetzesnove l le i n  vielen Punkten 
d ie  Vorstel lungen meiner Fraktion umsetzt, wes
halb wir ihr  auch gerne unsere Zustim mung ge
ben werden. - Danke.  (ALLgemeiner Beifall. ) 1 / . 18 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen  liegen nicht vor .  

Wü nscht jemand das Wort? - Das ist n icht der 
Fal l .  

Die Debatte ist gesc h lossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Sch luß
wort gewünscht? - Das ist ebenfal ls n icht gege
ben .  

Wi r  kom men zur  Abstimmung .  

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der Bun
desrat mit S t i rn m e n m  e h r  h e  i t, gegen den 
Geselzesbeschluß des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

Vizepräsident  Dr .  Herbert Schambeck: Wir 
kommen ferner zur  Abst immung über  den An
trag, den Fristsetzu ngen im Artikel IX Abs. 2 des 
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gegenständlichen Besch lusses im S inne des Arti
kels 1 5  Abs. 6 B undes-Verfassungsgesetz die Zu
stimmung zu e rte i len. 

Ich ersuche jene Mitgl ieder des Bundesrates, 
die h iezu ihre Zusti mmung gehen, um ein Hand
zeichen. - Es ist d ies die S t i m  m e  n m e h r  -
h e  i t. 

Der Antrag. d ie Zustim m ung im Sinne des Ar
tikels 1 5  Abs. 6 Bundes-Verfassungsgesetz zu er
tei len ,  ist somit  a n g e n 0 m m e  n .  

2 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14 .  März 1991 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitsruhegesetz und das Öffnungszei
tengesetz geändert werden (94/A - 11-872 und 
86/NR sowie 4027 und 4029/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 2. Punkt der Tagesordnung: 
Bu ndesg�setz. m it dem das Arbeitsruhegesetz 
und das Offn u ngszeitengesetz geändert werden. 

Die Beric hterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Wöl lert übernommen. Ich ersuche ihn höfl ich um 
den Bericht. 

Berichterstatter Karl Wöllert: Herr Präsident!  
Herr Bundesmi n ister!  Meine Damen und Herren !  
Durch  die Novelle zum Arbeitsru hegesetz, 
BGBI . NR. 7301 1 990, wurden die Sonde rbest im
mungen des § 1 7  für Messen und messeähnl iche 
Veranstal tungen neu gefaßt. Dabei wurde die Be
sc häftigung von Arbeitnehmern während der 
Wochenend- und Feiertagsruhe von 9 bis 18 Uhr ,  
während der Sommerzeit jedoch zwischen 10 und 
19 Uhr zugelassen .  

Durch d ie  Novel le zum Öffnungszeitengesetz, 
BGBI .Nr .  633a1 1 989, wurden diese Zeitgrenzen 
auch für das Offenhalten von Verkaufsste l len auf 
Messen und messeähnl ic hen Veranstaltungen an 
Samstagen eingeführt. 

Um den Messeveranstaltern eine Wahlmöglich
keit bezüglich der Beschäftigung von Arbe itneh
mern beziehungsweise dem Offenha lten der Ver
kaufsste llen zu eröffnen ,  so l l  nunmehr durch den 
gegenständ lichen Gesetzesbeschluß während der 
Sommerzeit ein Zeitrahmen von 9 bis 1 8  Uhr 
oder von 10  b is 19  Uhr  nach freier Wah l festge
setzt werden.  

Der gewählte Zeitraum gilt jedoch für a l le Ar
beitnehmer beziehungsweise al le Verkaufsstel len 
e iner Messe und muß fü r die gesamte Dauer der 
Messe beibehalten werden .  

Der Sozialausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in se iner Sitzung vom 1 9. März 1 99 1  in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen E inspruch z u  erheben .  

Als E rgebn is seiner Beratung stellt der Sozial
ausschuß som it den A n  t r a g, der Bu ndesrat 
wol le besch l ießen :  

Gegen den Beschlu ß  des Nationalrates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitsruhegesetz und das Öffn ungsze i
tengesetz geändert werden,  wird kein Einspruch 
erhoben. 

V izepräsident Or. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein.  

Zu  Wort gemeldet hat sich B undesrat Stefan 
Prähauser. Ich erteile es ihm.  

I I .� J 
B undesrat Stefan Prähauser (SPÖ. Salzburg): 

Herr Präsident! Herr  Bundesminister !  Hoher 
Bu ndesrat! Meine sehr vereh rten Damen und 
Herren !  Wen n  ich heute zur Abänderung des 
�. 1 7  des Arbeitsruhegesetzes und des § 5a des 
Offnungszeitengesetzes das Wort ergreife, so 
kann ich mich ja darauf stützen,  daß d iese Kor
rektu ren im Nationalrat einst immig besch lossen 
wurden;  nic hts Kontroversiel les l iegt also in die
ser speziel le n  Novell ierung verborgen.  

D iese "lex minima" , wie sie i n  der Debatte des 
Nat ional rates von c�.er Frau Abgeordneten Tichy
Sch reder von der OVP bezeichnet wurde, regelt 
a l lerdings nur  für jene Min imales, d ie nicht selbst 
als Arbeitnehmer von den Auswirkungen e iner 
Messetätigkeit an Wochenenden betroffen sind. 
Das möchte ich schon anmerken .  

Mit  der  vorl iegenden Abänderung wird bei 
Messen oder messeähnlichen Veranstaltungen d ie 
Beschäftigung von Arbeitnehmern während der 
Wochenendruhe nac h  dem Arbeitszeitgesetz 
n icht nur  von 9 bis 18 U h r  oder von 1 0  bis 
1 9  Uhr ermöglicht, sonder n  es kann eine der bei
den Varianten vom Messeveranstalter gan zjährig 
gewählt werden. Allerd ings m u ß  für jeweils e ine 
Veranstaltung e ine Variante e inheitl ich festgelegt 
werden; gleiches gilt auch für den § 5a des Öff
nungszeitengesetzes. 

Damit wurden nunmehr bei m  Öffnungszeiten
gesetz d iese lben Zeitgren zen eingeführt wie beim 
Arbeitsruhegesetz. Es wird so der zunehmenden 
Bedeutung von Verkaufsstel len auf Messen und 
messeähnl ichen Veranstaltungen  Rechnung ge
tragen.  

Es ist  bei der Vorbere itung u nd Behand lung 
d ieser Gesetzesnovelle wieder e inmal deutl ich ge
worden, daß die Vertreter der Arbe itnehmer  
durchaus flexibel auf  Wünsche der  Arbeitgeber 
h insichtl ich der Anpassung an wirtschaft l iche Er
fordern isse reagieren.  Ich stehe jedoch n icht an ,  
auch anzumerken, daß der Sozialpartner i n  d ie
sem Fal l ebenfalls Augenmaß und den Wi l len  
zum Konsens bewiesen hat. 
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Daß mit  der vorliegenden Gesetzesnove lle e in  
s innvol ler  Schritt gesetzt wurde, kann i ch  auf
grund meines eigenen berufl ichen Hintergrundes 
bestätigen. da ich im Bereich des Messewesens 
über viele Jahre hindurch in verantwortl icher Po
sition tätig war. Die Bedeutung und die Notwen
d igkeit der Präsentation he imischer Wirtschafts
produkte bei Messen und Ausstel lu ngen wird 
durch das neue Europa noch steigen und daher 
für viele Unternehmen und deren M itarbeiter die 
Latte des Erfolges se in .  

Im Zuge der Debatte im National rat ü ber d iese 
Novel l ierungen haben al lerdings d ie Vertreter der 
F reiheitl ichen Partei die Gelegen heit ergriffen,  
s ich weit  über den Anlaß h inaus m it der Frage der 
Liberal isierung der Ladenöffnungszeiten zu be
fassen .  Dabei versuchen sie, jenen Begriff von 
F reiheit zu vermitteln .  den sie meinen: d ie Fre i
heit des wirtschaftl ich Stärkeren, der es sich 
schon "richten" wird können. - Ich darf hiezu 
bemerken: Jene Freiheit ,  d ie die F PÖ meint, be
deutet keinesfal ls Fre iheit für al le .  

Das beste Beispiel  h iefür ist die F re iheit l iche 
Partei selbst. Wie man oder frau fast tägl ich ver
nehmen kann, schafft der Name al le in noch lange 
keine Fre iheiten. Jene F re ihe iten aber ,  deren sich 
der Parteiobmann der FPÖ des öfteren bed ient, 
sind dafür das beste Beispiel .  

Als weiteres Be ispiel für meine Behauptung 
mag die Äu ßerung e ines FPÖ-Abgeordneten die
nen, der vorschlug, das gegenwärtige vom Verfas
sungsgerichtshof nur mehr befr istete Öffnungs
zeitengesetz ersatzlos aufzugeben .  Für m ich wäre 
das der falsche Weg. Es hätte d ies mit S icherheit 
zur  Folge.  daß bei der Struktur des österreich i 
schen Handels der  wirtschaft l ich Stärkere, näm
l ich der Arbeitgeber, a l le in  best immen würde, wie 
lange seine Verkaufskräfte im Geschäft z u  stehen 
hätten.  ( Vizepräsident 5 t r u t z  e n b e  r g e r  
übernimmt den Vorsitz. ) 

Ich darf daher i n  diesem Zusammenhang daran 
erinnern,  daß - nicht zu letzt aufgrund der von 
mir skizzierten Befürchtungen - die Arbeitneh
mervertretungen seit geraumer Zeit gegen eine 
Verschlechterung der Situation für die M itarbei
ter im Handel auftreten.  So wurden Bun deskanz
ler Dr. Vranitzky bereits am 1 2 . Oktober 1 989 
500 000 Unterschriften übergeben, die unter dem 
Motto " Keine Versch lechterung für die Arbeits
bedingungen der Beschäftigten i m  Handel" öster
reichweit gesammelt wurden. 

Gerade als Vertreter e ines Landes mit einem 
besonders hohen Ante i l  an Geschäften i m  Frem
denverkehrsbereich wei ß  ich ,  we lche E ntwickun
gen ohne k lare gesetzl iche Rege lun ge n  auf uns  
zukommen kön nten .  I ch  selbst habe meine Be
rufslaufbahn  a ls Lehr l i ng in e inem Del ikatessen
geschäft i n  Mozarts Geburtshaus in der Salzbur-

ger Getreidegasse begonnen,  und wer je zu  den 
Hoch-Zeiten des Tourismus in Salzburg e inen 
Abendspaziergang unternommen hat, der weiß, 
daß dort bis spät in die Nacht immer i rgend etwas 
verkauft werden könnte .  

Heute ist i n  Salzburg n icht nur  i m  Sommer Sai
son; das touristische Jahr beginnt im Jänner mit 
der Mozartwoche. geht wei ter mit den Osterfest
spielen über d ie Pfingstkonzerte und endet beim 
Adventsingen und dem Weihnachtsrummel. Es 
gäbe a lso praktisch das ganze Jahr hindurch 
Gründe. eine e inheit l iche und verb i nd l iche Rege
lung der Öffn ungsze iten als " Anachron ismus" 
h inzustel len .  U nd so, wie sich die Dinge in Salz
burg entwickelt haben, ist dies in  vielen Fremden
verkehrsgebieten Österreichs der Fal l .  

Eines muß  be i  e iner solchen Gelegenheit auch 
ganz deutl ich ausgesprochen werden: D ie so lok
ker geforderte Liberal isierung der Öffnungszei
ten im Handel - ob als vorwegzunehmende An
näheru ng an EG-Usancen oder als tourismus
freundl icher Service verkauft - wird ja fast aus
schl ie ßl ich  auf dem Rücken einer n icht gut 
bezahlten und mehrfach belasteten Arbeitneh
mergru ppe ausgetragen, nämlich der Frauen im 
Hande l ,  vielfach Mütter, nicht selten Alle inerzie
heri nnen.  

Ich bezwei lfe a llerd ings au�h ,  ob die selbster
nannte Wi rtsc haftspartei FPO ihr  Ohr wi rk l ich 
an den betroffenen Klein- und M ittelbetrieben 
hatte. Ich höre jedenfa l ls in diesem Bereich oft
mals und laufend anderes. (Bundesrat Ing. P e  n z: 
Das Ohr niemals, nur den Mund.') Da unterstütze 
ich Sie, Herr Kollege Penz. 

Wen n  ich heute also für die Nichtbeei nspru
chung der " Iex m inima" - um nochmals Frau 
Abgeordnete Tic hy-Schredder zu zit ieren -, des 
§ 1 7  des Arbeitsruhegesetzes und des § 5a des 
Öffnungsze itengesetzes e intrete, so weise ich 
gleichze it ig darauf h i n, daß der B undesgesetzge
ber dann sozusagen bei der " lex maxima" , der 
Neuregelung der abendl ichen Öffnungszeiten, 
aufgerufen ist ,  mit  größter Vorsicht ans Werk zu 
gehen .  Für mich ist u nser Bundesmin ister He
soun ein Garant dafür ,  daß die Arbeitnehmerin
nen und Arbe itnehmer dabei n icht auf der Strek
ke ble i ben .  Die Lebensqual i tät etwa von Handels
angestel lten auf dem Altar des Merkanti l ismus 
bezie hungsweise e ines aggressiven L ibera l ismus 
ist schnel l  geopfert; zurückerkämpft ist sie un
gleich schwerer. 

Aber v ie l le icht haben manche der besonders 
Liberalen ein Beispiel  aus meinem B undesland im 
Kopf, wo man der P roblematik Öffnungsze i t  u nd 
Arbei tsruhe a n  e ine m  Feiertag mit Geld zu Leibe 
gerückt ist. Die Gewerkschaft hat in diesem mitt
lerwei le österreichweit bekannten E inzelfa l l  für 
die Abgeltung des 8 .  Dezember, des Marienfeier-
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tages, mit den U nternehmen eine respektable Ab
geltung a usgehandelt .  Ich möchte diese e her als 
gerechte E ntlohnung bezeichnen. 

Der Verlauf d ieses Einkaufstages sch ien al len 
Betei l igten in ihrer Haltung recht zu geben .  Ich 
bin da etwas d ifferenzierterer Meinung: Offenbar 
ist d ie Ent lohnung im E inzelhandel die Voraus
setzung dafür,  daß man den weniger Verd ienen
den in d ieser Branche Lebensqual ität in Form 
von Freizeit relativ b i l l ig abkaufen kan n.  

Daß Arbeitszeit, Arbeitsruhe und Öffnungszei
ten nicht zu  Tauschobjekten eines Rückschrittes 
unter der falschen Flagge einer vorgebl ichen li
beral isierung werden, dafür wird sich die SPÖ 
auch in d iesem Hause e insetzen .  Und ich zähle in  
d iesem au ßergewöhnl ich sensiblen Bereich auf 
unseren Koal it ionspartner, auf d ie ÖVP.  (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. J 1 1 .30 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner ertei le ich Herrn B undesrat 
Mag. Guden us das Wort. 

1 1 .311 

Bundesrat Mag. John Gudenus (FPÖ, Wien) :  
Herr  Präsident! Herr Bundesmin ister !  Meine Da
men und Herren !  Um es gleich vorweg zu sagen: 
Wi r  Freiheitl ichen stimmen dieser Gesetzesin itia
tive zu, aber wir tun das mit e inigen Reserven.  

Vo rweg möchte ich an meinen Vorredner d ie 
Frage richten. ob die Qualität se iner Äu ßerungen 
zu diesem Gesetz u nd seine Zustimmung davon 
abhängig ist. ob er sich an einem nicht anwesen
den Landeshauptman n  Haider reibt, am Namen 
der Freiheit l ichen Partei oder an anderen Äu ße
rungen ,  d ie zu d iesem Gesetz gemacht wurden. 
(Bundesrat P r ä  h a u  s e r: Nachdem Ihre FrakltOll 
sich laufend an Vorlagen aus Kärlllen hält. kann 
man ihn schon en .. ,ähnen.') Ich kann es Ihnen 
nicht verbieten .  Ich sehe d ie Zweckmä ß igkeit, 
den n icht  anwesenden Dr. Haider hier zu erwäh
nen, n icht ein, aber ich freue mich sehr wo hl ,  daß 
Sie ihn für sich als eine Art Gottseibei uns be
trachten .  (Bundesrat P r ä  h a ll s e r: Wenn es um 
Soziales geht. H/ird er nie kommen.' Das hat er ja 
schon bewiesen.') 

Ich wi l l  dazu sagen ,  daß ich dieses Gesetz des
wegen als wohltuend empfinde, wei l  es in unseren 
Augen e i ne Art Bresche in starre Arbeitsze itrege
l u ngen zu schlagen scheint. Andererse its ist es für 
m ich störend, zu sehen, daß für e ine Messe oder 
für Messebetriebe andere Regelungen gelten sol
len. als sie sonst dem Wirtschaftsleben eigen sind.  
E ine Messe ist das Schaubi ld des jewei l igen Lan
des oder der jewei l igen Veranstaltung, u nd dieses 
Schaub i ld sol lte ja nicht e ine Art Potemkinsches 
Dorf wiedergeben .  welches d ie Wirtschaft dann 
nicht leben darf, wei l  einschränkende Bestim
m ungen da s ind . 

Schauen wir nach Schweden.  Da gibt es keine 
Arbeitszeitregelungen, u nd Schweden ist wahrl ich 
eines der sozialsten Länder der E rde; seit 
60 Jahren, fast ohne U nterbrechung, sozialdemo
kratisch  regiert - und das ohne Arbeitszeitrege
lu ngen.  

Das möchte ich z u  d iesem Gesetz sagen. Neh
men S ie sich a lso ein Beispiel  an Schweden! Wer
fen wir diese überholten Arbeitszei tregelungen 
über Bord ! Geben wir Arbe itnehmern und Ar
beitgebern die Möglichkeit ,  se lbst über die �r
beitszeiten zu befinden .  (Beifall bei der FPO. ) 
1 1 .3:: 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wo rtmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist d ies 
nicht der Fal l .  

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e i n  Sch l uß
wort gewünsc ht? - Das ist ebenfal ls nicht der 
Fal l .  

Wir kommen zur  Abstimmu ng. 

Bei der A b s t i m  111 Li fl g beschließt der Bun
desrat mit S [ i m  m e n e i I l  h e L l  i g k e i l. gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i -

Il e n E i n  s p r  II c h Zll erheben. 

3. Pun kt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Katastrophenfondsgesetz 1986, 
BGBl. Nr. 396, in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr . 252/1990 geändert wird (64 und 
73/NR sowie 4030/BR der Beilagen) 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Wir .ge
langen nun zum 3 .  Punkt der Tagesordnung: An
derung des Katastrophenfondsgesetzes. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Josef 
Rauchenberger übernommen. Ich b itte ihn um 
den Bericht. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Herr 
Präsident !  Hoher B undesrat !  Zur S ic herung der 
Finanzierung von Umweltsch utzaktivitäten sol len 
mit dem gegenständl ichen Besch luß des National
rates dem Umwe lt- und Wasserwirtschaftsfonds 
400 Mi l l ionen Sch i l l ing zugeführt werden. Die 
Reservemittel des Katastrophenfonds ermögl i 
chen diese Maßnah me, u nd dem B und entstehen 
somit keine zusätzl ic hen Kosten .  

Der  Finanzausschuß hat  d ie gegenständliche 
Vorlage in  seiner S itzung vom 1 9 . März 199 1 in 
Verhandlung genommen und mehrst immig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen E inspruch zu erheben. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der Finanz
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wol le beschl ie ßen:  

Gegen den Beschl u ß  des Nationalrates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend ein B undesgesetz, mit  
dem das Katastrophenfondsgesetz 1 986, 
BG B\ .  Nr.  396, in  der Fassung des Bundesgeset
zes, BGB\.  Nr .  252/ 1 990, geändert wird, wird 
kei n  E inspruch erhoben .  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich  dan
ke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Pramendorfer. Ich erte i le  ihm d ieses. 

1 1 .35 
Bundesrat Hermann Pramendorfer (ÖVP, 

Oberösterreich) :  Herr  P räsident !  Hohes Haus !  
Meine sehr  geehrte n Damen u nd Herren !  Die 
Entstehungsgeschichte des Katastrophenfondsge
setzes geht auf das Jahr 1 966 zurück.  Unter dem 
Eindruck verheerender Unwetterkatastrophen in  
unseren alpinen Bundesländern hat der  Natio nal
rat d ieses Gesetz am 20. September 1 966 be
schlossen .  Mit d iesem Gesetz sol lte bewirkt wer
den, daß aus den M itteln  des Katastrophenfonds 
eine Schadensbehebung vol lzogen wird.  Es sind 
damals gro ße Schäden im öffent l ichen Bereich,  
aber auch an privatem E igentum entstanden.  
Eine ähnl iche S ituation hatten wir im vergange
nen Jahr in Oberösterreich. Und das ist der An
la ß, warum ich mich zu  d iesem Gesetzesbesch l u ß  
z u  Wort melde. 

Gegenwärtig verfügt  der Katastrophenfonds 
jährlich über M ittel von etwa 3 Mi l l iarden Sch i l 
l ing. Das ste l lt für die Bundesregierung, für den 
Bundesstaat e ine Art Versicherung dar ,  um eben 
in Katastrophenfäl len n icht z usätzl iche Mittel 
aufwenden zu müssen ,  sondern die Schäden aus 
Mittel n des Katastrophenfonds beheben zu kön
nen .  Gespeist wird d ieser Fonds aus 2,9 Prozent  
der Lohnsteuer , aus der E inkom mensteuer und 
aus der  Körperschaftsteuer.  

Wenn wir  jetzt d iesen Transfer von 400 Mi l 
l ionen Sch i l ling aus dem Katastrophenfonds h in
über zum Umwelt- u nd Wasserwirtschaftsfonds 
vornehmen,  so verbleibt immer noch rund 1 M i l 
l iarde Sch i l l ing als Stand bestehen.  D iese Über
fü hrung, d ieser  Transfer ist im Nationalrat -
wenn  ich von e inigen  polemischen Wortmeldun
gen absehe - ziemlich ruhig über d ie Bühne ge
gangen. Diese polemischen Wortmeldungen -
ich möchte sie so bezeichnen - brachte n insge
samt das Budget des Jahres 1 99 1  damit i n  Zusam
menhang, und  man meinte ,  e s  wäre deutlich 
sic htbar, daß es s ich h iebei u m  e in  " Katastro
phenbudget" handle. 

Dem kann ich nicht zustimmen, diese Meinung 
tei le ich nicht ,  ich gebe aber zu ,  daß mir die Zu
st immung zur  heutigen Gesetzesänderung n icht 
ganz leicht fäl lt .  

Ich habe es schon erwähnt: Genau vor einem 
Jahr hatten wir in Oberösterreich über weite Flä
chen unseres Landes arge Windwurfschäden in  
den Wäldern ,  d ie durch orkanartige Stürme her
vorgerufen  worden waren. Der doppe lte Jahres
e insch lag, genaugenommen 2,5 Mi l lionen Fest
meter Holz, lagen am Boden .  Und wen n  man sich 
in  die Situation der betroffenen Waldbesitzer hin
e indenkt. so wird es verständ l ich, daß sich so 
mancher resign ierend und vö l l ig gebrochen vor 
seinem ehemals schönen und gepflegten Bestand 
sah u nd zur Kenntnis nehmen mußte, daß wäh
rend zweier Nächte in vielen Fällen der gesamte 
Waldbesitz unserer bäuerlichen Betriebe zerstört 
wurde. 

Wenn auch dann in  der Folge aus dem Kata
strophenfonds im Zusammenwirken von Bund 
und Land 1 50 S pro Festmeter an Lagerprämie 
gezahlt  wurden ,  so konnte dennoch der Preisver
lust, der für den einze lnen durch diese Katastro
p he entstand und der immerh in  30 bis 50 Prozent 
des Verkaufserlöses betrug, n icht wettgemacht 
werden. 

Es ist das im nachhinein schwer zu vol lziehen, 
aber ich hätte schon sehr dazu geneigt, d iesen ge
schädigten Waldbesitzern aus dem Überschuß,  
aus den Reservemitte ln des Katastrophenfonds 
noch einmal zu helfen,  zumal d iese Schäden in  
erster Linie i m  bäuerl ichen Privatwald, also im 
Kle i nwald passiert sind. Die größeren WaIdbesit
z u ngen und Forstbetriebe, aber auch d ie Bundes
forste sind im alpinen Bereich,  im Vora lpen land 
u nd auch im Mühlviertel beheimatet, und dort 
waren die Schäden bei weitem n icht so arg wie im 
Innv iertel ,  im Hausruckviertel und i m  L inzer 
Zentralraum.  Dort sind die Betriebe naturgemäß 
mit weniger Waldfläche ausgestattet, und umso 
härter hat es diese getroffen. 

Wie jedes Ding zwe i  Se iten hat, so hat auch d ie 
Überführung d ieser 400 Mil lionen Sc h i l l ing zum 
U mwelt- und Wasserwirtschaftsfonds e ine positi
ve Seite. Die negative habe ich bereits aufgezeigt, 
u nd ich betone noch einmal: Mir fäl lt es nicht 
leicht, dieser Transferierung zuzust immen. Wäre 
nicht d ie positive Seite - und die möchte ich 
auch ganz kurz streifen - ,  wäre es umso härter, 
die Zust immung zu geben.  Die Überführung die
ser M ittel zum Wasserwirtschaftsfonds ist in mei
nen Augen jedoch e ine s innvol le Zuwendung. 
e ine sinnvolle Aufbesserung des Wasserwirt
schaftsfonds, zumal wir zum gegenwärtigen Zeit
punkt mit großer Wahrschein l ichkeit Schwer
punkte der Abwasserbeseit igung im länd lichen 
Raum setzen .  In  unserem Gebiet, in meiner Ge
meinde genauso, s ind wir gerade dabei ,  die Kana-

539. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)28 von 43

www.parlament.gv.at



Bu ndesrat - 539.  Sitzu ng - 2 1 .  März 1 99 1  24839 

Hermann Pramendorfer 

l isation zu errichten. Da weiß  man als Verant
wortl icher beziehungsweise Mitverantwort l icher 
in e iner k leinen Gemei nde sehr woh l ,  wie schwer 
d iese finanziel le Last drückt. Und das macht es 
mir in diesem Fal l wieder etwas le ichter ,  d ieser 
Überführung der 400 Mi l l ionen Sch i ll i ng zum 
Umwelt- und Wasse rwirtschaftsfonds zuzust im
men. 

Es ist auch erfreul ich, daß der Katastrophen
fonds nicht zur Gänze ausgeplü ndert wird, wie 
manche meinten - ein ige haben von e iner "P lün
deru ng" gesprochen - ,  denn Vorsorgen ist im
mer besser a ls  Hei len ,  und das Katastrophen
fondsgesetz aus dem Jahr 1 966 hat beachtl iche 
Mittel vorgesehen. um grö ßere Katastrophen ,  i ns
besondere solche. die durch Lawinenabgänge.  
durch Vermurungen ,  durch Überschwemmun
gen,  durch Wi ldbäche entstehen, h intanzuhalten .  

Gegen den Wind, gegen den Orkan,  wie das i m  
Vorjahr der Fal l  war. g ibt es le ider kein vorbe u
gendes M ittel .  und ich wünsche m i r  nur,  daß ich. 
daß wir al le eine derartige Waldverwüstung und 
eine derartige Katastrophe nicht so rasch wieder 
erleben werden müssen .  

Ich betone abschl ießend: Ich gebe meine Zu
st immung. aber  nur wei l  durch d iese Ü berfüh
rung in den Wasserwi rtschaftsfo nds d ie negative 
Seite wieder abgeschwäc ht wird, ansonsten wäre 
ein schöner Te i l  dieser 400 Mi ll io ne n  noch u nse
ren k le inen Waldbauern .  die derart geschädigt 
wurden ,  zugestanden. (Allgemeiner Beifall. ) 1 1  . ../../ 

Vizepräsident Waltel' Strutzenberger: Ich be
grüße nunmehr Herrn Staatssekretär Dr .  Stumm
vol l .  (ALLgemeiner Beifall. ) 

Nächster Redner ist Herr Bundesrat Meier.  Ich 
erte i le ihm das Wort. 

1 1  . ../../ 
Bundesrat Erhard Meier (SPÖ, Steiermark) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr  Staatssek re
tär !  Mei ne Damen und Herren des B undesrates! 
Mit dem vorl iegenden Bundesgesetz so l len 
400 Mi l l ionen Sch i l l ing aus den Reservem itte ln  
des Katastrophenfonds dem U mwelt- u nd Was
serwirtschaftsfonds zugeführt werden .  

Der Katastrophenfonds dient zur  Bese itigung 
von e ingetretenen Katastrophenschäden - das 
der Vorredner beispielhaft angefü h rt hat - und 
für Maßnahmen zur Vorbeugung gegen künft ige 
Schäden .  Die Natur zeigt dem Menschen ja im
mer wieder, daß s ie die Stärkere i st, vor al lem 
auch dort,  wo der Mensch E ingr iffe vorn immt, 
welche d ie Natur stören.  Aber auch sonst hat es 
sei t  jeher Naturkatastrophen gegeben. 

Es entstehen dabei außergewöhnl iche Schäden,  
zum Beispiel durch Hochwasser,  d urch Ü ber
schwemmungen,  Erdrutsch, Vermu rungen ,  Lawi-

nen und Erdbeben, d ie n icht nur  bei Privaten, 
sondern auch i m  Vermögen des Bundes, der Län
der und der Gemeinden sc hwere Be lastungen mit  
sich br ingen und zur Wiederherstel lung große fi
nanziel le Mittel erfordern.  

Der Bund e rsetzt den Ländern d ie Kosten für 
au ßerordentl iche Schäden ,  d ie  nach Bergstürzen,  
Hagel, Orkan , Schnee und derg leichen im Ver
mögen physisc her und juristischer Personen ent
standen sind, b is zu e inem bestimmten Prozent
satz, wobei Hagelschäden wegen ihrer Häufigkeit  
nur  unter best im mten Bedingungen anerkannt 
werden können.  

Wicht ig ist  auch elie Vorbeugung; diese vor al
lem gegen k ünftige Hochwasser- und Lawinen
schäden und zur F inanzierung von passiven 
Hochwassersc hutzmaßnahmen im S inne des Was
serbautenförderungsgesetzes 1 985. BGBI.  1 48 
und 2 1 6. 

Ein Tei l  eies auf d ie Länder entfallenden An
tei ls ist zur  Beschaffung von E i nsatzgeräten der 
Feuerwehre n  zu verwenden. wobe i diese Geräte 
Ausstattungen aufweisen müssen .  die zur Beseit i
gung von Katastrophenschäden im weitesten Sin
ne geeignet s ind. Die Geräte müssen wir anschaf
fen .  Die Abertausenden von Feuerwehrmännern 
stehen mit i h rem Ideal ismus ohnehin freiwi l l ig, 
ist gleich kostenlos. zur Verfügung. Dafür sol lte 
man ihnen auch von d ieser Ste l le aus e inmal ei
nen herzl ichen Dan k aussprechen .  

Ich halte die richtige Vorbeugung, zum Beispiel 
die Ausrüstung der Feuerwehren ,  für besonders 
wichtig, wei l  durch den raschen E insatz - und 
dazu ist die E insatzbereitschaft mit gee igneten 
Geräten notwendig - noch grö ßere Schäden ver
h i ndert werden und sich so die Ansc haffungs
und Bereitste l lungskosten auch rechnen. 

Der Katastrophenfonds dient auch zur Finan
z ierung des Warn- und Alarmsystems mit  e inem 
gewissen Betrag, wen n  h ierüber e ine Vere inba
rung gemäß Artikel 1 5a B-VG zwischen dem 
Bund und den Ländern abgesch lossen worden ist .  

Letzt l ich d ient der Katastrophenfonds auch 
be im Auftreten von Nuk learkatast rophen zur Fi
nanzierung von Entschädigungen nach den Be
stimmungen des § 38 des Strah lenschutzgesetzes. 

Angesichts der uns umgebenden Kernkraftwer
ke und aus der Erfahrung aus dem weit entfern
ten Tschernobyl ist der Katastrophenschutz von 
gro ßer Bedeutung, obwohl ich e inräumen m u ß, 
daß bei Katastrophen,  d ie über ein best immtes 
Ausmaß h inausgehen - und dies trifft bei Nuk le
arkatastrophen auf jeden Fall zu  - Geldmittel 
nie ausre ichen können,  weder a ls Vorbeugung 
noch als W iedergutmachu ng, wenn dadurch irre
parable Schäden an der Natur und an a l len Lebe-
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wesen - und dazu zähle ich im Rahmen der ge
samten Schöpfung auch den Mensc hen - ent
standen sind. - Jedenfalls so l lten w i r  für al les 
gerüstet sein .  

Dem Zivilschutz kommt meiner Ansicht nach 
gro ße Bedeutung zu .  D iesbezügl ich ist jedoch 
noch viel Aufklärung in  der Bevölkerung notwen
d ig. Wir brauchen uns n icht vor dem Abwurf und 
dem direkten Treffer einer Atombombe als " ma
ximale" Katastrophe zu schützen, sondern vor je
nen Gefahren .  bei denen Schutz vom Ausmaß her 
mögl ich ist .  Hoffen wir al le, da ß wir diesen 
Schutz nie brauchen werden und daß wir ,  wie bei 
der Kran ken- oder Feuerversicherung Absiche
rungen und Vorsorgemaßnahmen eben n ur vor
beugend treffen.  

Ich b in auf e in ige Punkte des Katastrophen
fonds deswegen eingegangen,  wei l  ich es für wich
tig erachte, d iesen Fonds für k le inere u nd größere 
Fäl le zur Verfügung zu haben. Auch wenn man 
den Fonds nicht immer braucht, sol lte er  nicht 
vernach läss igt werden und grundsätzl ich immer 
als Reserve - als "Guthaben nutzbringend ange
legt" , wie es im Gesetz wört l ich hei ßt - zur Ver
fügung stehen .  

Aus re in b udgetmäßigen Gründen d ü rften d ie  
Mittel des Katastrophenfonds nicht verringert 
werden .  sondern nur dann, wenn sich durch -
sich Gott sei Dank weniger häufig ere ignende -
Katastrophen i n  d ieser Rückversicherung e in Be
trag anhäuft, den man nach menschl ichem Erm
essen verringern kan n ,  um ihn anderweit ig einem 
ähnl ichen Widmungszweck zuzuführen .  

Der Katastrophenfonds wurde 1966 geschaffen ,  
er wird jähr l ich mi t  2 , 29  Prozent aus versch iede
nen Steuern gespeist, wodurch 1990 etwa 3 M i l
l iarden Sch i l l i ng - laut Auskunft des Beamten 
des Finanzminister iums im Ausschu ß  des Bun
desrates - aufgewe ndet wurden. Nach Umwid
mung der 400 Mi l l ionen Schi l l ing wird Ende 
1 990 noch ein Betrag von über 1 . 1  Mi l l iarden 
Schi l l ing im Fonds enthalten sein .  Der Fonds 
wird also nicht  ausgelaugt, sondern es werden die
se Mitte l einem ähn lichen W idm ungszweck,  den 
man verantworten kann.  zugeführt werden. Ich 
glaube, es m u ß  ja i m  öffentl ichen Haushalt so wie 
im privaten sein :  Man wird nicht auf der einen 
Sch ulden haben und dafür teure Zinsen zahlen 
und auf der anderen Seite Guthaben ,  d ie nicht 
jenen Zinsertrag br ingen. Daher erscheint e ine 
Umwidmung möglich .  

Damit b i n  ich sozusagen beim Empfänger des 
400-Mi l l ionen-Sch i l l i ng-Transfers angelangt, 
beim Umwelt- u nd Wasserwirtschaftsfonds. I ch  
wi l l  nicht behaupten ,  daß d ie Verunre in igungen 
in  unserer U mwelt- und Wasserwirtschaft überal l  
e iner Katastrophe gleichkommen, aber es ist auf 
d iesem Gebiet auch n icht alles i n  Ordnung, und 

wir m üssen da noch sehr viel  tun. Jedenfal ls müs
sen wir  Umweltkatastrop hen und U mweltschädi
gungen mit ganzer Kraft verhindern. 

Es würde nun zu  weit  führen, d ie Aufgaben des 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds in a l len 
E inzelheiten anzuführen und diese zu erläutern. 
Aber ich möchte schon betonen, da ß der Umwelt
und Wasserwirtschaftsfonds - früher hieß er 
nur: Wasserwirtschaftsfonds - seit seiner Entste
hung e in  sehr wirksames I nstrument zur Reinhal
tung unserer Umwelt gewesen ist bezieh ungswei
se wei terhin se in  wird .  

Al len jenen, die Staat, Allgemeinheit und öf
fentl iches Interesse a l lzu leichtfertig kr itisieren, 
kann man mit den positiven Auswirkungen des 
Wasserwirtschaftsfonds ein sehr gutes Beispiel ei
ner wirksamen Einrichtung vorführen. Eine 
mehrstel l ige Mi l liardensumme - sie ist sicherl ich 
im U mwelt- und Wirtschaftsministerium zu er
fahren �  ich habe diese schon gewußt ,  m ich aber 
jetzt n icht extra erkund igt - hat der Staat über
aus z insgünstig und langfristig dem Umwelt
sc hutz zur Verfügung geste l lt, damit unsere Flüs
se. vor al lem d ie Seen und natür l ich auch das 
Grundwasser bessere, ja beste Wasserqual ität, bis 
zur G ütek lasse I ,  erhalten. 

Als Beispiel möchte ich das Ausseer Land, aus 
dem ich komme. anfü hren, in  dem in den vergan
genen fünfzehn Jahren in drei Gemeinden mit 
nur etwa 8 000 Einwohnern, plus zusätzlicher 
Einwohner durch den Tourismus, etwa 300 Mi l
lionen Schil l ing für Orts- und VerbandskanaIan
lagen,  einschl ießl ich vollbiologischer mehrstufi
ger Rei nigungsan lagen aufgewendet wurden . Die 
Mittel stammen zu etwa 50 Prozent aus dem 
Wasserwirtschaftsfonds, zu  10 Prozent vom Land 
Steiermark - der Landesbeitrag wurde leider vor 
einigen Jahren von 27 Prozent auf nur 1 0  Pro
zent gekürzt - ,  der Rest wu rde von den Gemein
den beziehungsweise d urch die te i lweise sehr ho
hen Anschlu ßbe iträge der Bewohner  und Lie
genschaftsbesitzer aufgebracht. 

Als nicht unbedeutender Effekt  ist anzu mer
ken, daß dieses Geld in d ie Wirtschaft, in die 
Bauunternehmungen geflossen ist u nd damit in 
einer breiten Streuung auch den Arbe itneh mern 
zugute gekommen ist und der Arbeitslosigkeit 
entgegengewirkt hat. 

Dieses Beispiel eines kleinen Gebietes läßt sich 
nun auf jedes andere G ebiet Österreichs - egal , 
ob große Stadt, ob Neusied lersee, ob Alpenland 
oder F lachland - proj i zieren. 

Natürl ich  müssen al le Projekte kontrol l iert 
werden, aber selbst wen n  es bei Bauausführungen 
durch Organe etwa e ines Wasserverbandes. bei 
Ausschreibungen und Abrechnu ngen bei e inzel
nen F i rmen zu Unrege lmäßigkeiten gekommen 
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ist, so l iegt es n icht an der E inrichtung des Was
serwirtschaftsfonds, sondern an den e inzelnen 
Menschen. - Solche D inge wird es aber vermut
lich immer geben.  

Wahrsc he i nlich spreche ich h ier  für viele Ge
meinden ,  wenn ich e ine dr inge nde B itte und ei
nen Vorschlag bezügl ic h Abwick lung der Förde
ru ngen des Wasserwirtschaftsfonds ausspreche, 
denn leider n immt die Kontro l le der Abrechnung 
eines Bauabschnittes oft viel  zu  lange Zeit in An
spruch.  Es ist schon vorgekommen, daß d ie End
abrechn ung zwei b is vier Jahre lang beim Land 
bearbeitet bzw. überhaupt l iegengelassen wurde 
und es anschl ießend weitere zwei Jahre beim Mi
n isterium gedauert hat ,  sodaß mehrere Jahre bis 
zur Genehmigung der Abrec hnung und damit  
auch b is zur Auszahlung der letzten e inem Rück
laß gleichkommenden Rate des Wasserwirt
schaftsfonds vergange n  sind. D ies bedeutete im
mer eine Vorfi nanzierung und damit e ine Bela
stung der Gemeinden. 

Wenn nun 400 Mi l l ionen Schi l l i ng vom Kata
strophenfonds dem Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds zugeführt werden ,  so ent
spricht d ies einer U mwidmung, die von der 
grundsätzl ichen Verwendung her befürwortet 
werden kann.  Ich schlage daher vor, diesen Geset
zesbeschluß  im Bundesrat n ic ht zu beei nspru
ehen. (Allgemeiner Beifall. ) / 1 .515 

Vizepräsident Wa lter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner erte i le ich Herrn Bundesrat Ing. 
Wah l  das Wort. 

1 1 .56 
Bundesrat Ing. Alfred Wahl (ÖVP,  Steier

mark) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr  geehr
ter Herr Staatssekretär !  Verehrte Damen und 
Herren des Hohen B undesrates! Die vorl iegende 
gesetzliche Regelung, aufgrund derer dem Um
welt- und Wasserwirtschaftsfonds 400 Mi l l ionen 
Schi l l ing zugeführt werde n, ist notwendig gewor
den: das wurde ja bere its ausgeführt .  

Die geläufigere Bezeichnung ist eigentlich 
"Öko-Fonds" . Dieser d ient in d iesem Jahr vor al
lem dem S iedlu ngswasserbau, m it dem Schwer
punkt E ntsorgung. I nsgesamt stehen dr ingende 
Projekte mit einem Gesamtaufwand von 7 Mil
l iarden Schi l l ing zur D u rchführung beziehungs
weise zur Förderung an .  Kleinere, meist auch ein
kommensschwache Landgemeinden s ind in  die
sem Zusammenhang oft vor schier unlösbare fi
nanzielle Aufgaben gestellt und sollen daher i n  
besonderer Weise berücksichtigt werden .  

Dennoch werden a l l  d iese gro ßen fi nanziel len 
Anstrengungen nicht reichen, u m  d ie Qual ität des 
Grundwassers beziehungsweise den vielfach ge
sun kenen Grundwasserpegel wiederherzustellen. 
V ielmehr bedarf es hiezu e ines gründl ichen lang-

fristigen U mdenkens von Verbrauchern wie Pro
duzenten b is zum Anwender der versch iedensten 
Betriebsmittel .  

Wir dürfen unsere Trinkwasserreserven nicht 
restlos ausbeuten.  Die Regenerat ionsfäh igke it des 
Waldes ist dadurch genauso bee inträchtigt wie 
der Abbau der Schadstoffe bei einem sinkenden 
Grundwasserstand, und das ist der Fal l ,  wenn wir 
weiterhi n  fortfahren, ganze Bäche für die Versor
gung abzuleiten .  Ich habe h ier im Hohen Haus 
schon bei anderer Gelegen heit vor der anhalten
den Vergeudung wertvol lsten Trinkwassers ge
warnt. Zu errichtende Brauchwasserleitu ngen auf 
der Basis kle inerer Kreisläufe und das Prinzip der 
Wiederaufbereitung könnten für viele Verwen
dungen durchaus entsprechen und somit i nsge
samt zur  besseren Lösu ng des Prob lems be itra
gen .  

Da  sich die getroffene F inanzierungslösung auf 
Reservemittel des Katastrophenfonds stützt, er
laube ich mir noch den Hi nwe is, daß verstärkt 
Überlegungen angestellt werden so l lten, um 
Schäden wie Murenabgänge, Lawi nenabgänge 
und dergleichen h intanhalten zu können. Bei
spie lsweise in der Waldbewirtschaftung: Wen iger 
Kah lsch läge. dafü r bessere, naturnahe Betriebs
formen ,  sanfte Methoden in der Ersch l ieß ung der 
gro ßen wie der unmittelbaren, der sogenannten 
kle inen  Welt, Nac hhaltigkeit als Wi rtschaftsprin
zip bei  jeglicher Form der Nutzung der Land
schaft wie der Ressourcen rechnen sich ,  da wissen 
wir,  ähn l ich wie sich in der Arbeitswelt der Un
fal lschutz rechnet. 

In  d iesem S inne wünsc he ich mir ein breites 
E rwachen.  Ihnen wünsche ich, we i l  heute Früh
l ingsanfang ist .  e inen schönen Früh li ng. Damit 
würde ich m ich auch sehr wohl fühlen und in  der 
Lage se in ,  dem vorl iegenden Antrag zuzust im
men .  (Allgemeiner Beifall. ) C.Ol 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner ist Herr Bundesrat Mag. Gudenus. Ich er
tei le i h m  das Wort. 

1 :: .1)/ 
Bundesrat Mag. lohn Gudenus (FPÖ, W ien) :  

Herr P räside nt !  Herr Staatssekretär !  Meine Da
men u nd Herren !  Um es gleich e in le itend zu sa
gen: Wir werden d ieser Gesetzesin it iative n icht  
die Zust immung geben. 

Wen n  ich die Debattenbeiträge der Vorredner 
noch e inmal gedank l ich Revue passieren lasse, so 
muß ich sagen :  Ich habe den Eindruck, daß i m  
Grunde genommen al len meinen drei Vorrednern 
n icht sehr  wohl  ist bei der Zustimmung zu diesem 
Gesetzesbeschluß .  Herr Kol lege Pramendorfer 
aus Oberösterreich erwähnte die großen Wind ka
tastrophen in Oberösterreich; auch andere Bun
desländer waren davon n icht verschont.  Es  wur-
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den Schäden, d ie durch Lawinen und Hochwasser 
entstehen können, vom Kollegen Meier erwähnt. 
U nd besonders r ichtig ist es natürl ich,  wen n  Herr 
B undesrat Wah l  die G rundwasser- die Wasser
qual ität fast als eine der Quel len des Lebens be
zeich net hat, der wir unser Auge nmerk zuwenden 
müssen.  

Trotzdem betrachte ich es eher als  zufäl l ig, daß 
Geld mittel des Katastrophenfonds zum Wasser
wi rtschaftsfonds umgewidmet werden ,  da der 
Wasserwirtschaftsfonds an und für sich aus ande
ren Geldmitte ln ,  aus anderen Quellen gespeist 
werden mü ßte. Wie lang glaubt die derzeit ige 
Bundesregierung, Geldmittel vom Katastrophen
fonds umwidmen zu können? (Bundesrat Ing. 
P e  n z: Herr Kollege.' Sie reden von der Qualität 
der Rede, Sie haben aber gehört, daß es sich hier 
um Reservemittel handelt.') Ja, es handelt sich um 
Reservemitte l (Bundesrat Ing. P e  n z :  Die Vorred
ner haben auch festgestellt, daß es sich hier um 
keine Urmvidmung im klassischen Sinne handelt.' 
Und das Wollen, daß hier . . . . ') 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Am 
Wort ist  Herr Mag. Gudenus! 

B undesrat M ag. John Gudenus (fortsetzend) :  
Ich lasse S ie  gerne dazwischenreden,  ich lasse 
mich gerne belehren. Es ist schon richtig, im k las
sischen Sinne n icht, aber dann i m  neok lassischen 
S inne. Ja? 

Tatsache ist, da ß mit d iese r  Vorgangsweise 
auch das Budget 1 992 präjudiziert wird. Al l  jene 
Herren,  die heute mit e in igen gedankl ichen Re
serven vorerst innerlich und dann in Kürze auch 
äu ßerl ich d iesem Gesetz d ie Zustimmung geben,  
werden sicher l ich  Ü ber legungen anste l len  m üs
sen ,  wie oft s ie diese Zustimmung noc h geben 
können. Dieser Katastrophenfonds ist ja e ine Art 
Versicherung,  denn der Staat kön nte ja ansonsten 
das Geld für Gro ßschäden n icht aufbringen, es se i 
denn er würde das Geld von anderen Projekten 
abziehen ode r  außerbudgetär f inancieren oder all 
die Tricks anwenden.  die derzeit gemacht werden, 
die aber auf ke inen Fal l  zur Sanierung unserer 
Staatsf inanzen beitragen .  

Ich ersuche  a l l  jene, d ie heute Ihre Zust im
mung geben ,  es s ich im näc hsten Jahr ,  fal ls  der 
Katastrophen fonds wiederum zu Ader gelassen 
werden sol lte,  besonders gut z u  überlegen,  ob sie 
auch i m  Jahr  1992 d iese Zusti mmung erteilen 
können.  (Beifall bei der FPÖ. ) 12.IU 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Bi tte, Herr 
B undesrat Holz inger. 

12 .04 
Bundesrat Erich Holzinger (ÖVP, Oberöster

reich) :  Herr Präsident! Herr Staatsse kretär! Mei
ne sehr geehrten Damen und Herren! D ie Wort
meldung des Herrn B undesrates Gudenus veran
laßt mich. doch ein paar Sätze zu sagen .  

Ich habe immer den Eindruck.  Sie von der 
Freiheitl ichen Partei reden mit gespaltener Zun
ge. Es geht Ihnen, wenn Sie solche Dinge äußern, 
einfach darum,  der Koal itionsregie rung e infach 
irgend etwas anzuhängen. ohne darüber nachzu
denken, welche grundsätzlichen Überlegu ngen 
dem Ganzen zugrunde l iegen. 

Ich habe jahrelang als Stadtrat der k le inen Be
z i rksstadt E ferd ing das Referat " Kanal isat ion und 
Wasserversorgung" gehabt. U nd wei l  ich Di nge. 
für die ich mich berei t  erkläre. mitzuarbeiten, 
sehr ernst nehme. habe ich mir diese Sachen auch 
ganz genau angeschaut. 

Wenn S ie sich heute die Donau anschauen - in 
meinem Alter kann ich mich etwas we iter zu
rückerinnern, insofern ist das Alter e in Vorte i l :  
ich kann mich erinnern. daß wir  in der  Donau 
geschwommen sind. in  einer wirk l ich b lauen 00-
nau - ,  dann erkennen Sie, daß die Donau eine 
Schmutzfracht zu tragen hat, die unwahrschein
l ich groß ist. 

Und wenn Sie wissen .  Herr Bundesrat Gude
nus, wie die Situation ausschaut, wenn S ie d ie Be
mühungen der Gemei nden ken nen, alle mögl i
chen zur Verfügung stehenden Mitte l aufzubrin
gen, um e ine Kana l isat ion zu  bauen. und die das 
ohne die Mi th ilfe des Wasserwi rtschaftsfonds ein
fach nicht können (Bundesrat Mag. G u d  e tl  u s: 
Dafür bin ich auch.' ) ,  dann müssen Sie eigentl ich 
verstehen, daß das auch e ine Katastrophe ist ! 
(Beifall bei Ö VP und SPÖ und Beifall des Bundes
rates Mag. Glldenus. ) Das ist eine Katastrophe, 
daß viele Gemeinden das n icht können. 

Und wenn nun die Regierung so weitsichtig ist 
und vorhandene M ittel (Bundesrat Mag. G II d e -
n u  s: Nein, kurzsichTig.' In dem Fall kurzsichTig.' ) ,  
die im Augenblick n icht gebraucht werden, statt 
sie auf der hohen Kante l iegen zu lassen ,  dort ein
setzt, und zwar seh r  zweckmäßig einsetzt, dann 
ist  das keine sch lechte, sondern eine hervorragen
de Leistung d ieser Bundesregierung! (Beifall bei 
Ö VP und SPÖ. J 12 .06 

Vizepräsident Walter  Strutzenberger: Wird 
noch von jemandem das Wort gewünscht? - Das 
ist n icht der Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter e in Sch luß
wort gewü nscht? - Das ist ebenfal ls n icht der 
Fall .  
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Wir  kommen zur Absti m mung. 

Bei der A b s t i m  111 u n g beschließt der Bun
desrat mit S I i m m e n m e  h r h  e i l. gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i fl S p r  II C h zu erheben. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14.  März 1991 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Erhöh ung der Quote Österreichs beim Inter
nationalen \Vährungsfonds (45 und 74/NR sowie 
40311BR der Beilagen) 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Leistung eines zusätzlichen Beitrages zum 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung (IF AD) (48 und 75/NR sowie 
4032/BR der Beilagen) 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 199 1  über ein Bundesgesetz betreffend 
Beitragsleistungen der Republik Österreich bei 
internationalen Finanzinstitutionen (61 und 
76/NR sowei 4033/BR der Beilagen) 

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Ausgabe von Bundesschatzscheinen (Bundes
schatzscheingesetz) (62 und 77/NR sowie 
4034/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zu den Punkten 4 bis 7 der Tagesord
nung, über die d ie Debattte unter e inem abge
führt wird. Es sind dies: 

Besc hlüsse des Nationalrates vom 1 4. März 
1 99 1  betreffend 

ein B undesgesetz über d ie Erhöh ung der Quote 
Österreichs bei m  Internationalen Währungs
fonds, 

e in Bundesgesetz über die Leistung eines zu
sätzl ichen Beitrages zum Internationalen Fonds 
für landwirtschaft l iche Entwicklung ( IF  AD).  

e in Bundesgesetz betreffend Be itragsleistungen 
der Republ ik  Österreich bei internationalen Fi
nanzinstitutionen und 

ein Bundesgesetz über d ie Ausgabe von Bun
desschatzsche inen.  

Die Berichterstattung über die Punkte 4 bis 7 
hat Herr Bundesrat Wedenig übernommen. Ich 
bitte ihn um die Berichte. 

Berichterstatter Dietmar Wedenig: Sehr geehr
ter Herr Präsident!  Verehrter Herr Staatssekre
tär !  Sehr geehrte Damen u nd Herren des B undes
rates! Ich br inge zunächst den Bericht des Fi
nanzausschusses betreffend e in Bundesgesetz 

über die Erhöhung der Quote Österreichs beim 
Internationalen Währungsfonds. 

Gemäß dem Überein kommen über den Inter
nationalen Währungsfonds so l l  der Gouverneurs
rat d ie Quoten der Mitg l iedsländer in Abständen 
von höchstens fünf Jahren überprüfen und sich 
daraus ergebende Änderungen vorsch lagen. 

Am 28. Juni 1990 hat der Gouverneursrat die 
Reso l ution über die E rhöh ung der Quoten der 
Mitgl ieder des Internationalen Währungsfonds 
angenommen und eine Aufstock ung des Fonds
kapitals von derzeit 90, 1 Mi l l iarden Sonderzie
hungsrechten auf rund 1 35 ,2  Mi l l iarden Sonder
zieh ungsrechten besch lossen .  

Durch den vorl iegenden Besch luß  des Natio
nalrates so l l  die Ermächtigung für die Erhöhung 
der österreichischen Quote von 7 75,6 Mi l l ionen 
So nderziehungsrechten auf 1 1 88 ,3  Mi l l ionen 
Sonderziehungsrechten ertei lt werden. 

Die daraus entstehenden Kosten in der Höhe 
von 4 1 2,7  Mi l l ionen Sonderziehungsrechten wer
den aufgrund des Bundesgesetzes v0!!l 23. Juni  
1 9 7 1  über die Erhöhung der Quote Osterreichs 
bei m  Internationalen Währungsfonds und die 
Ü bernahme der gesamten Quote durch die Oe
sterreichische Nationalbank. von der Oesterrei
chischen Nationalbank getragen.  

Der Fi nanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in se i ner Sitzung vom 19 .  März 1 99 1  in 
Verhandlung genommen und e inst immig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen E inspruch zu erheben. 

Als E rgebnis se iner Beratung stel lt  der Finanz
ausschuß  somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wol le beschl ießen: 

Gegen den Besch luß  des Nationalrates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend e in B undesgesetz über 
die E rhöhung der Quote Österreichs beim Inter
nationalen Währungsfonds, wird kein E inspruch 
erhoben. 

Es folgt der Bericht des F inanzausschusses be
treffend ein Bundesgesetz über die Leistung eines 
zusätzlichen Beitrages zum Internationalen 
Fonds für landwirtschaftl iche Entwicklung 
( IFAD).  

Der internationale Fonds für landwirtschaft l i 
che E ntwick lung ( IF AD) ist  eine Sonderorgan isa
tion der Vereinten Nationen mi t  dem Charakter 
e iner internationalen F inanzinstitution. Aufgabe 
des Fonds ist die Förderung der Landwirtschaft in 
den M itgliedsentwicklungsländern durc h  die Ge
währung von Darlehen zu günstigen Bedingun
gen und nicht rückzahlbaren Zusch üssen .  
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Zur Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätig
keit benötigt der IF AD Wiederauffü l lungen sei
ner Mittel durch d ie Geberländer. 

Durch den vorl iegenden Besch luß  des Natio
nal rates so l l  die gesetzl iche Ermächtigung für d ie 
Leistung des österreich ischen Beitrages i n  der 
Höhe von 79 970 783 S geschaffen werden .  Die
ser Betrag so l l  zur  Gänze in B undesschatzschei
nen - und zwar in  drei  gleichen Raten - gelei
stet werden. 

Der Finanzaussc h u ß  hat die gegenständ l iche 
Vorlage in  seiner Sitzung vom 1 9. März 199 1  in  
Verhand lung genom men und einst immig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfeh len, kei
nen E inspruch zu erheben. 

Als E rgebnis seiner Beratung stel lt  der Finanz
ausschuß somit den A n  t r a g, der B undesrat 
wol le besch ließen: 

Gegen den Besch luß  des National rates vom 
1 4. März 199 1  betreffend e in  Bundesgesetz über 
die Leistung eines zusätzl ichen Beitrages zum In
ternationalen Fonds für landwirtschaft l iche Ent
wick lung (IF AD) wird kein E inspruch erhoben. 

Nun erstatte ich den Bericht des Fi nanzaus
sch usses über ein Bundesgesetz betreffend Bei
tragsleistungen der Republ ik  Österreich bei inter
nationalen F inanzinstitutionen .  

M it dem Bu ndesgesetz vom 6 .  Nove mber 1 985. 
BGBl .  NI'. 466, wurde der B undesmin ister für Fi
nanzen ermächtigt, mit  der Oesterreichischen Na
tionalbank ein Übere inkommen über die Aufnah
me eines Kredites durch den  B und zwecks Ein lö
sung von zugunsten der I nternationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwick lung, der In ternatio
nalen Entwick lungsorganisation.  der Asiatischen 
Entwick lu ngsbank ,  des Asiatischen Entwick
lungsfonds, der I nter-Amer ikanischen Entwick
l ungsbank ,  des von letzterer err ichteten Fonds 
für Sondergeschäfte, der Afrikanischen Entwick
lungsbank .  des Afrikan ischen E ntwick l ungsfonds 
u nd des Internationalen Fonds für landwirtsc haft
l iche En'-wicklung begebenen Bu ndesschatzschei
nen abzuschl ießen. 

In d iesen Kre is der i nternationalen F inanzinsti
tutionen sol len nun die in  G rü ndung befindl iche 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Ent
wick lung sowie die G lobale Umweltfazi l ität auf
genommen werden. Österreich wird d iesen I nsti 
tutionen sofort nach Erfül l ung der gesetzl ichen 
Voraussetzungen beitreten.  

Mit der vorliegenden Nove l le so l l  d ie Kredi tge
währung für d ie E inlösung von zugunsten der ge
nannten Institutionen begebenen Schatzscheinen 
der Republ ik  Österreich neu geregel t  werden ,  da 
der Schatzscheinerlag nunmehr n icht ausschl ieß
l ich i n  Sch i l l ing erfolgen sol l .  

Von dem gegenständl ichen Gesetzesbesch l u ß  
des Nationalrates unterl iegen i m  S inne des Arti
kels 42 Abs. 5 B-VG nur d ie Best immungen des 
§ 2 (E rgänzungen betreffend Nationalbankge
setz) sowie des § 4 (Vol lz iehung) , soweit er s ic h  
auf d ie vorgenannten Best immungen bezieht ,  
dem E inspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat d ie gegenständ l ic he 
Vorlage in  sei ner Sitzung vom 1 9. März 1 99 1  in 
Verhand lung genommen und einstimmig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu  empfehlen , kei
nen E inspruch zu  erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der F inanz
ausschuß  som it den A n  t r a g , der Bundesrat 
wol le  besch l ie ßen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4. März 1 99 1  über ein B undesgesetz betreffend 
Beitragsle istungen der Republ ik Österreich bei 
internationalen Finanzinstitutionen, wird kein 
Einspruch erhoben. 

Sch l ieß l ich  bringe ic h den Bericht des Finanz
aussch usses betreffend ein Bundesgesetz über d ie 
Ausgabe von B undesschatzscheinen.  

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß t rägt 
dem Umstand Rec hnung. daß im 3. Schatzschein
gesetz 1 948, BGB! .  Nr.  1 59, in der geltenden Fas
sung die Ermächtigung geschaffen wurde. zum 
Zwecke des Erlages der österreich ischen Quoten 
zum Kapital  der Internationalen Bank für Wie
deraufbau und Entwicklung, der Internationalen 
Entwick lungsorganisation, der Asiatischen E nt
wick lungsbank, des Asiatischen E ntwicklu ngs
fonds, der Inter-Amerikanischen E ntwick lungs
bank ,  des von letzterer errichteten Fonds für Son
dergeschäfte, der Afrikanischen Entwicklungs
bank ,  des Afrikanischen E ntwick lungsfonds u nd 
des Internationalen Fonds für landwirtschaft l iche 
Entwicklung Bundesschatzscheine zu  begeben 
sind, wobei der jewei l ige Stand der begebenen 
und noch n icht  eingelösten Bundesschatzscheine 
den Betrag von 3 500 Mi l l ionen Schi l l i ng n icht 
übersteigen darf. 

Mit dem vorl iegenden Gesetzesbesch luß  so l l  
d i e  Ermächtigung z u m  Erlag der österreichischen 
Quoten zum Kapital der genannten Finanz insti
tutionen um d ie Europäische Bank für Wieder
aufbau und Entwick lung sowie d ie G lobale Um
wel tfaz i l ität erweitert werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständ l iche 
Vorlage in seiner S itzung vom 1 9. März 1 99 1  in 
Verhandlung genommen und e instimmig be
sch lossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen E inspruch zu  erheben .  

Als  Ergebn is seiner Beratung stel l t  der  Finanz
ausschuß  somit  den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschl ießen: 
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Gegen den Besch luß  des Nationa lrates vom 
1 4 . März 1 99 1  betreffend ein B undesgesetz über 
d ie Ausgabe von Bundesschatzscheinen (Bundes
schatzscheingesetz) wird kein E i nspruch erhoben .  

Vizepräsident Walter  Strutzenberger: Danke 
für d ie Berichterstattung. 

Wortmeld ungen l iegen n icht  vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist n icht der 
Fal l .  

Wir  kommen zur  Abstimmu ng, die über  vorlie
genden Besch lüsse des Nationalrates getrennt er
folgt. 

Bei der getrennt dllrchgeführten A b s ( i m -
m u n g beschließt der Bundesrat mit 5 ( i m -
m e n e i n  h e L i  i g k e i t, gegen die vier Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates, soweit diese dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates ulllerliegen. 
k e i n  e n E i n  s p r  u c h Zll erhebeIl. 

8. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 199 1  betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Präferenzzol lgesetz neuerlich geändert 
wird (951 A - 11-873 und 82/NR sowie 4035/BR 
der Beilagen) 

V izepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen n u n  zum 8. Punkt der Tageso rdnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Präferenzzol lgesetz 
neuerl ich geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr B undesrat D rochter. 
Ich b itte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Karl Drochter: Hohes Haus! 
Zur ynterstützung del:. wi rtschaft l ichen E rholung 
der CSF R  und ihres Uberganges auf ein markt
wirtschaft l iches System haben die in der G 24 
verein igten OECD-Länder u nter anderem be
sch lossen, der CSFR einen verbesserten Marktzu
gang für ihre Ausfuhren einzuräumen. �ls Folge 
dieses Besch lusses hat die EWG der CSFR ab 
1 .  Jänner 1 99 1  d ie GSP-Behandlung gewährt, wie 
auch zuvor Polen und Ungarn .  D ie CS F R  hat an 
Österreich das formelle Ersuchen gerichtet, als 
Ü bergangsma ßnahme b is zuI!1 Inkrafttreten eines 
Freihandelsabkommens der CSFR mit der EFTA 
in gleicher Weise vorzugehen. 

Da Österreich bereits Ungarn u nd Polen in  den 
Kreis der nach dem Präferen zzol lgesetz begün
stigten Länder einbezogen hat, so l l  nunmehr eine 
gleichart ige Maßnahme auch gegenüber der 
CSFR gesetzt werden .  

Der  F inanzausschuß hat d ie gegenständl iche 
Vorlage in seiner  Sitzung vom 1 9. März 1 99 1  i n  
Verhandlung genom men und einst immig be
schlossen,  dem Hohen Hause zu empfe h len,  kei
nen E inspruch zu erheben .  

Als Ergebnis sei ner Beratung stel l t  der  F inanz
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wo lle beschl ießen: 

Gegen den Besch luß des National rates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Präferenzzol lgesetz neuerl ich geändert 
wird. wird kein Einspruch erhoben . 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich be
grüße den im Hause erschienenen Herrn Bundes
min ister Dr. Fischler. (Allgemeiner BeifalU 

Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fal l .  

Wir kommen zur Abst immung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der Bun
desrat mit  5 t i m  m e 11 e i 11 h e L  I i g k e i t, gegen 
den Geselzesbeschluß des Nationalrates k e i -

11 e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 199 1 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Zuweisung von Anteilen aus dem Steuerauf
kommen im Jahre 199 1  (931 A - 11-871 und 
811NR sowie 4036/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
lange n nun zum 9. Punkt der Tagesordnung: Zu
we isung von Antei len aus dem Steueraufkommen 
im Jahre 1 99 1 .  

Berichterstatter ist ebenfalls Herr Bundesrat 
Drochter. Ich b itte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Karl Drochter: Hohes Haus! 
Der vorl iegende Gesetzesbesch luß des National
rates sieht vor, daß eine Überweisung von Antei
len aus dem Steueraufkommen im Jahre 1 99 1  an 
den Ausgleichsfonds für Fami l ienbeih i lfen im 
Sinne des § 39 Abs. 5 I i t .b  des Fami l ie nlastenaus
gleichsgesetzes 1 967 in der geltenden Fassung 
entfällt . 

Der F inanzausschu ß hat die gegenständ l iche 
Vorlage in seiner Sitzung vo m 19. März 1 99 1  in 
Verhandlung genommen u nd mehrstimmig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der  Finanz
ausschuß  somit den A n t r a g, der Bundesrat 
wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend ein Bundesgesetz über 
d ie Zuweisung von Antei len aus dem Steuerauf
kommen im Jahre 1 99 1  wird kei n  Einspruch er
hoben. 
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Vize präsident Walter Strutzenberger: Dan ke 
für den Bericht. 

Wir gehen in d ie Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. 
Trattner. Ich e rteile es ihm.  

1 :2 .:20 
B undesrat Mag. Gi lbert Trattner (FPÖ,  Tiro l ) :  

Sehr  geeh rter Herr  P räsident! Herr Min ister !  
Sehr geehrte Damen u nd Herren ! Wir s ind heute 
wieder damit  konfrontiert ,  daß man dem Fami
l ien lastenausgleichsfonds die 2 ,29 Prozent aus 
der E inko m men- und Körperschaftsteuer im 
Jahr 1 99 1  n icht  zuführen wi l l .  

I ch  erkläre m ich damit n icht  einverstanden .  
und zwar aus dem gan z  einfachen Gru nd: Aus 
diesem Fam i l ienlastenausgleichsfonds werden ja 
nicht nur  Fami l ienbe ih i lfen bezahlt ,  sondern ins
besondere i st er auch z uständig für Schulfahrtbei
h i lfen ,  Geburtenbe ih i lfen und so weiter. Gerade 
d ieser Fonds wurde ja bereits e in ige Male ausge
räumt.  

Die Entwick lung des Fami l ien lastenausgleichs
fonds l ieße aber weitere Verbesserungen zu . vor 
al lem in Form einer Beih i lfenerhöhung, eines Ka
renzgeldersatzes für a l le Mütter und einer Wie
dere inführung  der Me hrki nderstaffel .  wen n  er 
nicht schon wieder ausgeräumt werden würde. 

Die Entwick lung ist e ine positive, und zwa r hat 
der Fami l ien lastenausgleichsfonds im Jahr 1 989 
eine n  Übersch u ß  von 1 ,3 7  Mi l l iarden Sch i l l ing 
erwirtsc haftet .  "Erwirtschaftet" ist vielleicht n icht 
der richtige Ausdruck: Soviel ist  übriggebl ieben .  
Im Jahre 1 990 hatte er  e inen Überschuß von 
1 ,07 M i l l iarden Sch i l l ing aufzuweisen.  

Das hei ßt, im Reservefonds s ind E nde 1 990 zir
ka 5 , 7  Mi l l iarden Sch i l l i ng vorhanden. Statt not
wendiger Verbesserungen der Famil ienbeihi lfen 
sol len ihm wieder 3,6 Mi l l iarden Schi l l ing entzo
gen werden .  

Bereits i n  den Jahren 1 9 78 und 1 98 1  wurde i n  
zwei Etappen der Dienstgeberbeitrag z u m  Fami
l ienlastenausgle ichsfonds zugunsten der Pen
sionsversicherung um 25  Prozent gekürzt. D ieser 
Ver lust macht i m  Jahre 1 990 rund 9,5 Mi l l iarden 
Sch i ll i ng aus. I nsgesam t  mu ßten die Fam i l ien zur 
erfo lglosen Sanierung der Pensionsversicherung 
bis i nkl us ive 1 990 bereits z irka 87  Mi l l iarden 
Schi l l ing beit ragen.  

Die Fam i l ien  werden aber auch weiterh in  
durch das Steuerrecht benachte i ligt. I ch  denke da  
etwa nur  an das nicht vorhandene Fami l ienspl it
ting. 

Die vermehrte Flucht des Bundes aus der fi
nanziel len Verantwortung zwingt die Länder i n  

stärkerem Ausmaß, einIge eigene Förderungen 
substituierend e inzuführen.  

Warum d ie Flucht aus dem Budget stattfi ndet, 
ersieht man ganz einfach aus folgendem: Das Net
tobudgetdefizit liegt bei 63.2 Mi l l iarden Sch i l l i ng. 
Wenn wir aber die au ßerbudgetären Finanzierun
gen im Jahr 1 99 1  h inzurech nen .  und das s ind im
merhin über 40 Mi l l iarden Sch i l l i ng ,  so ste l lt s ich 
e in  Budgetdefizit von über 100 Mi l l ia rden Schi l 
l i ng dar. 

In der E ntwick lung der gro ßen Koal it ion s ind 
also die außerbudgetären Finanz ierungen von 
7 .9 Mi l l iarden Schi l l i ng im Jahr 1 986 auf 26 Mi l 
l iarden Sch i l l i ng im Jahr  1 99 1  explodiert. 

Da die Famil ienpo l itk n icht in einem neuerl i 
chen Raubzug im Fami l ienlastenausgleichsfonds 
enden kan n ,  lehnen wir Freiheit l ichen ein solches 
Gesetz ab. (Beifall bei der FPÖ. ) ]}' .2.f. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Herr Bun
desrat Mag. Gudenus.  B itte seh r. 

12.}..f. 
Bundesrat Mag. John Gudenus ( F PÖ, Wien) :  

Herr Präsident!  Herr Min ister! Meine Damen und 
Herren !  Mein Vorredner hat schon darauf hi nge
wiesen,  daß wir Freiheitl ichen e in  solches Gesetz 
ablehnen. 

Wenn wir  die Regierungserklärung  durchse
hen,  so finden wir, daß sich d ie Regierung zur 
Fami l ie und zur Fortsetzung - u nd jetzt frage 
ich:  zu welcher Fortsetzung? - e iner  Fami l ien
pol itik bekennt, d ie es den Menschen ermögli
chen sol l ,  i h re Lebensbedürfnisse u nd ihre Le
bensplanung mit dem Kinderwunsch zu verbin
den. 

Es ist vorgesehen ,  daß weniger Hemmnisse für 
jene vorhanden sind, d ie Beruf und Fam il ie verei
nen wol len.  Es wird vorgesehen ,  daß al le Arten 
des Zusammenlebens in al len Bereichen nicht  
länger behindert werden sol len.  Es sol len  fami
l ie nergänzende E inrichtungen .  wie ganztägige 
Schu lformen .  Kindergärten und andere private 
I ni tiativen ,  gefördert werden.  

Weiters wird aber i nteressanterweise schon in 
der Regierungserklärung dazu aufgerufen ,  daß 
die Bundesländer selbst dazu berufe n  s ind,  ent
sprechende Maßnahmen zu setzen .  I n  d ieser Re
gierungserk lärung ko nnte man also schon heraus
lesen ,  daß der Fami l ienlastenausgleichsfonds ver
m ut l ich we iterhin angezapft werden so l l .  

Es  wird angeregt, weitere Pflegefreistel lu ngen,  
weitere wichtige Erleichterungen der Pflege, auch 
bezüglich Steuer, zu  ermöglichen .  Weitere Ver-
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besserungen werden noch i ns Auge gefaßt. Al l 
dies steht in der Regierungserk lärung. 

Ich frage mich:  Warum gibt es ein Fami l ienmi
n ister ium. welches ohne E inspruch diesen we ite
ren Raubbau am Fami l ien lastenausgleichsfonds 
zuläßt? Der Kathol ische Famil ienverband Tirol  
protestiert gegen diesen neuerl ichen Raubzug im 
Fami l ie nlastenausgleichsfonds. Ich frage mich.  
wieso Sie h ier so kr it ik los diesen anschei nenden 
Notwendigkeiten der B udgetsan ierung durch den 
Raubzug im Fami l ien lastenausgleichsfonds. 
durch die Plünderung des Katastrophenfonds zu
sti m me n  können .  Kön nten wir  n icht  mehr me nta
le Reserven haben? (Bundesrat K a l1l p i c h  I e r: 
Das sind Alllasten aus der Zeit. wo die Freiheitli
chen das Budget ausgeräumt haben und �vo Sie 
mitgestimmt haben, daß es hellte diesen großen 
Schuldenberg gibt.' Wir alle haben keine große 
Freude darnic. aber sich h inzustellen . . . . ' ) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Herr 
Mag. G udenus ist am Wort, b itte ! 

Bundesrat Mag. John Gudenus (fortsetzend) :  
Herr Kol lege ! Ich freue mich über Ihren Zwi
schen r uf: Er erleichtert m ir ,  zu sagen.  daß man 
nac h fünf Jahren Regierungszeit  endl ich e inmal 
"Alt lasten" san iert haben könnte. Oder wo llen 
Sie in den nächsten zeh n  Jah ren noch immer da
von reden, daß das " Alt lasten" sind? Ich glaube,  
das s ind schon Ih re eigenen Alt lasten ,  d ie S ie hier 
sanieren werden müssen ,  und wir  leider Gottes 
auch damit. Also lassen S ie das Wort "Altlasten" ! 
Ich werde Sie sonst m it größerer Berechtigung 
nächstes Jahr auf Ihre Altlasten ansprechen.  

Ich glaube, es ist wichtiger ,  e ine Kinderstaffel 
e inzuführen, wie das mei n  Vorred ner erwähnt 
hat. Ich glaube, es ist wic htiger, das Karenzgeld 
für alle Mütter zu ermöglichen , besonders für 
jene M ütter, d ie nicht im Beruf tätig sind u nd 
daher kein Karenzgeld erhalten können.  

Warum werden diese Gelder - die im übrigen 
im Familienlastenausgleic h enthalten sind -
nicht den Fam i l ien zur Verfügung gestel lt? Wo ist 
der A ufruf der Fam i l ienverbände, a u ßer jenem 
des Kathol ischen Fami l ie nverbandes Tiro l  und je
ner der anderen kathol ischen Aktionen? Ich freue 
mich sehr ,  für d iese hier das Wort ergreifen  zu 
können,  diese Bedürfn isse der Fami l ie seitens der 
Katholischen Famil ienverbände auch h ier vertre
ten zu können. 

Sehen wir denn nicht,  daß mit einer NettOl'e
produ kt ionsrate - so hei ßt  der technische Aus
druck - von 0, 7 statt 1 d ie österre ichische Be
völkerung we iter absin ke n  wird, da ß wir uns aus
l iefern müssen Einwanderern und Gastarbe itern? 
Bei  weiterem Bevölkerungsrückgang werden wir 
feststel len  müssen,  daß manche Betriebe gar n icht 
meh r  offenhalten  können .  wei l  sie e inerseits kei-

ne Arbeitskräfte und andererseits auch keine Ab
satzmärkte mehr finden .  Denn wer kauft dann 
Mi lch,  wer kauft Kinderspielzeug, wer kauft 
Fahrräder? - Es gäbe da bestimmt noch weitere 
Beispiele anzuführen. 

I n  vielen Bereichen macht s ich jetzt schon be
merkbar, daß Ausgaben für Infrastru ktu r teurer 
sind als E innahmen, da der Bevöl kerungsrück
gang, i nsbesondere in  manchen ländlichen Berei
chen ,  n icht mehr d ie Mögl ichkeit gibt, die Ge
meinden mit notwend igen Mitte ln  auszustatten .  

Aber was viel  katastrophaler ist, ist vermut l ich  
der psychologische Druck ,  der von dieser k inder
losen Gesel lschaft ausgehen wird, wenn wi r den 
Fami l ien lastenausgle ichsfonds weiter p lündern 
wollen (Beifall bei der FPÖ) u nd daß ein Heer 
unausgefül lter, alter Menschen vorhanden sei n  
wird, das in  Kl in iken, wie i n  Lainz ,  z u  Tode "ge
pflegt" wird, statt daß man sie großteils zu Hause 
in  der Fami l ie pflegen kann. 

Das ist kein Angriff auf das Wiener Gesund
heitssystem u nd das österreichische Gesu ndheits
system; d ieses ist nur ein Ausdruck der eigentl ich  
kinderlosen Gesel lschaft geworden .  (Bundesrat 
[ng. P e  n z: A ber an und für sich ist es schon eine 
Geschmacklosigkeit!) Ich finde. d iese Sache ist 
ohnehin dramatisch genug. Da haben Sie recht .  
Ich gebe Ihnen vol lkommen recht: Das ist wirk
l ich arg, was dort passiert ist. U nd i n  diesem S inne 
sind wir uns ja e in ig, ja? So wol lten Sie es ja sagen ,  
Herr Kol lege! (Bundesrat [ng. P e  n z :  Sie kommen 
sich �vohl guc vor.') 

Ihre Zwischenrufe stehen Ihnen zu, aber S ie 
können sich nachher zu  Wort melden. - Daß ich 
mir gut  vorkomme: S ie  haben ja auch ein Selbst
wertgefühl ,  Herr Kol lege ! (Bundesrat Illg. P e  n z: 
Keine Frage.') Na sehen Sie, da sind wir zwei ! Ge
ben wir u ns die Hand, und seien wir friedl ich !  Ich 
meine es ja n icht persön l ich. - G ut. (Bundesrat 
Dr. 0 g r i s: Aber Verbrechen sollte man nicht ltrl
bedingt für die Familienpolitik heranziehen!) 

Das wi l l  ich ja auc h  gar n icht ( Bundesrat Dr. 
o g r i s: Sie haben es aber getan.') Als negati ves 
Be ispiel für e ine verfehlte Fam i l ie npol it ik kann 
man es aber heranziehen .  (Bundesrat Dr. 0 g r i s: 
Es gibt auch Kinder, die ihre ELtern ermorden.' Das 
wäre dann ein Beispiel von der anderen Seite.' Das 
wäre auch eine Geschmacklosigkeit.') Ja, aber das 
kommt doch zum Glück recht se lten vor. Aber 
ich wei ß  nicht, es gibt a ndere Fami l ienverhältnis
se. 

Österreich unterliegt bei mangelndem Nach
wuchs natürl ich auch dem Wanderu ngsdruc k -
von dem wir derzeit ja gerade i n  Österre ich vie l 
merken - der südost- oder osteuropäischen S taa
ten .  U nd diese Wanderung wird e ine Sogwirkung 
haben ,  von der wir u ns jetzt nur noch durch den 
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E insatz des Bundesheeres an den G renzen zum 
Tei l  sch ützen können.  Und anstel le h istorisch ge
wac hsener ethn isch-kulturel ler, sozialer, rechtl i
c her  und rel igiöser Strukturen unseres Landes 
tritt e ine ethnisch-kulturel le Multi ku ltur .  Das 
wäre der Zeitpunkt, so meinte Konrad Lorenz . . .  
(Bundesrätin Anna ELisabeth H a  s e  l b a c h: Sie 
sind ja auch ein Produkt einer Multikllllllr.' Über
legen Sie sich das doch einmal!) Ich gebe Ihnen 
vol lkommen recht, daß wir  alle e ine M ischfor m  
sind (Heiterkeit) , aber wir brauchen n icht neue 
M ischformen zu  schaffen. (Bundesrat /ng. P e  n z: 
Welche Mischform sind Sie jetzt?) 

Lassen Sie mich das Zitat von Konrad Lorenz 
ausdrücken, u nd Konrad Lorenz dürfte bei e inem 
Großtei l  von Ihnen durchaus Verständnis fi nden .  
Von m i r  hören Sie es v ielleicht n icht gern, aber 
Konrad Loren z  hat eben gesagt. daß das der Zeit
p unkt ist, wo Traditionen abrei ßen, wo eine Kul
tur auslöscht wie ein L icht. 

Er meint damit n icht die gewachsenen Misch
formen, die wir in Österreich haben ,  sondern 
neue Mischformen, die durch eine von u ns kaum 
mehr  steuerbare Einwanderung zu  gewärtigen 
sind. 

So ist es also, das anscheinend soziale Taten u n
soziale Fo lgen haben werden , denn der perfekte 
Sozialstaat würde sich dann durch Aussterben 
selbst abschaffen ,  we il es keine Kinder mehr gäbe. 

K inder be lasten den privaten Haushalt jetzt, 
und deswegen ist der Famil ien lastenausgleich so 
notwendig. Keine K inder zu haben, belastet d ie 
Gemeinschaft später - das töd lich u nd das m it 
Sicherheit. 

Ich meine daher, daß wir d ieses Gesetz, welc hes 
eine Art K inderfeind l ichkeit in sich b irgt - auc h 
wenn das sicherlich n icht Ih re I ntention ist, das 
u nterstel le ich Ihnen n icht; Tatsache ist aber, daß 
d ie Fo lgen fami lien- und kinderfeindliche s ind - ,  
ablehnen müssen ,  denn der E insatz für die Ge
mei nschaft m u ß  sich auch für die Fami l ie lohnen. 
(Beifall bei der FPÖ. ) E33 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeld ungen l iegen nicht vor. 

Wü nscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fal l .  

D ie Debatte ist gesch lossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Sch l u ß
wort gewünsc ht? - Das ist auch n icht  der Fal l .  

W ir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m II  n g beschließt der Bun
desrat rnil S t i m  m e n rn e h r h e i t, gegen den 

Gesetzesbeschluß des NationaLrates k e i n  e fl 
E i n  s p r II C h zu erheben. 

10. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991 betreffend ein Protokoll über eine 
Änderung des Artikels 56 des Abkommens über 
die internationale Zivilluftfahrt, unterzeichnet 
in Montreal am 6. Oktober 1989 (39/NR sowie 
4037/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen zum 1 0. Punkt der Tagesordn ung: Proto
kol l  über eine Änderung des Art ikels 56 des Ab
kommens über die i nternationale Zivi l luftfahrt .  
unterzeichnet in  Montreal a m  6. Oktober 1 989. 

Berichterstatter in ist F rau  Bundesrätin I rene 
Crepaz. Ich bitte s ie um den Bericht. 

Berichterstatterin I rene Crepaz: Herr Min ister! 
(Die P r ä  s i d e n t i n  übernirnmt den Vorsitz. J 
Frau Präsident in !  Österreich gehört seit 1948 der 
im Jahre 1 944 gegründeten Internationalen Ziv i l
luftfahrtorgan isation ( ICAO) und dem Abkom
men über d ie Internationale Ziv i l luftfahrt vom 
7. Dezember 1 944 an.  

Durch d ie gestiegene Anzah l  der Mitgl iedstaa
ten der ICAO entsprach der Mitgl iederstand der 
Luftfahrtkommission ,  welche e ine beratende 
Funktion für den Rat der ICAO ausübt und von 
d iesem aus den von den Vertragstaaten namhaft 
gemachten Experten auf dem Gebiet der Luft
fahrt ernannt wird ,  n icht mehr den aktuellen An
forderungen .  

Durch Beschluß der  27 .  Vol lversammlung der 
Internationalen Zivi l luftfahrtorgan isation am 
6. Oktober 1 989 und ansch l ießende Unterzeich
nung durch den Präsidenten der Vol lversamm
lung wurde der Mitgl iederstand der Luftfahrt
kommission von 1 5  auf 1 9  erhöht (Änderung eies 
Artikels 56 des Abkommens) . 

Durch Ratifi kation des P rotoko l ls über die Än
derung eies Arti kels 56 des  Abkommens ergeben 
sich keine finanziellen Auswirkungen .  

Der Ausschuß fü r  öffent l iche W irtschaft und 
Verkehr hat die gegenständl iche Vor lage in seiner 
Sitzung vom 1 9. März 1 99 1  in  Verhandlung ge
nommen und e instimmig beschlossen ,  dem Ho
hen Hause zu  empfehlen,  keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis sei ner Beratung stel lt der Aus
schuß  für öffentl iche W irtschaft und Verkeh r  so
mit den A n t r a g, der B undesrat wolle besch l ie
ßen: 

Gegen den Besch luß  des Nationalrates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend e i n  Protokol l  über e ine 
Änderung des Artikels 56 des Abkommens über 
d ie i nternationale Ziv i l luftfahrt, unterzeichnet in 
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Montreal am 6. Oktober 1 989, wird kein E in
spruch erhoben. 

Präsidentin :  Danke für den Bericht. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Eber
hard.  Ich e rtei le es ihm.  

12.37 
Bundesrat Ing. August Eberhard (ÖVP ,  Kärn

ten ) :  Sehr geehrte Frau Präsident in !  Herr Bun
desmi nister! Hohes Haus!  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren !  Die Änderung des Art i 
kels 56 des Abkommens über die internationale 
Zivi l luftfah rt, mit dem die Zahl der M itgl ieder 
der Vol lversammlung von 1 5  auf 19 erhöht wird, 
gibt mir die Mögl ichkeit, e in ige gru ndsätzl iche 
Bemerku ngen über den Fl ugverkehr und über die 
damit zusammenhängende U mweItbelastung zu 
machen. 

Al lgemein  muß festgeste l l t  werden,  daß das 
Ausmaß der Umweltbelastung, die durch Fl ug
verkehr entsteht, in der Vergangenheit vielfach 
zu wenig beachtet wurde. Vor al lem in großen 
Höhen von 1 0  bis 1 2 ,5 Ki lometern, in denen der 
überwiegende Teil des Weitstreckenverkehrs ab
gewickelt wird ,  ist der Fl ugverkehr neben der 
Raumfahrt der ei nzige d i rekte Verschmutzer. 

Da in d iesen Höhen extrem niedrige Tempera
turen herrschen,  ste igt die Lebensdauer der Ver
schmutzu ngstei lchen drastisch an, was in we iterer 
Folge zu e iner Anreicherung von Schadstoffen 
führt .  

Dieser Umstand hat Auswirkungen auf die 
Ozonschicht und führt schl ieß lich zu e iner Schä
d igung des schützenden Ozongürtels. Experten 
mei nen, daß die Beeinträchtigung des Strahlen
haushaltes der Erde Kl imaveränderungen mit 
sich bringen wird. 

In  den letzten Jahren hatte der F lugverkehr 
gro ße Zuwachsraten zu verzeichnen. Bis zum 
Jahre 2000 wi rd eine Verdoppelung des Fl ugver
kehrs prognostiziert. 

Damit die Umweltbelastung durch den ständig 
steigenden F lugve rkehr n icht zu  groß  wird, müs
sen meiner Meinung nach auch Überlegungen an
gestellt werden, wie es zu einer Reduzierung vor 
a l lem des B i nnenflugverkehrs kommen kann. 

Dies könnte z u m  Beispiel d urch einen verstärk
ten Ausbau des Schnel lbahnsystems geschehen. 
Als Beispiel  darf ich h ierfür Frankreich anführen :  
Zwischen Paris und Lyon verkehrt e in  Schnellzug 
mit 250 k m/h o  

Es erbri ngen zum Beispiel Flugtransporte be i  
e inem Ante i l  von 13  P rozent am Welttreibstoff
verbrauch weniger als 1 Prozent der WeIttrans
portleistung. P ro Person und Ki lometer werden 

im F lugverkehr etwa das Zehnfache pro Ton ne 
Fracht und K ilometer verbraucht und das Hun
dertfache der E nergie. die be i  der Bahn gebraucht 
wird.  . 

Durc h  d ie verstärkte I nstal l ierung des Schnel l 
bahnverkehrs könnte, bedi ngt durch den geri nge
ren Treibstoffverbrauch, neben der Reduzierung  
der Umweltbe lastung schl ieß l ich  auch das Weg
fal len der zum Teil vorhandenen längeren Warte
zeiten.  die im Flugverkehr oft bis zu  e iner Stunde 
dauern, erreicht werden. 

Die zentrale Lage Österreichs bedingt n icht  
nur ,  daß sowohl  der Fracht- als auch der  Perso
nenverkehr den kürzesten Weg durch Österreich 
sucht. sondern die zentrale Lage bringt es auch 
mit sich ,  daß d ie kürzeste Flugstraße auch über 
unser B undesgebiet gewählt  wird ,  wobei Kärnten 
davon besonders arg betroffen ist. 

So füh ren al lein über unser Bundesland drei 
internationale Luftfahrtwege. Das bedeutet, daß 
jährl ic h  b is  zu 1 50 000 Flugzeuge Kärnten über
fl iegen. Sp itzenwerte werden oft mit 680 F lug
zeugen pro Tag erre icht .  Diese hohe F lugfre
quenz a l lein über Kärnten macht 80 Prozent des 
internationalen Fl ugverkehrs über ganz  Öster
re ich aus. 

Es müssen daher a l le Anstrengungen der Ver
antwortl ichen unseres Staates und vor a l lem des 
Min isters fü r öffentliche W irtschaft lind Verkehr 
sowohl bei der Internationalen Luftverkehrskom
mission a ls auch bei der Europäischen Luftfahrt
kommission bei der Pentagonale u nternommen 
werden, damit es endl ich zu e iner Verminderung 
des Luftverkehrs über Österreich und damit auch 
über Kärnten kommt. 

Durc h  d ie Öffnung des Ostens und durch den 
Abbau mi l itärischer Besc h ränkungen in ein igen 
Nachbarstaaten ergeben s ich sicher neue Mög
lichkeiten ,  aber auch berechtigte Hoffn ungen auf 
eine F lugverkehrsentflechtung ü ber  unserem 
Bundesgeb iet. 

Geschätzte Damen und Herren ! Hohes Haus! 
�etzen wir uns mit ganzer Kraft zur  We hr, damit 
Osterreich weder beim Transit- noch beim F l ug
verkehr zum Ausschuß Europas wird. - Dan ke 
schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ. ) 1 2 .4 1  

Präsidentin: Weitere Wortmeld ungen l iegen 
n icht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist n icht der 
Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Frau Berichterstatter in  e in  
Schlußwort gewünscht? - B itte. 
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Berichterstatterin I rene Crepaz (SchLußwort) :  
Als Berichterstatteri n  des Ausschusses für öffent
l iche Wirtschaft und Ver kehr  möchte ich bemer
ken,  daß die Wortmeldung des Kollegen Eber
hard mit dem Thema überhaupt keine Verbin
dung hatte. Bei  dem Besch luß  geht es nur  darum. 
daß der Mitg l iederstand der Luftfahrtkommission 
vo n 1 5  auf 19 erhöht wird,  aber es geht dabei 
n icht im Luftverschmutzuf1:g oder um den Fl ug
verkehr.  ( Beifall bei der SPO. ) 

Präsidentin: Ich dan ke für die erläuternden Be
merkungen der Frau Berichterstatter in .  

Wi r  kommen zur  Abst immung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschLießt der Bun
desrat mit S t i m  m e n e i n h e L  l i g k e i t, gegen 
den Beschluß des NationaLrates k e i n  e n E i f1 -

s p r  u c h zu erheben. 

1 1 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991 über einen Briefwechsel zwischen 
dem Bundesminister für auswärtige Angelegen
heiten der Republik Östereich und dem General
direktor der Weltorganisation für Geistiges Ei
gentum betreffend die Fortführung von Dien
sten des INPADOC durch das Österreich ische 
Patentamt (411NR sowie 4038/BR der Beilagen) 

Präsidentin: Wir gelangen nun zum 1 1 . Punkt 
der Tagesordnung: Besch luß des National rates 
vom 1 4. März 199 1  über e inen Briefwechse l  zwi
schen dem B undesmin ister (ür auswärtige Ange
lege nheiten der Republ ik  Osterreich und dem 
Generaldirektor der Weltorgan isation für Geisti
ges E igentum betreffend d ie Fortführung von 
Diensten des INPADOC durch das Österreichi
sche Patentamt.  

D ie Berichterstattung hat Herr Bu ndesrat Jaud 
übernommen .  Ich bitte i h n  um den Bericht. 

Berichterstatter Gottfried Jaud: Sehr verehrte 
Frau Präsident in !  Hoher Bundesrat ! Nach der 
Übernahme von INPADOC in das Europä ische 
Patentamt mit  Sitz einer D ienststel le Wien muß 
eine Fortführung der  b isher d urch I NPADOC i m  
Rah me n  des Vertrages zwischen der Republ ik 
Österreich u nd der Weltorganisat ion für Geisti
ges Eigentum (WIPO) über die Err ichtung e ines 
Internationalen Patentdokumentationszentrums 
festgelegten Dienste gegenüber nationalen  Pa
tentämtern anderer WIPO-Mitgl iedstaaten ge
währleistet bleiben. D ies hat auch für jene Fälle 
zu gelten, i n  denen d iese nationalen Patentämter 
eine d i rekte Kontaktnahme mit dem Europäi
schen Patentamt im Wege seiner Dienststelle i n  
Wien n icht wünschen. 

Mit dem vor l iegenden Staatsvertrag sol l  die 
E inhaltung der von der Republ ik  Österreich im 
Rahmen des Vertrages zwischen der Republ ik 

Österreich u nd der Weltorgan isation für Geisti
ges Eigentum (WIPO) über die Errichtung eines 
i nternationalen Patentdokumentationszentrums 
übernommenen Verpflichtungen, sowei t  sie b is
her von INP  ADOC wahrgenommen wurden. ge
wäh rleistet werden u nd die Übernahme der b is
her von INPAD OC wahrgenommenen Dienstlei
stungen durc h  das Österreich ische Patentamt i n  
jenen Fällen, i n  denen e ine d irekte Kontaktnah
me mit dem Europäischen Patentamt nicht ge
wünscht wird ,  ermögl icht werden .  

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständ l i 
che Vorlage in sei ner  S itzung vom 1 9. März 199 1  
i n  Verhandlung genommen und e inst i mmig be
sch lossen,  dem Hohen Hause zu empfeh len,  kei
nen Einspruc h zu erheben. 

Als Ergebn is se iner Beratung ste l lt der Wirt
schaftsausschuß  somit  den A n t r a g, der Bun
desrat wol le beschl ießen:  

Gegen den Beschl u ß  des Nationalrates vom 
1 4. März 1 99 1  über einen Briefwechse l zwischen 
dem Bundesmin ister für auswärtige Angelegen
heiten der Republ ik  Österreich und dem General
d irektor der Weltorgan isation für Geistiges Ei
gentum betreffend die Fortführung von D iensten 
des INPADOC durch das Österreich ische Patent
amt wird ke in  E inspruch e rhoben.  

Präsidentin: Danke für den Bericht. 

Wortmeldun gen l iegen n icht  vor . 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist d ies nicht 
der Fall .  

Wir  kommen zur Abst im mung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der Bun
desrat mit S t i m  m e n e i n h e l l i g k e i t, gegen 
den BeschLuß des Nationalrates k e i n  e n E i n 
s p r u c h zu erheben. 

12. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991  betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Schrottlenkungsgesetz 1985 geändert 
wird (67/A - 11-4 10 und 83/NR sowie 4039/BR 
der Beilagen) 

Präsidentin: Wir  gelange n  nun zum 1 2 . Punkt 
der Tagesordn u ng: Bundesgesetz, mit dem das 
Schrottlenkungsgesetz 1 985 geändert wird.  

Die Beric hterstattu ng hat Herr B undesrat 
Holzinger übernommen.  Ich bitte ihn  um den Be
richt. 

Berichterstatter E rich Holzinger: Seh r  geehrte 
F ra u  Präsident in !  Meine seh r  geeh rten Damen 
und Herren !  D urch den vor liegenden Gesetzesbe
sch luß  des Nationalrates sol l  e iner Entscheidung 
des Verfassu ngsger ich tshofes betreffend die Be
stimmungen des § 6 des Schrottlenkungsgeset-
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zes 1 985 in der Fassung des B undesgesetzes, 
BGBI .  Nr. 3381 1 985, Rechnung getragen werden. 
Dem Beschluß l iegt d ie Überlegung zugrunde, 
daß d ie Schrottlenkung ein im öffentl ichen Inter
esse gelegenes sach lich gerechtfertigtes und ange
messenes Mitte l zur Sicherung der öffentlichen 
Aufgabe der gleichmäßigen und gerechte n  Ver
tei lung des unlegierten Eisenschrotts auf die 
schrottverbrauchende Industrieunternehmen i n  
Österreich anerkannt ist. 

Die Verfassu ngsbest immung des Art ikels I ,  
durc h  d ie d ie  Zustä ndigkeit der Länder ei nge
schränkt  wird, bedarf der Zust immung des Bun
desrates i m  S inne des Artikels 4 4  Abs. 2 B-VG. 

Der Wirtschaftsausschuß hat d ie gegenständ l i 
che Vorlage i n  seiner Sitzung vom 1 9. März 1 99 1  

i n  Verhandlung genommen und mehrst immig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen E inspruch zu erheben und der i m  Artike l  I 
enthaltenen Verfassungsbest immung im Sinne 
des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die Zusti m m ung zu 
ertei len.  

Als Ergebnis seiner Beratung ste l lt der Wirt
schaftsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wol le beschl ießen : 

1 .  Gegen den Besch luß des Nationa lrates vom 
1 4 . März 1 99 1  betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Schrottlenkungsgesetz 1 985 geändert 
wird,  wird kein E inspruch erhoben. 

2.  Den Bestimm ungen des Artikels I wird im  
Sinne des Arti kels 4 4  Abs. 2 B-VG die verfas
sungsmäßige Zustimmung ertei lt. 

Präsidentin: Danke für den Bericht. 

Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

W ünscht jemand das Wort? - Es ist d ies n icht  
der Fal l .  

Wir  kommen zur  A b  s t i m  m u n g.  

Der vorl iegen de Beschluß enthält Verfassungs
best immungen ,  d ie nach Art ikel 44 Abs. 2 Bun
des-Verfassungsgesetz der  Zust immung des Bun
desrates be i  Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitgl ieder des Bundesrates und mit  ei
ner Mehrheit von mindestens zwei Dritte ln der 
abgegebenen St immen bedürfen.  

Ich stelle zunächst d ie für d ie Abst imm ung er
forder l iche Anwesenheit der M itglieder des Bun
desrates fest. 

Ich b i tte jene Mitglieder des Bundesrates, d ie 
dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegenden 
Besch luß  des National rates keinen Ei nspruch zu 
erheben,  um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e  i t. Der Antrag, keinen 

Einspruch zu erheben , ist somit  a n g e n 0 m -
m e  n. 

Ich bitte ferner jene Mitgl ieder des Bundesra
tes, die dem Antrag zustimmen, den Verfassungs
bestimmungen des Artikels I im S inne des Arti
kels 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die ver
fassungsmäßige Zust immung zu ertei len, um e in  
Handzeichen. - Danke. Der Antrag, den zitier
ten Verfassungsbest immungen im S i nne des Arti
kels 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz d ie Zu
stimmung zu erteilen, ist somit  m it S t i m  m e n -
m e h r  h e  i t a n g e n  0 m m e n .  

Ausdrück lich stel le i ch  d ie erforderliche Zwei-
drittelmehrheit im Sinne eies Art i kels 44 
Abs. 2 Buneles-Verfassungsgesetz fest. 

13. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1991 über einen Beschluß Nr. 3/1990 
des Rates der Europäischen Freihandelsassozia
tion �etreffend die Änderung des Anhanges H 
des Ubereinkommens (47 und 84/NR sowie 
4040/BR der Beilagen) 

Präsidentin :  Wir gelange n  n u n  zm 1 3 . Punkt 
der TagesoreInung: Beschluß Nr. 3/ 1 990 eies Rates 
der Europä ischen Freihandelsassoziatiol]; betref
fend die Anelerung eies Anhanges H eies Ubere in
kom mens. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Holzinger übernommen. Ich bitte ihn  um den Be
richt. 

Berichterstatter Erich Holzinger: Hohes Haus! 
Der gegenständl iche Besch luß  eies Rates der Eu
ropäischen Freihande lsassoziation  hat eine Ände
rung des EFTA- Übereinkommens zur Errichtung 
der Euro pä ischen F re iha ndelsassoziation,  
BGBl.  Nr. 1 001 1 960, zur Vermeid ung von Han
deishemmnissen auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften zum Gegenstand. 

Nach den Erläuterungen handelt es sich um ei
nen gesetzänelernde n u nd gesetzesergän zenden 
Staatsvertrag, der der Genehmigung des Natio
nal rates gemäß Artikel 50 Abs. 1 B-VG sowie der 
Zustimmung des B unelesrates im S inne des Arti
kels 50 Abs. 1 B-VG bedarf. da er  Angelegenhei
ten des selbständigen Wirkungsbe reiches der Län
der regelt. 

Im Sinne eies Artikels 5 0  Abs. 2 B-VG hat eier 
National rat beschlossen, daß der vorl iegende 
Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen ist. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenstänel l i 
che  Vorlage i n  seiner Sitzung vom 19 . März 1 99 1  

in Verhandlung genom men und e instimmig be
sch lossen. dem Hohen Hause zu empfehlen,  elem 
vorl iegenden Staatsvertrag im S inne des Arti
kels 50 Abs. 1 B-VG die verfassungsmäßige Zu-
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stimmung zu erte i len sowie gegen den Besch luß 
des Nationalrates, den vorliegenden Staatsvertrag 
gemäß Arti kel  50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung 
von Gesetzen zu e rfül len, ke inen Einspruch zu  
erheben .  

Als  Ergebnis seiner Beratung ste l lt  der  Wirt
schaftsausschuß somit den A n  t r a g , der Bun
desrat wol le beschl ie ßen: 

I .  Dem Besch luß  des National rates vom 
1 4. März 199 1  betreffend einen Besch lu ß  
Nr .  31 1 990 des Rates der Europäischen Freihan
delsassoziation betreffend die Anderung des An
hanges H des Übere inkommens wi rd gemäß Arti
kel 50 Abs. 1 B-VG die verfassungsmäßige Zu
st immung ertei lt .  

2.  Gegen den Besch luß  des Nationalrates, dem 
vor l iegenden Staatsvertrag gemäß Artikel 50 

Abs. 2 B-VG durch  Erlassung von Gesetzen zu 
erfül len , wird kein E inspruch erhoben.  

Präsidentin: Danke für den Bericht.  

Wortmeldu ngen l iegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist d ies nicht 
der Fal l .  

Wir kommen zur  A b s t i m  m u n g .  

Ich b itte jene M itgl ieder des Bundesrates, d ie  
dem vorl iegenden Beschl u ß  des Nationalrats im 
S inne des Arti kels 5 0  Abs. 1 Bundes-Verfas
sungsgesetz zustimmen, um ein Handzeichen .  -
D ies ist S t i m  m e  n e i n  h e l l  i g k e i t .  

Der Antrag, dem vorl iegenden Besch luß  im 
S inne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG zuzustimmen,  
ist somit a n g e n 0 m m e  n .  

Ich b itte jene M itglieder des Bundesrates, die 
dem Antrag zust immen, gegen den Beschluß des 
Nationalrates, den vorl iegenden Staatsvertrag ge
mäß Arti kel  SO Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfül len, keinen 
Ei nspruch zu erheben, um e in  Handzeichen. -
Danke. Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t .  

Der Antrag, ke inen Einspruch zu erheben,  ist 
somit a n g e n  0 m m e  n .  

1 4 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. März 1 991  betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Österreich und dem Für
stentum Liechtenstein über weitere Gleichwer
tigkeiten von Studien, Prüfungen und akademi
schen Graden (S6/NR sowie 404 11BR der Beila
gen) 

Präsidentin: Wir gelangen nun zum 14 .  Punkt 
der Tagesordnung: Abkommen zwischen der Re
publ ik  Österreich und dem Fürstentum Liechten-

ste in  ü ber weitere G le ichwertigkeiten von Stu
d ien,  Prüfu ngen und akadem ischen G raden. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Kampich le r  übernommen. Ich b itte i h n  um den 
Bericht .  

Ber ichterstatter Franz Kampichler: Sehr  ge
ehrte Frau  Präsidentin !  Mei ne geschätzten Da
men und Herren !  Duc h  den vor l iegenden Staats
vertrag werden d ie an der Liechtenste in ischen In
genieurschule (LIS) durchgeführten Studien im 
U mfang von 6 Semestern  vol l  in  Österreich ange
rechnet und die abgelegten Prüfungen als e rste 
Dip lomprüfung in Österreich anerkannt, wenn 
der Absch luß  durch das Diplom der LIS nachge
wiesen wird. Der LIS werden auße rdem jene An
stalten gleichgestel lt, die das Fürstentum Liech
tenstei n  außerhalb seines Hoheitsgeb ietes amtl ich 
fördert u nd deren Diplome es den in seinem Ho
heitsgebiet ertei lten Dip lomen gleichstel lt. Nach 
den E rläuterungen der Reg ierungsvo rlage trifft 
d ies derzeit auf das Neu-Techn ikum B uchs zu .  

Weiters sieht der  Staatsvertrag vor ,  da ß zu
künftig e ingerichtete Studien an der I nternationa
len Akademie für Phi losophie nach Festste l l ung 
durc h  e in  Ressortübere inkommen für  g leichwer
tig erk lärt werden.  

Die verfassungsändernden Best immungen des 
Arti kels 4 des Staatsvertrages sehen  vor.  daß 
Liechte nste in ische Staatsangehörige in Österreich 
zu au ßerordentl ichen Un iversitätsprofessoren 
und zu Universitäts- beziehungsweise Hochschu l
assistenten ernannt werden kön ne n  und auch 
Mitgl ieder von universitären Ko llegialorganen 
sei n  können.  

Der U nterr ichtsausschuß hat d ie gegenständ l i 
che Vor lage in  seiner S itzung vom 1 9. März 1 99 1  
in  Verhandlung genom men und e inst immig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen,  kei
nen Einspruch zu erheben .  

Als  E rgebn is seiner Beratung ste l l t  der  U nter
richtsausschuß somit den A n t r a g . der B un
desrat wol le besch l ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationa lrates vom 
1 4. März 1 99 1  betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republ ik  Österreich und dem Fürsten
tum Liechtenstein  über weitere G leichwertigkei
ten von Studien.  Prüfungen und akademischen 
Graden  wird kein E inspruch erhoben .  

Präsidentin: Danke für den Bericht .  

Wo rtmeldu ngen l iegen nicht vor. 

W ünscht jemand das Wort? - D ies ist n icht  
der Fall .  

Wir kommen zur Abst imm ung. 
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Bei der A b  s t i m  m u n g beschLießt der Bun
desrat mit 5 t i m  m e n e i n h e L L  i g k e i t, gegen 
den Beschluß des Nationalrates k e i n e 11 E i  11 -

s p r  u c h zu erheben. 

D ie Tagesordnung ist e rschöpft .  

Ich gebe n o c h  bekannt. da ß sei t  d e r  letzten be
ziehu ngsweise in der heutige n S itzung i n sgesamt 
vier  A nfragen .  u nd zwar 760/J b is 763/J . e inge
b racht wurden.  

D ie Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung des 
B u ndesrates wird auf sc hrift l ichem Wege erfol-

ge n. Als Sitzu ngstermin ist  Don nerstag, der  
25.  Apri l  1 99 1 , 9.00 U h r, in  Aussicht genommen.  

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kommen 
insbeso ndere jene Vorlagen i n  Betrac ht.  d ie der 
Nationalrat bis dahin verabsch iedet haben wird, 
soweit sie dem E inspruchsrec ht bezie h ungsweise 
dem Zust i m m u ngsrecht des Bundesrates u nterl ie
ge n .  

Die Aussc h u ßvorberatungen sind für Dienstag, 
den 23. Apri l  1 99 1 .  ab 1 5 .00 Uhr vorgesehen. 

Die jetzige Sitzung ist g e  s c h i  0 s s e n. 

Schluß der Sitzung: 1 2  Uhr 58 Minuten 

Österre ichische Staatsdruckere i .  9 1  03 1 9  

539. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 43 von 43

www.parlament.gv.at




